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Tagesordnungspunkt 1

Antrag der Abgeordneten Stefan Gelbhaar, Daniela
Wagner, Matthias Gastel, weiterer Abgeordneter
und der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Das Stralenverkehrsrecht reformieren — Strafien-
verkehrsordnung fahrrad- und fulverkehrs-
freundlich anpassen

BT-Drucksache 19/8980

Tagesordnungspunkt 2

Novellierung der StraBienverkehrsordnung
(StvO)

Selbstbefassung 19(15)SB-092

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren, ich begriile auch die
Zuschauer in den ,,zugeschalteten Sendeanstal-
ten“! Ich darf Sie alle recht herzlich zu der 6ffent-
lichen Anhérung in der 50. Sitzung des Ausschus-
ses fiir Verkehr und digitale Infrastruktur begrii-
Ben. Es geht heute um den Antrag der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ,,Das StraBenverkehrs-
recht reformieren — Strafenverkehrsordnung fahr-
rad- und fuBlverkehrsfreundlich anpassen®, Druck-
sache 19/8980, und um die Novellierung der Stra-
Benverkehrsordnung in Selbstbefassung. Vor al-
lem darf ich unsere Referentinnen und Referenten
herzlich begriiflen. Seien Sie uns herzlich will-
kommen! Als Sachverstdndige sind erschienen:
Herr Tilman Bracher vom Deutschen Institut fiir
Urbanistik, er ist dort Bereichsleiter fiir Mobilitat
und Infrastruktur, Herr Prof. Dr. Michael Brenner,
Inhaber des Lehrstuhls fiir deutsches und européi-
sches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der
Friedrich-Schiller-Universitét Jena, Herr Siegfried
Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft, Frau Isabell Eberlein, Mitglied des Vor-
stands von Changing Cities e.V., Frau Kerstin Hu-
rek, Leiterin des Bereichs Verkehrspolitik beim
Auto Club Europa, Herr Christian Kellner, Haupt-
geschiftsfithrer des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates, Herr Dr. Markus Schédpe vom Allgemei-
nen Deutschen Automobil Club, dort Leiter der ju-
ristischen Zentrale, und Herr André Skupin, tech-
nischer Leiter bei der DEKRA, und schlieBlich
Herr Burkhard Stork, Bundesgeschaftsfiihrer des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Noch ein-
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mal herzlich willkommen! Ich m6chte den Sach-
verstdndigen bei der Gelegenheit auch dafiir dan-
ken, dass sie schriftliche Stellungnahmen einge-
reicht haben. Diese wurden als Ausschussdruck-
sachen 19(15)268-A-I verteilt. Sie liegen heute aus
und sind auf der Internetseite des Deutschen Bun-
destages abrufbar.

Jetzt noch einige kurze technische Hinweise zum
Ablauf unserer Anhérung, die Kolleginnen und
Kollegen kennen das, aber vielleicht fiir die einen
oder anderen Sachverstdndigen nochmal und fiir
die Zuschauer: Wir haben uns darauf verstdndigt,
dass es keine Eingangsstatements der Sachverstén-
digen gibt. Die Anhorung gliedert sich in Frage-
und Antwortrunden. In jeder Fragerunde kénnen
die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort mel-
den, bis zu zwei Fragen stellen. Bis zu zwei heil3t,
es kann auch eine Frage sein, aber es konnen
nicht drei oder vier Fragen sein. Die Fragesteller
kénnen auBerdem in einer Fragerunde héchstens
zwei Sachverstidndige befragen. Also man kann
die Zahl der Fragen nicht dadurch multiplizieren,
dass man alle fragt. Aufgrund eines Beschlusses
des Ausschusses bitte ich die Fragesteller, sich auf
eine Redezeit von drei Minuten zu beschranken.
Als Hilfestellung haben wir hier oben die Uhr auf
den Monitoren in der Deckenampel. Nach der Fra-
gerunde schlieBt sich die Antwortrunde der Sach-
verstdndigen an. Ich bitte Sie, liebe Sachverstdn-
dige, sich vielleicht die an Sie gerichteten Fragen
zu notieren und dann in der Antwortrunde ,,en
bloc” zu beantworten. Ich werde Sie dann jeweils
gesondert ansprechen und Sie um Beantwortung
der an Sie gerichteten Fragen bitten.

Die Sachverstdndigen bitte ich, sich pro Frage auf
fiinf Minuten Antwortzeit einzustellen, damit
moglichst viele Fragen gestellt und beantwortet
werden konnen. Das heifit also konkret, wenn Sie
drei Fragen bekommen, dann haben Sie maximal
15 Minuten. Also fiinf Minuten pro Frage. Das be-
deutet allerdings nicht, dass Sie die 15 Minuten
dann aussch6pfen miissen. Auch Sie haben die
Moglichkeit, das gerne kompakter zu beantworten.
Moglicherweise sind es ja Fragen zu einem &hnli-
chen Sachgebiet. Das Gleiche gilt iibrigens auch
fiir die Fragestellerinnen und Fragesteller. Wir ge-
hen an sich von einem Zeitrahmen von etwa zwei
Stunden aus. Ich muss das jetzt leider einschrén-
ken, da wir um 13.00 Uhr das Plenum haben und
es die Auflage unseres Prdsidenten ist, dass wir da
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fertig sein miissen. Also ist es nur noch 1 Stunde
45 Minuten. Ich bitte da um Nachsicht, weil die
Sitzung davor leider ldnger gedauert hat. Wir ha-
ben zwei Frage- und Antwortrunden vereinbart,
also gerne etwas kompakt. Von der 6ffentlichen
Anhorung wird das Ausschusssekretariat, wie iib-
lich bei unseren 6ffentlichen Anhérungen, ein
Wortprotokoll erstellen, das nachher allen Interes-
sierten im Internet zugénglich sein wird. Und wie
Sie anhand der aufgebauten Kameras vermuten
konnen, wird das Parlamentsfernsehen live iiber-
tragen. Das ist spiter auch aus der Mediathek des
Deutschen Bundestages iiber das Internet abruf-
bar. Wir fangen gleich mit der ersten Fragerunde
an. Fiir die Fraktion der CDU/CSU Herr Kollege
Storjohann! Sie haben das Wort!

Abg. Gero Storjohann (CDU/CSU): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender, herzlichen Dank fiir die Ein-
fithrung! Sehr geehrte Expertinnen und Experten,
herzlichen Dank fiir Thre Bereitschaft, uns zur Ver-
fiigung zu stehen! Ich glaube, es ist heute ein
wichtiger Tag, denn wir wollen neue Impulse fiir
den Radverkehr setzen. Da hat das Ministerium ei-
nen weitreichenden Vorschlag gemacht. Dennoch
gibt es natiirlich hohen Diskussionsbedarf. Das
mochte ich mit meinen Fragen auch gerne kléren.

Ich habe eine Frage an den ADAC, Herrn Dr.
Schépe. Sie haben Bedenken zum Halten in der
zweiten Reihe, dem sogenannten Schutzstreifen.
Ich bitte Sie, da mal Thre Bedenken aus Sicht der
Autofahrer erortern und zu erldutern, ob Sie even-
tuell auch Losungsvorschlége fiir den Lieferver-
kehr hétten. Das wire die eine Frage. Damit es
dann ausgewogen bleibt, die zweite Frage an den
ADFC, Herrn Stork. Sie dulern in Threr Stellung-
nahme, dass Sie hier eine Verschlechterung beim
Thema ,,Abstellen gegen Parken von Fahrrddern
und Lastenrddern“ sehen. Konnten Sie auch da
Ihre Bedenken duBlern und erldutern? Denn nor-
malerweise, wenn ich ein Auto am Fahrbahnrand
abstelle, dann muss der Fahrradfahrer da herum
fahren. Und wenn ich da ein Lastenrad hinstelle,
muss der Fahrradfahrer auch darum herum fah-
ren. Sie sind sicherlich dafiir, dass wir mehr
Halte- und Parkverbote fiir Autofahrer vorsehen.
Aber nun sind Sie dafiir, dass wir fiir Lastenfahr-
rader Ausnahmen machen. Ich bitte Sie, dass Sie
darauf mal eingehen. Dankeschon!

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann machen wir
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gleich mit Herrn Dr. Spaniel fiir die AfD-Fraktion
weiter.

Abg. Dr. Dirk Spaniel (AfD): Ich wiirde gerne
Herrn Brockmann fragen. Wir haben ja gesehen,
dass das Verkehrsministerium in diesem Paket ei-
nige Punkte aus dem Antrag der Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN iibernommen hat. Wir wriir-
den uns jetzt dafiir interessieren, ob es die richti-
gen Punkte waren. Zum Beispiel: Ist das Nebenei-
nanderfahren von Radfahrern oder das zuléssige
Abbiegen an roten Ampeln, Stichwort ,,griiner
Pfeil“, wirklich ein Beitrag zu mehr Verkehrssi-
cherheit? Und was wéren denn aus Ihrer Sicht die
wichtigsten MaBnahmen zur Steigerung der Ver-
kehrssicherheit?

Die zweite Frage, die wir haben, ist: Wie beurtei-
len Sie denn die Problematik, dass kiinftig Lkw
mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen miissen, es
gleichzeitig aber Radfahrern weiterhin erlaubt ist,
sich an wartenden oder langsam fahrenden Fahr-
zeugen, zum Beispiel vor roten Ampeln, ohne ir-
gendwelche Sicherheitsabstdnde vorbeizuschlan-
geln? Das sehen wir zum Beispiel kritisch. Dazu
wiirde mich mal Thre Meinung interessieren.

Vorsitzender: Kollege Stein bitte fiir die SPD-
Fraktion!

Abg. Mathias Stein (SPD): Ich freue mich auch,
dass wir die Anhorung haben und dass wir den
Radverkehr mit diesen Vorschldgen deutlich vo-
ranbringen. Ich finde es auch gut, dass das Minis-
terium da einen ersten Aufschlag gemacht hat. Ich
hétte zwei Fragen an die Experten.

Eine geht an Herrn Kellner vom DVR, und zwar
zum Thema ,, Tempo-30-Regelung”. Wir haben ja
in Stiddten zurzeit das Problem, dass wir sehr
stiickweise Tempo-30-Regelungen haben, an Kin-
dertagesstétten, an Schulen, an anderen Stellen.
Es wird ja von verschiedenen Seiten gefordert das
vielleicht umzukehren, indem man sagt, die Re-
gelgeschwindigkeit innerorts ist 30 km/h und die
Ausnahme ist 50 km/h. Oder aber auch, den Kom-
munen dort mehr Spielraum zu geben, denn im
Rahmen der Stralenverkehrsordnung haben die
Kommunen ja innerhalb der kommunalen Selbst-
verwaltung wenig Verantwortung, sondern tun
das in der Regel in Ausfithrung des Bundesrechts.
Die Position dazu wiirde mich interessieren.
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Dann eine Frage an den ACE. Es gab vom BMVI
ein Modellprojekt zu Schutzstreifen aulerorts fiir
Fahrrdder. Nach unserem Kenntnisstand ist das
auch durchaus erfolgreich abgelaufen, auch was
die Frage der Verkehrssicherheit und auch das
Tempo auf LandstraBen anbelangt. Dazu wiirde
mich mal Thre Position interessieren.

Vorsitzender: Danke! Herr Dr. Jung fiir die FDP-
Fraktion bitte!

Abg. Dr. Christian Jung (FDP): Vielen Dank, Herr
Vorsitzender! Ich bin sehr froh, dass wir uns
heute hier treffen, weil natiirlich auch alle Initiati-
ven zu begriiflen sind, um die Sicherheit im Stra-
Benverkehr, und auch besonders im Radverkehr,
zu erh6hen. In diesem Zusammenhang stellt sich
natiirlich auch immer die Frage, wie man insge-
samt Kenntnisse iiber Verkehrssituationen noch
verbessern kann. Deswegen gab es ja in den ver-
gangenen Monaten auch die Diskussion, wie man
es, zum Beispiel durch eine Wiederauflage der
Fernsehsendung ,,.Der 7. Sinn“, erreichen kann, so
etwas auch in die breite Gesellschaft, in alle Al-
tersgruppen zu vermitteln. Deswegen auch meine
erste Frage an Herrn Skupin von der DEKRA. Sie
haben ja seitens der DEKRA in den vergangenen
Jahren immer wieder, auch bei Veranstaltungen
mit Abgeordneten hier in Berlin, das Thema
,rechts iiberholen von Fahrradfahrern“ angespro-
chen, bei Lkw. Es gibt da teilweise akrobatische
Aktionen, die man auch immer wieder selbst im
Straflenverkehr beobachten kann, wenn man als
Fahrradfahrer unterwegs ist. Deswegen die Frage:
Konnen Sie uns Risiken und Gefahren nennen,
die derzeit im Zusammenhang mit dem § 5 Ab-
satz 8 der StVO auftreten? Und wie kann man die-
sen Gefahren jetzt am besten begegnen? Das wére
die erste Frage.

Die zweite Frage, auch wiederum an Herrn Sku-
pin: Was denken Sie, welches in diesem Zusam-
menhang insgesamt die besten Ansétze sind, um
zu erreichen, dass es zu weniger Abbiegeunfillen
kommt? Was sind da die Losungsvorschlédge der
DEKRA?

Vorsitzender: Frau Kollegin Leidig fiir DIE LINKE.
bitte!

Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE.): Ich mé6chte vo-
rausschicken, dass wir froh sind, dass sich zur
Verbesserung der Situation von Fahrradfahrenden
auf unseren Stralen etwas tut. Ich glaube, dass
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nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dass es
in vielen Kommunen eine Bewegung gibt, in de-
nen sich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer
fiir ihre Rechte auch viel stdrker einsetzen. Des-
halb freue ich mich auch, dass mit Frau Eberlein
hier in der Runde eine kompetente Person ist, die
diese Perspektive mitbringt. Wir begriilen die
Verdnderungen, die das Ministerium vorschlégt,
was die Fahrradfahrenden angeht. Wir begriien
auch den Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN. Aber ich méchte sagen, dass aus unse-
rer Sicht die Diskussion weit mehr umfassen
muss. Wir brauchen eine grundlegende Anderung
der Weichenstellung im Verkehr. Denn bisher ist
es nach wie vor so, dass sozusagen die Fliissigkeit
des Autoverkehrs an erster Stelle steht und dass
die Straflenverkehrsordnung eben tatsdchlich dem
motorisierten StraBenverkehr dient. Wir sind der
Meinung, dass wir stattdessen so etwas brauchen,
wie eine Strallenbenutzungsordnung, in der deut-
lich wird, dass alle gleichermaBen berechtigt sind,
die StraBen zu nutzen, auch wenn sie kein motori-
siertes Fahrzeug unter sich haben. Also das
mochte ich vorwegschicken.

Jetzt habe ich zwei Fragen, die ich auch tatsdch-
lich an Frau Eberlein richten méchte. Die erste
Frage ist, was aus Ihrer Sicht sozusagen wesentli-
che Verdnderungen des bestehenden Verkehrs-
rechts wéren, um dieser Perspektive einer sozial-
okologischen Verkehrswende zum Durchbruch zu
verhelfen oder diese zu unterstiitzen. Denn es geht
ja um weit mehr als um die Verkehrssicherheit.
Das ist ein wesentlicher Aspekt, aber nicht der
einzige.

Die zweite Frage ist, was jenseits dieser ganz gro-
Ben Perspektive jetzt konkret die wichtigsten He-
bel wiren, um den Umweltverbund, also Fubver-
kehr, Fahrradverkehr und auch den &ffentlichen
Nahverkehr zu begiinstigen und voranzubringen.

Vgrsitzender: Vielen Pank! Fiir die Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Kollege Gelbhaar!

Abg. Stefan Gelbhaar (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Erstmal
freut es mich, dass wir uns hier als Parlament auf
eine Anho6rung verstdndigt haben, hier zur Stra-
Benverkehrsordnung. Wir wissen alle, dass Ver-
ordnungen von der Bundesregierung zu erlassen
sind, aber ich glaube, es war richtig und wichtig,
dass wir als Bundestag da auch unser Statement,
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unseren Druck mit reingeben, denn da muss etwas
passieren. Deswegen haben wir als BUNDNIS
90/DIE GRUNEN uns auch zu diesem Antrag ent-
schlossen. Wie wir alle wissen, sollte eigentlich
der Verordnungsentwurf schon zu Pfingsten vor-
liegen. Wir haben jetzt fast Oktober. Ich will jetzt
nicht unseren Antrag skizzieren, der liegt ja allen
vor. Wir sagen auch, dass im vorliegenden Ent-
wurf der StraBenverkehrsordnung noch einiges
fehlt. Ich will auch gleich auf zwei Punkte einge-
hen und Sie dazu als Anzuhorende fragen. Und
zwar zum einen mdchte ich gern von Tilmann
Bracher eine Auskunft oder eine Einschédtzung
zum Thema ,,FahrradstraBen“ horen. Da ist ja jetzt
in dem StVO-Entwurf eine Passage neu aufgenom-
men worden, wonach es kiinftig auch Fahrradzo-
nen geben kann. Das begriifen wir und das haben
wir auch gefordert. Allein, wir schauen uns mal
an, wie eine FahrradstraBe konkret eingefiihrt
werden kann und welche Hiirden da die Kommu-
nen zu nehmen haben. Deswegen gerne nochmal
von Thnen die Einschédtzung, wie Sie das bewer-
ten. Ist das fiir Kommunen leichter geworden?
Kommen wir da ein Stiick voran? Also sehen Sie
da eine Verbesserung im BMVI-Entwurf oder se-
hen Sie da weitere Hiirden und haben da Ansitze,
wie man diese beseitigen kann, um dann eben
leichter auch zu FahrradstraBen zu kommen?
Stichwort auch ,,Durchfahrtsbeschrankungen® etc.

Die zweite Frage mochte ich an Herrn Kellner
vom DVR richten. Und zwar auch nochmal zum
Thema ,,Sicherheit in Stadten“. Gerne konnen Sie
die Vorschldge insgesamt bewerten. Mir geht es
aber um einen konkreten Punkt. Ich mo6chte die
,Regelgeschwindigkeit 30“ in Stddten herausgrei-
fen. Ich wollte Sie nochmal bitten, dazu eine Ein-
schitzung abzugeben, wie Sie eine solche Regelge-
schwindigkeit innerorts bewerten, wie da die Lage
bei den Experten ist, warum das vielleicht gefor-
dert wird und wie Sie es bewerten, dass dazu im
BMVI-Entwurf jetzt wenig zu lesen ist. In dem
Kontext nochmal von mir auch die Frage, ob es
vielleicht richtig ist, die ,,Vision Zero“ gesetzlich
zu verankern — es ist ja schon von der Kollegin
von der Linken ausgefithrt worden, dass wir viel-
leicht auch weitergehend aktiv werden miissten —
und ob wir das in der StVO oder vielleicht besser
noch im StraBenverkehrsgesetz tun miissen.

Vorsitzender: Danke! Ich schlage vor, dass wir
jetzt mit denen beginnen, denen zwei Fragen ge-
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stellt wurden. Herr Brockmann, Sie haben zwei
Fragen gestellt bekommen, bitte!

Siegfried Brockmann (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V.): Herzlichen
Dank fiir das Wort! Ich wiirde erstmal auf die zwei
ganz konkreten Fragen antworten wollen. Es ging
um das Thema ,,nebeneinander fahren“ und wie
ich das einschétze. Der Punkt ist aus meiner Sicht
der, dass das Nebeneinanderfahren, wenn keine
Behinderung stattfindet, heute entweder zulédssig
ist — dariiber streiten die Experten noch ein wenig
— oder aber doch zumindest toleriert wird. Das
heiBt, es stellt sich natiirlich die Frage, ob hier
iiberhaupt ein Regelungsbedarf gegeben ist. Wenn
man das namlich dort hineinschreibt, das ist
meine Befiirchtung, dann geht das natiirlich da-
rum, dass der Radfahrer sich wohler fiihlt als er
sich vorher gefiihlt hat. Die Frage ist nur, ob er
sich auch sicherer fiithlen kann. Denn das fiihrt ja
ganz selbstverstdndlich dazu, dass das an den
Stellen, wo das nicht ohnehin — meinetwegen auf
irgendeinem Wirtschaftsweg — véllig unproblema-
tisch ist, den Autofahrer behindert. Und zwar in
aller Regel behindert. Und was jetzt passiert ist,
dass der Radfahrer natiirlich in Verkiirzung der
Sachlage auf die StVO hinweisen wird und sagt,
das diirfe er ja schlieBlich. Was ich befiirchte, ist,
dass das nicht zur Verbesserung der Sicherheit
des Radfahrers beitrdgt, sondern im Gegenteil zu
einer Verscharfung des Konflikts zwischen Rad-
fahrern und Autofahrern. Deswegen bin ich der
Meinung, das brauchen wir eigentlich nicht.

Dann gab es die konkrete Frage zum Thema ,,Ab-
biegepfeil”“. Wir haben hier eine ganz gute For-
schungslage zum Thema ,, Abbiegepfeil“ bei Au-
tos. Das ist jetzt zugegebenermalen nicht ganz
dasselbe. Gleichwohl wird hier derselbe Konflikt
eintreten. Namlich, dass natiirlich Fufigdnger in
dem Moment ,,griin“ haben und der Radfahrer ei-
gentlich dort stehenbleiben miisste und warten
miisste, bis die FuBlgénger wieder ,,rot“ haben und
dann hat er irgendwann ,,griin“ und kann abbie-
gen. Nicht wahr, so wére es. Und nun wird ihm
also per Zusatzpfeil erlaubt, dort rechts abzubie-
gen. Ich befiirchte eben, dass der Vorbehalt, der
dort drin steht, namlich dass er natiirlich selbst-
verstandlich Ricksicht zu nehmen hat, in der Pra-
xis dann auch wieder ein Opfer der StVO-Formu-
lierung sein wird, dass man sagt ,,Na, da ist ja aber
doch der Pfeil“. Insofern glaube ich, dass das je-
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denfalls fiir Radfahrer eine Komfortverbesserung
ist, was ja diese sdmtlichen Vorschldge durch-
zieht, aber nicht unbedingt eine Sicherheitsver-
besserung fiir Fugédnger. Was mich allerdings an
dieser Stelle trostet, ist, dass ich sowieso kaum
Radfahrer kenne, die rechts abbiegen wollen und
an der Ampel bei Rot stehenbleiben. Also das
heiBt, wir vollziehen hier die normative Kraft des
Faktischen. Insofern bin ich da begrenzt skep-
tisch, dass das tatsédchlich zu mehr Verkehrsunfil-
len fiihrt.

Dann haben wir das Thema ,,Abbiegen und
Schrittgeschwindigkeit®. Da ist es so, dass die For-
schungslage zeigt, dass wir erstmal sehr {iberwie-
gend ohnehin Abbiegevorgidnge in diesem Ge-
schwindigkeitsbereich haben. Das liegt einfach
darin, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem
Lkw mit mehr als 11, 12 km/h — wobei die ja hier
als Schrittgeschwindigkeit, sagen wir mal, sehr
groBziigig definiert werden — liberhaupt um diese
Kurve zu kommen. Und je schwerer dieser Lkw
ist, umso unwahrscheinlicher ist das. Also versu-
chen Sie mal, mit einem Sattelschlepper wesent-
lich schneller um einen rechten Winkel zu kom-
men. Also das heifit, es ist aus meiner Sicht im
Unfallgeschehen ohnehin die Abbiegegeschwin-
digkeit nicht das entscheidende Problem. Gleich-
wohl kénnte man ja sagen: Gut, schaden kann es
ja auch nicht, wenn wir es nochmal reinschreiben.
Allerdings werden Sie natiirlich sofort ein Voll-
zugsdefizit bekommen. Das heifit also, die Polizei
wird natiirlich nicht in der Lage sein — jedenfalls
nicht bei der Unfallaufnahme —, zu klaren, mit
welcher Geschwindigkeit dieser Lkw nun um die
Kurve gefahren ist. Und im Gerichtsverfahren
wird das ja allenfalls eine Zusatzerwédgung sein,
weil es ja ohnehin um viel komplexere Sachver-
halte geht: Wer hétte wen sehen konnen? Mit wel-
chen Sorgfaltspflichten hitte der Lkw-Fahre hier
herangehen miissen? So dass ich glaube, dass das
im Grunde genommen nicht falsch ist, aber ein
Nebenkriegsschauplatz, der jedenfalls das eigent-
liche Problem dort nicht 16st. Wir werden insbe-
sondere auf die entsprechende Technik warten
miussen, die dieses Problem dann hoffentlich
weitgehend beseitigt.

In diesem Zusammenhang jetzt die Frage des Vor-
beischldngelns von Radfahrern. Nun muss man sa-
gen, hier kommt der Zielkonflikt zwischen Be-

schleunigung des Radverkehrs und Sicherheit des
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Radverkehrs natiirlich sichtbar zum Ausdruck.
Denn im Unfallgeschehen konnen wir relativ klar
sehen, dass der Radfahrer, wenn jetzt der Lkw
und der Radfahrer sich an ,,roter Ampel aufstel-
len, nicht das Problem ist. Denn der Lkw-Fahrer
hat ja natiirlich, wenn er Zeit genug hat, die Mdg-
lichkeit, {iber seine Spiegel zur rechten Seite je-
den Radfahrer zu sehen, der sich dort befindet.
Problematisch wird es, wenn die Szenerie sich in
Bewegung setzt bzw. weitere Radfahrer von hin-
ten herankommen, die vorher nicht schon da wa-
ren und also auch nicht eingepreist sind, sozusa-
gen in der Durchzdhlung, wie viele Radfahrer
muss ich durchlassen. Genau auf dieses Szenario
zielt das ja jetzt mit ab. Der Radfahrer darf aus un-
serer Sicht schon jetzt rechts vorbeifahren, und
das wird hier nochmal konkretisiert. Das birgt na-
tlirlich tatsdchlich ein zusétzliches Gefahrenpo-
tenzial fiir den Radfahrer. Ich sehe aber, wo ich
jetzt nur Unfallforscher bin, eigentlich konnte ich
sagen, ist mir jetzt egal. Aber ich sehe auch keine
realistische Chance, zu glauben, dass der Radfah-
rer tatsdchlich, insbesondere wenn dort vielleicht
ein Lkw, dann kommen drei Pkw, dann nochmal
ein Lkw, da irgendwo ,,j.w.d” hinten stehenbleibt,
um dann ganz sicher auch nicht mehr bei der
néchsten Griinphase riiberzukommen. Das heif3t,
in der Praxis ist das eigentlich ein Punkt, der
nochmal deutlich macht, wie sehr wir die Abbie-
geassistenztechnik brauchen und wie sehr wir
Radverkehrsanlagen brauchen, die dieses Durch-
schldngeln eben nicht nétig machen, sondern die
so konstruiert sind, dass die Sichtbeziehungen
von vornherein gut genug sind, dass das funktio-
niert. Das waren die konkreten Fragen.

Jetzt bin ich sehr dankbar fiir die allgemeine
Frage. Die wichtigsten MaBlnahmen der Verkehrs-
sicherheit, da muss man jetzt klar sagen, die sind
im Wesentlichen nicht in dem, was wir hier vor-
finden. Wenn wir uns mal das Unfallgeschehen
mit Radfahrern ansehen, dann stellen wir erstmal
fest, es sind ganz tiberwiegend Innerortsunfille.
Erste Feststellung. Und zweite Feststellung: es
sind im Wesentlichen Abbiegeunfille, Unfille
beim Einbiegen in Grundstiicksein- und ausfahr-
ten, Ausfahrten aus denselben, wobei darunter
auch Supermirkte zu verstehen sind, gerne in
Kommunen nochmal schnell irgendwo hin ge-
baut, um dann noch einen zuséatzlichen Unfall-
schwerpunkt zu kreieren. Diese Abbiegeunfille
finden in aller Regel mit Pkw statt. Das ist das,
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was ich auch an diesem Entwurf so vermisse. Wir
stiirzen uns, weil die Offentlichkeit das so wahn-
sinnig spannend fand, obwohl sie das fiinf Jahre
lang nicht spannend fand, auf den Lkw-Unfall.
Wobei wir hier — natiirlich jahresscheiblich etwas
unterschiedlich — vielleicht maximal 30 getotete
Radfahrer deutschlandweit sehen, von iiber 400.
Der groBe Anteil entfillt also tatsdchlich auf den
Pkw. Was ich zumindest gemacht hitte, ist: Wir
haben gerade iiber das Thema ,,Abbiegen mit
Schrittgeschwindigkeit” gesprochen, auch wenn
es Riesenprobleme mit dem Vollzug geben diirfte.
Aber wenn ich schon soweit gehe, dann hitte ich
den Pkw hier mit reingenommen, weil er das ent-
scheidende Problem ist. Natiirlich hat der bessere
Sichtbeziehungen, aber wir haben das Problem
mit Radverkehrsanlagen, die nun mal schlecht
konstruiert sind. Wir haben das Problem mit man-
gelndem Schulterblick und, und, und. Also wenn
ich schon in diese Thematik reingehe, dann bitte
nicht nur bei den Dingen, die gerade besonders
populér sind, sondern bei den Dingen, die tatsédch-
lich das maBigebliche Unfallgeschehen auch aus-
machen.

Jetzt komme ich zum Thema , Fuligdnger”. Denn
der Fuligdnger wird hier zwar zwei, dreimal er-
wihnt, wahrscheinlich weil man sich nicht die
BloBe geben wollte, ihn nicht zu erwédhnen. Aber
entscheidend trégt dieser Entwurf zur Fuligdnger-
sicherheit eben nichts bei. Die FuBBgdngersicher-
heit ist im Wesentlichen geprégt durch so ge-
nannte Uberschreiten-Unfille. Das heiBt, ein FuB-
ginger mochte von der einen auf die andere Stra-
Benseite. Das unterscheidet ihn eben vom Rad-
fahrerunfall, der im Wesentlichen ein Abbiegeun-
fall ist. Die FuBgédngerquerungen sind hier drin,
nicht das einer sagt, ich hétte das nicht gelesen.
Aber die Frage ist ja natiirlich, ob so eine Querung
im Zweifel tatsdchlich mehr Sicherheit generiert
oder ob wir nicht viel mehr, gerade im Zusam-
menhang auch mit einer alternden Gesellschaft,
ganz anders an die Verkehrsplanung herangehen
miissen und mal gucken, wo finden tiberhaupt die
FuBgédngerstrome statt, wo finden Fuligidnger-
strome mit alten Menschen statt, um dort dann
die Querung zu ermdglichen. Denn jemand, der
gehbehindert ist oder dhnliche Dinge, kann eben
nicht mehr 200 Meter zur nédchsten ampelgeregel-
ten Kreuzung gehen. Dafiir miissen wir sorgen. In
diesem Zusammenhang kam ein Thema, das
schon mehrfach angesprochen worden ist:
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,Tempo 30“. Da kann man klar sagen, ,,Tempo
30“ wiirde dem FuBigidnger mehr helfen als dem
Radfahrer. Insofern bin ich dann doch wieder
dankbar, dass das Thema in diesem Zusammen-
hang angesprochen wird, weil der Uberschreiten-
Unfall eben im Wesentlichen einer ist, der mit der
Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs zu tun hat
und mit der Zeit, die in der Reaktionszeit zuriick-
gelegt wird und so weiter. Dann kommen wir auf
die Frage ,,Ja, was machen wir jetzt nun also mit
,Tempo 30°“? Ich hatte vorhin schon das Thema
»Vollzugsdefizit“...Sind das eigentlich meine ers-
ten fiinf Minuten oder schon die zweiten?

Vorsitzender: Nein, das sind die gesamten zehn
Minuten am Stiick!

Siegfried Brockmann: Oh, dann sage ich noch
zwei Sidtze. ,Tempo 30“ funktioniert natiirlich
nur, wenn es eingehalten wird. Wir wollen doch
nicht ein neues Vollzugsdefizit schaffen. Und ich
fiirchte, wenn wir nicht ein Minimum an Akzep-
tanz in der Bevolkerung dafiir haben, dann wird
das nicht funktionieren. Deswegen bin ich fiir die
Ausweitung von ,, Tempo 30“, aber dann bitte
problembezogen. Auch das kénnte besser funktio-
nieren. Da miissen wir an den § 45 Absatz 9 StVO
ran. Auch das wird hier schon thematisiert. Und
das sollten wir tatsdchlich dann vorantreiben. Vie-
len Dank fiir die leichte Verldngerung!

Vorsitzender: Danke sehr! Dann machen wir mit
Herrn Kellner weiter. Bitte! Auch zwei Fragen an
Sie.

Christian Kellner (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat e.V.): Vielen Dank fiir die beiden Fragen!

Vorsitzender: Nur nochmal zur Kldrung: zehn Mi-
nuten jetzt insgesamt!

Christian Kellner (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat e.V.): Beide Fragen beschiftigen sich ja mit
demselben Themenkomplex, insofern ist es si-
cherlich méglich, das innerhalb von zehn Minu-
ten zu beantworten. Es geht ja um das Thema
,Tempo 30“ innerorts und den gesamten Kom-
plex, der damit zu tun hat, der ja von Herrn
Brockmann auch gerade noch zum Schluss kurz
angesprochen wurde. Insofern beantworte ich
beide Fragen gemeinsam, weil man das ja auch
ganz gut darlegen kann. Warum das Thema Ge-
schwindigkeit innerorts, und auch generell natiir-
lich Geschwindigkeit, eine so groBe Rolle spielt,
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kann man sich leicht vorstellen, wenn man weil,
dass da, wo FuBgénger mit einem Pkw kollidieren
und der Pkw fahrt ,,Tempo 30, die Wahrschein-
lichkeit zu iiberleben, bei rund 80 Prozent liegt.
Wiirde er ,,Tempo 50“ fahren, dann wire die
Wahrscheinlichkeit sehr gering, ungefahr zwi-
schen 10 und 20 Prozent. Das heiit, gerade da, wo
sich die Verkehrsstrome begegnen, wo innerorts
also quasi alle zusammen sind, vom Radfahrer,
FuBgédnger, Pkw-Fahrer usw., ist das Thema Ge-
schwindigkeit ganz besonders zu diskutieren und
zu liberlegen, wie man damit umgeht. Es gibt den
Vorschlag, dass man eine bundesweit einheitliche
Regelung macht, dass man sagt, iiberall in den
Stddten soll es eine maximale Hochstgeschwin-
digkeit von 30 km/h geben. Diese Forderung ist
umstritten. Und ich bin auch danach gefragt wor-
den, wie der Deutsche Verkehrssicherheitsrat
dazu steht. Wir sagen, es ist sehr klug, zum einen
den Kommunen die Moglichkeit zu geben, eigen-
stdndig ,, Tempo-30“-Zonen noch stéirker auszu-
weisen als bisher und es auch dann zu tun, wenn
keine spezielle Gefahrenlage vorliegt. Also da sind
wir sehr dafiir, dass will ich auch gleich nochmal
weiter erldutern. Ob es eine bundesweit einheitli-
che Losung geben sollte, da sehen wir weiteren
Forschungsbedarf und wir fordern schon seit eini-
gen Jahren, dass es Modellversuche geben sollte,
die groBe, mittelgroBe und auch kleinere Stddte
umfassen, um diese Fragen nun endlich mal ab-
schlieBend zu kldren. Dabei wiirde zum Beispiel
eine solche Frage, wie die der Akzeptanz, wie
auch gerade von Herrn Brockmann angesprochen,
natiirlich nochmal ganz anders diskutiert werden
kénnen. Auch das miisste man natiirlich mit be-
riicksichtigen und miisste sehen, was denn eigent-
lich an den Hypothesen, die wir alle haben, dran
ist und was kénnte man auch getrost verwerfen.
Wenn ich sage, wir sollten den Kommunen die
Moglichkeit geben, hier verstarkt selbststdndig ta-
tig zu werden, denn bisher sind die Regelungen
auch bei der letzten StVO Anderung relativ rest-
riktiv ausgefallen, dann denke ich beispielsweise
an die Innovationsklausel, die die Verkehrsminis-
terkonferenz im April in Saarbriicken einstimmig
verabschiedet hat und zu der sie den Bund doch
gebeten hat, sie auch entsprechend umzusetzen.
Diese neugefasste Innovationsklausel wiirde ndm-
lich genau das ermdglichen, dass Kommunen —
auch bezogen auf ihre 6rtlichen Gegebenheiten,
aber wie gesagt nicht erst dann, wenn schreckli-
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che Unfille geschehen sind — ,,Tempo 30 starker
erweitern und dass sie damit dann auch entspre-
chende Erfahrungen machen. Diese Innovations-
klausel sieht im Ubrigen auch vor, dass man das
auch im Modellversuchssinne machen konnte,
dass man also auch da sehen kénnte: Wie kommt
das an, wie wirkt das, welchen Sicherheitsvorteil
haben wir? Man kénnte das noch mit weiteren
Fragen verbinden. Ich denke an die Frage des Kli-
mas, des SchadstoffausstoBes und dhnliches mehr.
Aber wir haben natiirlich jetzt hier die Verkehrssi-
cherheit im Blick, und insoweit kénnte man das
in Angriff nehmen. Also insofern, wir haben eine
Einstimmigkeit der Bundesldnder bei dieser Frage.
Auch erstaunlich, weil die Lander das ja dann
durchaus auch in die Verantwortung der Kommu-
nen geben wiirden. Und ich finde, dem konnte
man sich anschlieBen und damit natiirlich auch
Kommunen die Mdglichkeit geben — auch wenn es
um Geschwindigkeit geht, aber natiirlich, das be-
trifft noch ganz andere Fragen hier — auch entspre-
chend tétig zu werden. Ansonsten, wie gesagt,
eine bundesweit einheitliche Regelung wire ein
groBer Schritt, keine Frage. Wir plddieren dafiir,
nochmal auch mit Kommunen Modellversuche
durchzufiihren. Bisher héngt das von der Geneh-
migungen durch Landesregierungen ab. Und es
gibt da erste Bemiithungen in Niedersachen, dass
es dazu kommt, auch in Nordrhein-Westfalen und
auch in Baden-Wiirttemberg. Aber wie gesagt, das
wire sicherlich an der Stelle nochmal sehr hilf-
reich.

Zu der Frage, , Vision Zero“ stiarker auch gesetz-
lich zu verankern. Das entspricht natiirlich unse-
rer Position. Wir sagen, die Strategie ,,Vision
Zero“ — also, dass wir versuchen wollen, zu errei-
chen, dass es immer weniger und irgendwann
auch mal null Verkehrstote gibt — sollte an geeig-
neter Stelle im Verkehrsrecht aufgenommen wer-
den. Wir haben jetzt eine gute Situation. Die Koa-
lition hat sich sowieso auf ,,Vision Zero“ im Koa-
litionsvertrag verstdndigt und es sogar als mittel-
fristiges Ziel bezeichnet. Und jetzt wire eigentlich
die Gelegenheit — und ich bin sicher, dass das so-
gar auch Oppositionsparteien mitmachen kénnten
—, das an geeigneter Stelle im Verkehrsrecht auf-
zunehmen. Denn es muss natiirlich unsere vor-
nehmste Aufgabe sein, dem Schutz des Lebens
den Vorrang zu geben und das quasi als Mittel-
punkt und als Zweck unseres Handelns zu begrei-
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fen. Zum Thema ,,maximale Héchstgeschwindig-
keit“. Hochstgeschwindigkeit finde ich den giins-
tigeren Begriff als Regelgeschwindigkeit, denn Re-
gelgeschwindigkeit klingt immer so, als miisste
man sich daran in dem Sinne halten, dass man so
schnell auch fahren soll, aber das gilt ja immer
nur unter optimalen Bedingungen. Die maximale
Hoéchstgeschwindigkeit ,,Tempo 30“ ist natiirlich
sicherlich immer dort angezeigt, wo die Verkehrs-
wege nicht gut voneinander getrennt werden kon-
nen, wo Menschen und Fahrzeuge sich enger be-
gegnen und die Infrastruktur hier auch keine wei-
teren Moglichkeiten mehr hat, um das in irgendei-
ner anderen Weise zu regeln. Natiirlich muss das
dann auch iiberwacht werden. Auch da stimme
ich zu. Wir sprechen iiber die Anderung der StVO
und wir miissen uns gewahr sein, dass wir hiermit
einiges erreichen kénnen; es sind sehr, sehr gute
Vorschldge. Aber wenn wir nicht iiberwachen,
dann ist natiirlich auch vieles umsonst. Ich gehe
nach wie vor davon aus, dass wir auch in den
Léndern noch stdrker werden miissen und auch
stiarker werden kénnen, was die Uberwachung be-
trifft. Insofern, ,, Tempo 30“-Regelungen sind sehr
sinnvoll. ,,Bundesweit einheitlich“, finde ich,
miisste man sich nochmal genauer anschauen.
Den Kommunen die Mdglichkeit zu geben, hier
eigenstdndiger zu handeln, finde ich sehr wert-
voll. Dafiir ist der Boden bereitet. Die Bundeslan-
der haben sich eindeutig geduBert und jetzt
konnte eigentlich der Gesetzgeber sich dessen an-
nehmen und das entsprechend umsetzen. Danke-
schon!

Vorsitzender: Danke sehr! Sie haben drei Minuten
eingespart! Herr Skupin, Sie haben die Gelegen-
heit ,,nochmal einen draufzusetzen“. Auch Sie ha-
ben zwei Fragen gestellt bekommen. Bitte, Sie ha-
ben das Wort!

André Skupin (DEKRA Automobil GmbH): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Ja, vielen Dank fiir die
Fragen! Herr Dr. Jung, die erste Frage befasst sich
ja mit dem § 5 Absatz 8 der StVO, wo den Radfah-
rern erlaubt wird, wenn ausreichend Platz zur
Verfiligung steht, rechts an haltenden Kraftfahrzeu-
gen vor der Kreuzung, vor einer Einmiindung vor-
beizufahren. Hier entstehen natiirlich Gefahren,
weil der Radfahrer quasi mit der Vorschrift, mit
der StVO ermutigt wird, in diesen Gefahrenbe-
reich hereinzufahren. Was nicht geregelt ist, ist
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was ,ausreichend Platz*“ ist. Diese Formulierung
»ausreichend fithrt dazu, wie viele von Thnen
auch schon sicherlich hier im Berliner Umfeld
oder auch in anderen Stddten gesehen haben, wie
die Radfahrer sich teilweise — das ist ja auch von
dem Herrn Brockmann schon gesagt worden — in
dieser Gefahrenzone vorbeischldngeln. Sie kénnen
in diesem Fall mit Fahrzeugteilen in Beriihrung
kommen, konnen diese beschddigen, kénnen sich
selber verletzen. Es kann zum Sturz kommen. Die
Bordsteinkanten sind hier hiufig eine Gefahren-
quelle. Wenn man ihr sehr nahe kommt, verliert
man das Gleichgewicht und kippt dann {iber die
Bordsteinkante riiber. Das sind also die Gefahren,
die hier entstehen kénnen. Was hier eine Rolle
spielt und worauf sich ja auch die Vorschlédge in
der StVO richten, ist, dass der Abbiegevorgang,
insbesondere von rechtsabbiegenden Kraftfahrzeu-
gen — ist ja jetzt auch schon von den Fachkollegen
angesprochen worden — hier zu Unfillen fiihrt,
wenn sie eben unaufmerksam sind und den Rad-
fahrer dort nicht wahrnehmen. Sie nehmen ihn
immer dann nicht wahr, wenn er im Sichtschatten
fahrt. Herr Brockmann hatte gesagt, im Spiegel ist
er erkennbar, aber er ist eben nicht immer im
Spiegel erkennbar, er befindet sich ggf. im Sicht-
schatten. Und wenn wir uns jetzt diesen Vor-
schlag angucken, dass rechtsabbiegende Lkw mit
Schrittgeschwindigkeit um die Kurve fahren sol-
len, abbiegen sollen, dann haben wir hier sicher-
lich fiir die Radfahrer einen Vorteil. Die Radfahrer
wiirden aus dem Sichtschatten herausfahren, weil
sie sich mit einer entsprechenden Differenzge-
schwindigkeit zum Kraftfahrzeug bewegen und
konnten hiervon profitieren, dass sie also eher
wahrgenommen werden und nicht in diese Kolli-
sionsposition kommen. Auf der anderen Seite
muss man hier aber auch sagen, und das hatte der
Kollege Brockmann ja auch schon angefiihrt, dass
es hier dann dazu kommen kann, dass eine ent-
sprechende Gefahrensituation fiir FuBlgidnger ent-
steht. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass das
Kraftfahrzeug dann mit Schrittgeschwindigkeit
um die Kurve fahrt, ist dann zu den Fullgdngern
keine Differenzgeschwindigkeit mehr vorhanden.
Diese wiirden sich in dieser Zeit in dem Sicht-
schatten befinden. Und wir vermuten aufgrund
dessen, dass wir hier eine héhere Unfallhdufigkeit
fiir FuBgénger erwarten konnen. Das zeigen auch
unfallanalytische Gutachten, die wir in unserer
Statistik haben, die gerade auch die Annahme be-
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stdrken, dass sich bei Abbiegeunfidllen mit Nutz-
fahrzeugen die Kollisionsgeschwindigkeiten im
Bereich der Fuligdngergeschwindigkeit, der
Schrittgeschwindigkeit befinden. Wenn es darum
geht, hier dann vielleicht diesen Paragraphen ent-
sprechend anzupassen oder Vorschldge zu ma-
chen, wie wir hier aus diesem Dilemma heraus-
kommen, damit eben diese Gefahrensituation fiir
die Radfahrer nicht entsteht, miisste man diesen
Absatz eigentlich streichen oder man miisste kon-
kretisieren, was ,,ausreichend“ bedeutet. Und
wausreichend“ ist ja an anderer Stelle in dem Ver-
ordnungsentwurf schon mal klargestellt, wenn es
darum geht, dass Kraftfahrzeuge, einspurige Fahr-
zeuge, Radfahrer tiberholen sollen. Hier ist von
eineinhalb Metern die Rede. Das heifit, auch wenn
Radfahrer an Kraftfahrzeugen rechts vorbeifahren,
miisste dann dieser Eineinhalb-Meter-Abstand
eingehalten werden. Unser Vorschlag wire hier,
den § 5 Absatz 8 entsprechend anzupassen, indem
das ,,Ausreichend” klarer definiert wird, mit ei-
nem Mindestabstand von 1,5 Metern.

Die zweite Frage befasste sich damit, welche an-
deren Vorschldge es unter Umstdnden aus unserer
Sicht gibt, Abbiegeunfille mit Nutzfahrzeugen zu
vermeiden. Hier sehen wir als einen der wesentli-
chen Punkte die verpflichtende Einfiihrung von
Abbiegeassistenten bei Kraftfahrzeugen tiber

3,5 Tonnen. Wir als DEKRA haben hier die ersten
Begutachtungen fiir Allgemeine Betriebserlaub-
nisse bereits durchgefiihrt. Diese Einrichtungen
sind verfiigbar und kénnen nachgeriistet werden.
Unser Vorschlag ist, dass diese Einrichtungen fiir
Neufahrzeuge auch verpflichtend werden. Kom-
munen kénnten hier vielleicht auch Einfahrver-
bote fiir Fahrzeuge, die die das nicht haben, ent-
sprechend festlegen. Das wiére ein weitergehender
Vorschlag, um dieser Technik, die der Herbeifiih-
rung solcher Unfille vorbeugt, entsprechend in ei-
ner breiteren Fldche einzusetzen. Weitere MaB-
nahmen sind sicherlich infrastrukturelle MaBnah-
men. Zum Beispiel iiber Ampelschaltungen, die
eine Trennung der entsprechenden Verkehrsteil-
nehmerstrome herbeifithren und man also die
Kraftfahrzeuge, Fulligdnger und Radfahrer getrennt
iiber die Kreuzungsbereiche schleust. Dann kann
es nicht zu einer Kollision kommen, wenn man
sich an die entsprechende Vorschriften und die
roten Ampeln hélt. Es wird den Verkehrsfluss der
jeweiligen Teilnehmer einschrianken; dieser Ziel-
konflikt muss dann entsprechend ausgeglichen
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werden. Und ein weiterer Punkt ist — und das ist
ja auch eigentlich die Grundlage fiir die ganze
StVO, belegt mit § 1 Absatz 1, Vorsicht und gegen-
seitige Riicksichtnahme.... Wenn sich alle Ver-
kehrsteilnehmer entsprechend verhalten, dann
sind Gefahrensituationen quasi ausgeschlossen.
Und um dies weiter in die 6ffentliche Meinung zu
tragen und dieses Verstdndnis entsprechend zu er-
reichen, Herr. Dr. Jung, hatten Sie ja auch schon
entsprechend von Kampagnen gesprochen. Dass
hier in der Offentlichkeitsarbeit — und da stehen
eigentlich die sachverstdndigen Kollegen hier
auch fiir ihre Hauser in erster Linie, die solche
Kampagnen betreiben und unterstiitzen — das
Thema ,,Vorsicht und gegenseitige Riicksicht-
nahme* im Vordergrund gelehrt wird, denn ich
denke, wir sind uns einig, dass auch ein GroBteil
der Unfille durch Riicksichtslosigkeit und Aggres-
sivitdt im StraBenverkehr entsteht. Wenn man das
entsprechend ausschlieBen kann, ist auch ein gro-
Ber Teil gewonnen. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Wir machen weiter
mit Frau Eberlein! Bitte! Zwei Fragen waren auch
an Sie gerichtet.

Isabell Eberlein (Changing Cities e.V.): Ja, danke
schon auch fiir die Fragen! Gerade der letzte Satz
von Thnen ist auch fiir mich nochmal ein guter
Einstieg. Die Frage war ja, was die grundsétzli-
chen Anderungen sind, die wir fiir eine neue Stra-
Benverkehrsordnung brauchen. Und da sage ich
ganz klar, es braucht eigentlich ein grundsétzli-
ches Verkehrsrecht und eine Straenverkehrsge-
setzesdnderung, die im Jahr 2019 nicht nur das
Thema Verkehrssicherheit — was total wichtig ist,
was natturlich die ,,Vision Zero“ umfasst, damit
kein Verkehrsteilnehmer im StraBenverkehr mehr
ums Leben kommt —, sondern auch klimatische
und umweltschddliche Bedingungen mit einbe-
zieht. Das heilit, wir miissen den Verkehr so re-
geln, dass auch die Klimaschutzziele der Bundes-
regierung eingehalten werden kénnen und die
Verkehrsemissionen dauerhaft gesenkt werden.
Das sind zwei grundsétzliche Sachen, Verkehrssi-
cherheit und Klimaschutz im Verkehr, die voran-
gestellt werden miissen und die gesetzlich veran-
kert werden miissen. Also das sind natiirlich die
beiden Komponenten ,,soziale Komponente* und
,»Okologische Komponente“. Die kann man beide
noch ausfithren. Wir miissen auch eine gesetzli-
che Grundlage schaffen, die sichere Mobilitat fiir
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alle gewdhrleistet, das ist klar. Wie schaffen wir
das? Wenn wir uns die momentane Gesetzeslage
anschauen, dann ist die stark dominiert vom mo-
torisierten Individualverkehr. Und es sind gesetz-
lich geregelt Fliissigkeit, Leichtigkeit, Sicherheit
und Ordnung und Gefahrenabwehr. Das alles aber
aus der Prdmisse des Vorrangs des Kraftfahrzeugs
heraus. Diese grundsétzliche Neuordnung miissen
wir mit der Novellierung der StraBenverkehrsord-
nung angehen. Wir miissen dafiir sorgen, dass die
Verkehrsarten gleichgestellt werden. Das bedeutet,
dass natiirlich die Kraftfahrzeuge an Vorrang abge-
ben miissen, wahrend der Umweltverbund Vor-
rang bekommt. Um dieses gleiche Verhéltnis her-
zustellen, ist es eben so, wie Sie angesprochen ha-
ben, dass § 1 der StVO, nach dem die Teilnahme
am StraBenverkehr stdndige Vorsicht und gegen-
seitige Riicksicht erfordert, ergdnzt werden muss,
insbesondere im Hinblick auf schwéchere Ver-
kehrsteilnehmer. Wir miissen eine Situation
schaffen, in der es fiir alle Menschen sicher ist, im
Verkehr unterwegs zu sein und es nicht nur sicher
und fliissig fiir den Kfz-Verkehr ist. Und um das
zu gewdhrleisten, muss ein grundsétzliches Um-
denken stattfinden und es muss eine grundsitzli-
che Gesetzeslage vorliegen, die bisherige Verhalt-
nisse aufbricht und verdndert. Also meine erste
Frage betraf ja so ein bisschen die grundsétzlichen
Sachen. Die zweite Frage war die, was denn die
maligeblichen Hebel sind. Lassen Sie mich das
vielleicht gleich zusammen denken. Also wie
schaffen wir es denn, aus klimatischen und sozia-
len Griinden den Umweltverbund nach vorne zu
heben, das heifit, FuBverkehr, Radverkehr und
den o6ffentlichen Personennahverkehr? Ganz wich-
tig, was hier in der Runde auch schon o6fter ange-
sprochen wurde, ist natiirlich eine Absenkung der
Geschwindigkeit. Wenn wir eine Regelgeschwin-
digkeit von 30 km/h deutschlandweit verabschie-
den konnen, bedeutet das, dass Aggression im
StraBenverkehr sinkt, weil die Geschwindigkeiten
der Verkehrsteilnehmer angeglichen werden.
Dann konnen in einer Dreifligerzone auch zwei
Radfahrende nebeneinander fahren, weil der Kfz-
Verkehr einfach dahinter bleiben muss, wenn
nicht geniigend Platz zum Uberholen vorhanden
ist. Das heilt, es ist wichtig, das zu einer Regel zu
machen und nicht zu einer Ausnahmeregel, die
man dann wieder beschildern muss und fiir die
man wieder einen Schilderwald braucht. Neben
dieser Absenkung der Geschwindigkeit innerorts
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miissen wir aus klimatischen Griinden auch da-
von ausgehen, dass wir auch auBerorts die Ge-
schwindigkeiten begrenzen miissen; auf Landstra-
Ben auf 80 km/h und auch auf Autobahnen. Wir
sind im Jahr 2019! Wir miissen uns der klimati-
schen Bedingungen bewusst werden und kénnen
nicht einfach weitermachen wie bisher und eine
StraBenverkehrsordnung nutzen, die gefiihlt ein-
hundert Jahre alt ist, mit der Grundlage, die wir
gerade haben. Ein weiterer wichtiger Hebel, um
den Umweltverbund zu stdrken, ist auch, was be-
reits angesprochen wurde, mehr Handhaben fiir
kommunale Regelungen zu geben, auch dort die
Handlungsfdhigkeit zu stirken und den Kommu-
nen die Moglichkeit zu geben, nicht erst zu reagie-
ren, nachdem FuBgédnger/-innen oder Radfahrer/-
innen zu Tode gekommen sind, sondern aufgrund
der Innovationsklausel dort Erprobungen durch-
zufiihren, wie man die StraBenfiithrung d&ndern
kann. Das Thema FuBigdnger wurde ja eben schon
so schon angesprochen. Was ist denn mit Que-
rungsinseln, was ist denn mit Zebrastreifen? Diese
Moglichkeiten miissen einfacher gemacht werden
und unbiirokratischer, um eben nochmal die
grundsétzliche Richtung dieser Stralenverkehrs-
ordnung zu iiberarbeiten. Ein weiterer wichtiger
Hebel ist natiirlich auch die Infrastruktur, die ge-
schaffen werden muss und die in der gleichen
Weise auch die Aufteilung des 6ffentlichen Rau-
mes betrifft. Wenn wir diese grundsétzlichen
Dinge der ,,Vision Zero“, und der 6kologischen
Vertrédglichkeit des Verkehrs mit einbauen, bedeu-
tet es auch den Vorrang des flieBenden Verkehrs
gegeniiber dem ruhendem Verkehr, eine Neuauf-
teilung des Straflenraums und eine héhere Beprei-
sung des 6ffentlichen Raumes. Letztere ist unbe-
dingt vorzunehmen, da private Kfz nicht einfach
im 6ffentlichen Raum abgestellt werden kénnen
und wir dementsprechend auch Raum zur Verfii-
gung fiir andere alternative, umweltvertrdgliche
Verkehrsmittel brauchen. Da kann man auch wie-
der von einer grundsétzlichen Gesetzesdnderung
ausgehen und sagen, grundsitzlich ist das Parken
im 6ffentlichen Raum erstmal nicht erlaubt und es
ist nur da erlaubt, wo es ausgeschildert ist. Das
heiBit, wir kénnen uns gerne im ,,Klein-Klein“ ver-
lieren und hier nochmal ein Verkehrsschild mit
hinzufiigen und da noch ein Verkehrsschild mit
hinzufiigen, aber wir miissen uns bewusst wer-
den, dass fiir die gréBeren Anderungen und auch
fiir die Notwendigkeit, die wir hier gerade sehen,
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jetzt das Zeitfenster ist, das umzusetzen. Deswe-
gen mochte ich nochmal sagen, es miissen die so-
ziale Perspektive und die 6kologische Perspektive
mit vorangestellt werden. Dankeschén!

Vorsitzender: Danke sehr, auch fiir das Unter-
schreiten der Redezeit! Wir fahren mit Herrn
Dr. Schipe fort! Bitte! Sie hatten auch eine Frage.

Dr. Markus Schipe (ADAC): Vielen Dank Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren! An mich
ist die Frage gestellt worden, wie denn mit dem
Halteverbot in zweiter Reihe und auf dem Fahr-
radschutzstreifen umzugehen ist. Wenn man aus
Griinden des Klimaschutzes den Radverkehr in
der Innenstadt fordern mo6chte, dann muss man
die Innenstédte fiir die Radfahrer sicherer ma-
chen. Das glaube ich, ist mit diesen Entwiirfen,
diesen Vorschldgen absolut gelungen. Es ist abso-
lut sinnvoll, den Verkehrsraum in der Innenstadt
fiir Radfahrer attraktiver und sicherer zu machen.
Insofern ist es auch konsequent, dariiber nachzu-
denken, ob es ausreicht, in zweiter Reihe und auf
dem Fahrradschutzstreifen ein Parkverbot zu ha-
ben oder ein absolutes Halteverbot einzurichten.
Wenn man iiberlegt, was das bedeutet, das abso-
lute Halteverbot in zweiter Reihe, dann haben wir
die Schwierigkeit, dass dort keine Autofahrer l-
tere Personen aussteigen lassen kénnen, die viel-
leicht zum Arzt gehen mdéchten, denn das ist Hal-
ten in zweiter Reihe beziehungsweise auf einem
Fahrradschutzstreifen. Dann haben wir das Prob-
lem, dass wir Paketauslieferer bald ohne Fiihrer-
scheine haben werden, denn wie soll ein Pa-
ketauslieferer seine Pakete ausliefern, wenn er
nicht, wie heute, in zweiter Reihe anhalten kann,
um dann gleich wieder wegzufahren. Das sind
Probleme, die man dabei bedenken muss und wo
man vielleicht versuchen sollte, sie zu losen. Fir
eine nicht ideale Losung halte ich es, hier im BuB-
geldbereich zu sagen, wenn dieses Halten behin-
dernd ist, fithrt das sofort zu einem Buligeldbe-
scheid mit Punkten. Denn ein Halten in zweiter
Reihe ohne Behinderung eines anderen kann ich
mir nur schwer vorstellen. Es wird in aller Regel
behindernd sein. Und wenn es behindernd ist,
dann fiihrt es zu einem Punkt, und bei acht Punk-
ten ist der Fiihrerschein weg. Insofern miisste man
hier, meine ich, etwas differenzierter vorgehen.
Bei einer Gefdhrdung, bei einer Schadigung — klar
da sind wir im Punktebereich richtig aufgehoben.
Aber da wir bei diesem Bereich des Anhaltens in
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zweiter Reihe oder auf dem Fahrradschutzstreifen
faktisch immer eine Behinderung dabei haben,
hitten wir eine extreme Unwucht im BuBigeldkata-
log. Wir wiirden das Parken in Feuerwehrzufahr-
ten billiger machen als das Halten in einem Fahr-
radschutzstreifen oder in zweiter Reihe. Und das,
meine ich, sollte vermieden werden. Die Losung
fiir den Lieferverkehr oder auch fiir Personen, die
Gehbeeintrachtigungen haben, miisste letztlich
sein, dass wir deutlich mehr Ladezonen ausgewie-
sen bekommen, dass wir auch Bereiche vor Arzt-
praxen ausgewiesen bekommen, wo ein Zusteigen
problemlos moglich und explizit erlaubt ist. An-
dernfalls haben wir die Situation, dass es Taxifah-
rern erlaubt ist, in zweiter Reihe anzuhalten, um
jemanden ein- und aussteigen zu lassen, es aber
der einen Senior beférdernden Person nicht er-
laubt ist, dort anzuhalten. Diese Unwucht miisste
bereinigt werden. Vielen Dank!

Burkhard Stork (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club e.V.): Ja, vielen herzlichen Dank! Wenn man
eine spéte Frage kriegt, ist man immer in der Ver-
suchung, schon mal alle Kolleginnen und Kolle-
gen zu kommentieren. Ich will mich bemiihen,
der Versuchung nicht zu erliegen. Herr Storjo-
hann, vielen herzlichen Dank an Sie fiir die Frage!
Knappe Bemerkung vorab dann doch. Die Bundes-
regierung hat sich ja schon im Nationalen Radver-
kehrsplan vorgenommen, den Radverkehr anzu-
schieben. Fiinfzehn Prozent. Herr Staatssekretér
Ferlemann, der ja dankenswerter Weise da ist, hat
das mit eigener Wucht nochmal auf fiinfundzwan-
zig Prozent hochgefahren, wofiir wir sehr dankbar
sind. Fiinfundzwanzig Prozent Radverkehr sei das
Ziel der Bundesregierung. Am letzten Freitag, im
Klimapaket, miissen nochmal deutlich héhere
Zielzahlen hinterlegt worden sein, denn das, was
der Radverkehr da an CO,-Einsparungen bringen
soll, ist so erfreulich, dass offensichtlich die Bun-
desregierung von einer Vervierfachung des Rad-
verkehrs ausgeht. Das finde ich als ADFC gut, das
muss ich deutlich sagen, das geht fast tiber unsere
Forderungen hinaus. Wer hétte das gedacht. Aber,
vollig klar... Genau, Herr Donth, ich bin ja begeis-
tert. Ich habe Sie ja auf der EUROBIKE getroffen.
Wir haben uns all die schénen neuen Fahrrader
angeguckt, die es da gibt. Damit wird auch genau
das passieren. Aber wenn wir den Radverkehr tat-
sachlich verzwei-, verdrei-, vervierfachen wollen,
wird das nur funktionieren, wenn wir vollig an-
dere Altersgruppen, vollig andere soziale Gruppen

19. Wahlperiode Protokoll der 50. Sitzung

vom 25. September 2019

Seite 14 von 25



in den Radverkehr hinein bekommen als heute.
Dafiir werden wir ihn viel sicherer abwickeln
miissen als heute. Die Hélfte aller im Radverkehr
Getoteten ist liber fiinfundsechzig. Und das liegt
nicht nur an der erh6hten Vulnerabilitédt, sondern
das liegt vor allem daran, dass wir Radverkehr
heute in einer Form abwickeln, die da offensicht-
lich groBe Probleme macht. Dass Radverkehr nicht
zu Lasten von FuBverkehr gestalten werden darf,
ist vollkommen klar. Wir versuchen die aktive
Mobilitédt voranzubringen, auch wenn wir das
Fahrrad immer noch im Namen haben. Fiir uns ist
vollkommen klar, dass ,,Rad” und ,,Ful}“ ganz eng
zusammengehdoren. Beide diirfen sich nicht kanni-
balisieren. Eine Vervierfachung des Radverkehrs
bei einem Totaleinbruch des Fuliverkehrs wére
nicht das, w as wir gerne hitten. Wenn wir also
Radverkehr wirklich voranbringen wollen — und
das, ohne dass wir noch mehr Menschen im Rad-
verkehr verlieren —, dann miissen wir tatsachlich
massiv an die StraBenverkehrsordnung ran. Ich
bin mit den Kollegen einig, die gesagt haben, wir
miissen auch ans StraBenverkehrsgesetz ran. Ich
bin sehr dankbar, dass der Bundesverkehrsminis-
ter angekiindigt hat, zumindest auf der Internet-
seite des BMVI, dass er das im néchsten Jahr auch
tun wird. Ich hoffe, Sie haben ihn hier gerade
nicht so behandelt, dass er vielleicht im nédchsten
Jahr nicht mehr Minister sein mochte. Denn das
muss er vorerst noch tun. Wir brauchen eindeutig
auch Anderungen des StraBenverkehrsgesetzes.
Der ADFC hat ja schon einen entsprechenden Vor-
schlag gemacht. Ich hoffe, der ist Thnen allen im
Sinn. Ansonsten habe ich ihn noch einmal mehr-
fach mitgebracht. Bei der Frage, die Herr Storjo-
hann gestellt hat, hat er sich dariiber gewundert,
warum wir in unseren Gutachten Kritik am Par-
ken, am Halten von Fahrradern auf Radwegen ge-
dulert haben. Ich will nochmal sehr deutlich ma-
chen: Die Kritik, die wir geduBert haben, besagt,
dass im jetzigen Entwurf ,,alle Kinder mit allen
Bddern ausgeschiittet werden®, die nur denkbar
sind. Im Moment — und das ist wahrscheinlich
keine gute Regelung — ist es aber so, dass tiberall
da, wo das Parken nicht verboten ist, fiir Autos
das Parken erlaubt ist. Und jetzt gehen wir ganz
schnell mal aus der ,,Berlin-Kreuzberg-engen-
Gasse“ raus, sondern gehen in die Republik, in
der die Menschen vor allem in kleineren Stddten
leben. An achtzig, neunzig Prozent aller Stellen
darf am Fahrbahnrand ein Auto parken. Das soll
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jetzt den Fahrradern genommen werden. Das
spielt im Alltag erstmal eine ganz geringe Rolle,
denn Menschen stellen ganz selten ihr Fahrrad an
den Fahrbahnrand, weil da iiberhaupt keine Ab-
stellmoglichkeit ist. Also da steht ja nicht so ein
Biigel oder irgendwie so etwas. Das heil3it, die Re-
gelung, die hier vorgesehen ist, stellt nicht etwas
klar, sondern schafft ein neues Verbot, ndmlich,
dass man sein Fahrrad am Fahrbahnrand abstellt.
Das ist eine Verschlimmbesserung. Das muss wie-
der raus. Das ist auch, glaube ich, nicht das, was
das BMVI will. Gleichzeitig, wenn ich jetzt wieder
in die eher dichten Gebiete zuriickgehe und mir
eine eng bebaute Stadt angucke, fiihrt es dazu,
dass das, was viele von uns wollen, und die meis-
ten von uns auch hier schon mal gesagt haben,
zum Beispiel KEP-Verkehre, Paketdienste, Kurier-
dienste, immer mehr aufs Fahrrad zu bekommen,
natirlich massiv erschwert wird, wenn ich als
Lastenradkurierfahrer/-in mein Lastenrad nicht
mehr am Fahrbahnrand stehen lassen darf, da, wo
ein Auto parken oder halten diirfte, oder was auch
immer. Wenn ich dem Fahrrad da Rechte nehme,
die das Auto behilt, geht das auf keinen Fall. Wir
finden aber auch, dass es nicht sein soll, dass auf
einem guten Radstreifen — am besten auf einem
guten geschiitzten Radstreifen, von denen es im-
mer mehr geben soll, auch das steht ja wohl im
Klimapaket der Bundesregierung — dann grofle,
breite Lastenrdader halten diirfen. Da sind wir,
glaube ich, einig, mit der Intention dessen, was
hier in die Regelung hineingeschrieben worden
ist. Aber nochmal ganz deutlich: dieses Verbot,
Fahrrdder dort abzustellen, wo Autos parken diir-
fen, muss wieder raus. Das ist ein ,,viele Kinder
mit vielen Bddern ausgeschiittet”. Vom Vollzugs-
defizit, das Kollege Brockmann mehrfach betont
hat, ganz zu schweigen. Vielen Dank!

Vorsitzender: Frau Hurek, bitte!

Kerstin Hurek (ACE Auto Club Europa e.V.): Herr
Vorsitzender, vielen Dank! Herr Stein, Sie haben
nach den Schutzstreifen auBerorts gefragt. Ich bin
sehr dankbar, dass die Koalitionsfraktionen das ja
im Koalitionsvertrag untergebracht haben, genau
das Thema. Da steht ja nicht nur, dass wir uns der
,»Vision Zero“ verpflichtet haben, sondern da steht
ja genau der Satz drin: ,,Deshalb wollen wir nach
Auslaufen des Verkehrssicherheitsprogramms
2021 ein Anschlussprogramm auflegen. Die Um-
setzung von verkehrssicherheitserh6henden Pro-
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jekten, wie zum Beispiel Schutzstreifen fiir Rad-
tahrer auBerorts, wollen wir unterstiitzen®. Das
steht da ,,schwarz auf weil}“. Das von Thnen ange-
sprochene Modellprojekt hat gezeigt, dass Schutz-
streifen keine zusitzlichen Gefahren bedeuten,
wenn die Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h re-
duziert ist und die Kfz-Belastung pro Tag bei un-
ter zweitausend Fahrzeugen liegt. Aus Sicher-
heitsgriinden ersetzen diese Schutzstreifen jedoch
keinesfalls erforderliche getrennte Radwege. Das
ist auch klar. Vorbild fiir das Modellprojekt waren
ja sogar die Niederlande und die Schweiz, wo
diese Form der Verkehrsfiithrung ja bereits seit
Jahren erprobt wird und auch sehr erfolgreich ist
und sich bewdhrt hat. Wenngleich ich dazu sagen
muss, ich bin immer vorsichtig mit diesen Mo-
dellprojekten aus anderen Staaten, weil doch die
Radfahrkulturen, natiirlich gerade in den Nieder-
landen, sowie die topografischen Gegebenheiten
in der Schweiz andere sind. Dennoch hat das Mo-
dellprojekt auch gezeigt, dass sich Auto- und Rad-
fahrer damit anfreunden konnen. Die Schutzstrei-
fen haben die Kraftfahrzeugfiihrenden sensibili-
siert und hielten sie auch zur Riicksichtnahme an.
Auch die Kommunen waren nach den eigenen
Aussagen damit zufrieden. Mit den Schutzstreifen
sollte insbesondere in den ldndlichen Regionen
ein Angebot geschaffen werden, wo eben keine
baulichen Radwege aus Sicherheitsgriinden erfor-
derlich sind oder ein alternatives Wegenetz eben
nicht vorhanden ist. Unserer Ansicht nach ent-
steht durch den Schutzstreifen fiir den Radfahrer
mehr Aufmerksamkeit, sodass der Uberholvorgang
erst nach der Vorbeifahrt des Gegenverkehrs
durchgefiihrt wird. Und grundsétzlich hat das Mo-
dellprojekt unseres Erachtens auch gezeigt, dass
der Fahrzeugfiihrende die Geschwindigkeit noch
weiter reduziert, was dann eben auch weiter als
auf siebzig Stundenkilometer ist. Dies trédgt zusitz-
lich zur Verkehrssicherheit bei. Fiir den lédndli-
chen Raum, gerade in den Bereichen, in denen es
auch keine Schulbusse mehr gibt, aus welchen
Griinden auch immer, ist es unserer Ansicht nach
eine gute Alternative. Eine gute Alternative eben
zu gar keinem Radweg. Ich mdchte aber auch ganz
deutlich sagen, dass neue Losungen gefunden
werden miissen, neue Losungen, um aullerorts ei-
nen sicheren Radverkehr, das ist hdufig genug ge-
sagt worden, zu gewéhrleisten. Aber fiir Strallen
mit geringer Verkehrsdichte, auf denen der Bau ei-
nes Radweges nicht begriindet ist, brauchen wir
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eben diese Alternativen. Und da liegt die Losung
dieses Modellprojektes auf dem Tisch. Fiir uns als
ACE ist es unverstdndlich, warum das Projekt bis-
lang nicht weiter verfolgt wurde, denn es hat sich
als wirksam und erfolgreich herausgestellt.
Schutzstreifen diirfen aber keine flichendeckende
MaBnahme sein. So war es natiirlich auch nicht
angedacht, aber es gibt Strecken, da sind sie bes-
ser — wie gesagt, nochmal, Redundanzen sind
wichtig — als gar keine Mafnahme, als gar kein
Radweg beziehungsweise als nur die StraBle. Fiir
dulerst wenig befahrene LandstraBlen mit konse-
quenter Temporeduzierung, also auch deutlich
weniger als 70 km/h kdmen bauliche Radwege,
wenn {iberhaupt, erst in einiger Zeit in Frage. Die
Bundesregierung muss daher unserer Ansicht
nach Alternativen zum Schutz von Radfahrern auf
den Weg bringen, um damit auch den Nutzungs-
anforderungen im ldndlichen Raum zu entspre-
chen. Kompromisse sind dabei unabdingbar, wie
das ja auch die Straenverkehrsordnung und ge-
rade die Diskussion hier zeigen. Das vorgeschla-
gene MaBnahmenpaket begriilen wir, bis auf ein
paar vorgeschlagene Anderungen. Das finden sie
in der schriftlichen Stellungnahme, darauf will
ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Verkehrssi-
cherheit aller Verkehrsteilnehmer ist bei allen
Uberlegungen die oberste Pramisse. Wir miissen
eben auch anerkennen — und da komme ich auch
gerne wieder auf das Thema , Kreuzberg” zuriick,
Herr Stork —, dass Radfahren zum alltédglichen
StraBenbild gehdrt, und nicht nur in Berlin. Raus
aus dem Auto, raus aufs Rad, sich umweltbewusst
fortzubewegen, das ist politischer Wille. So steht
es meines Erachtens auch im Koalitionsvertrag.
Das muss aber auch mehr Riicksicht, mehr Fair-
ness im Stralenverkehr heiflen. Verkehrssicher-
heit beginnt im Kopf eines jeden Verkehrsteilneh-
mers, also nicht nur dem des Autofahrers oder
Radfahrers, sondern dem aller Verkehrsteilneh-
mer. Es geht darum, vorausschauend zu fahren,
fair, defensiv und entspannt, und vor allem regel-
konform. Da wiederhole ich mich jetzt auch, be-
ziehungsweise das hat Herr Kellner auch schon
gesagt, Regeln miissen kontrolliert werden. Es
niitzt die strengste Verordnung nichts, wenn nicht
entsprechend kontrolliert wird. Und in den Stdd-
ten — damit wiirde ich jetzt ,,das ndchste Fass®
aufmachen, ich halte mich deswegen kurz — geht
es dann auch noch um den Umbau der Infrastruk-
tur und die Neuverteilung des Strallenraums. Aber
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das ware vielleicht noch ein neues Thema. Danke!
Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Bracher, bitte!

Tilman Bracher (Deutsches Institut fiir Urbanistik
gGmbH): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Eine
Frage zum Thema Fahrradstralen wurde an mich
gestellt, und zu den Fahrradzonen. Fahrradstraf3en
sind seit 1997 ein Element in der Straenverkehrs-
ordnung. Sie wurden damals eingerichtet, um
dem Radverkehr komfortable Strecken anzubieten
und den Autoverkehr auf andere Trassen zu verla-
gern, zum Beispiel auf die HauptstraBen. Das
Thema Fahrradzone findet sich jetzt in den Vor-
iiberlegungen zur StVO-Novelle und wird in ei-
nem Modellvorhaben in Bremen gerade erprobt.
Der Gedanke der Fahrradstrafen, so lange es sie
gibt, ist in der Bevolkerung kaum bekannt. Man
darf als Radfahrer zu zweit nebeneinander fahren.
Autofahrer diirfen Radfahrer nicht gefdhrden —
diirfen sie ja sowieso nicht — und es gilt ,,Tempo
30“. Kfz-Verkehr ist nur erlaubt, wenn das durch
Zusatzschilder ermdglicht ist. Das kann ,Kfz frei
sein, meistens ist es aber ,,Anlieger frei, mit ei-
nem entsprechenden Zusatzschild dort. Das Zu-
satzschild ,,Anlieger frei“ ldsst sich eigentlich
nicht tiberpriifen. Es wiére ein riesiger Aufwand,
und so findet man schlaue Taxifahrer und viele
andere Verkehrsteilnehmer, die die Fahrradstra-
Ben als Ausweichstrecken zu verstauten Haupt-
verkehrsstraBen nutzen. Fahrradstraen haben
den riesigen Vorteil, dass sie von der Kapazitit
her nicht so begrenzt sind wie Radwege, wo man
einzeln hintereinander fahren muss. Und wenn es
in einer Stadt wie Berlin im Berufsverkehr so viel
Radverkehr gibt, dass der Autofahrer tiberhaupt
nicht mehr rechts abbiegen kann, wenn er tiber
den Radweg muss, weil immerzu Radfahrer kom-
men.... Also FahrradstraBen bieten auch die Mog-
lichkeiten an, dass der Radverkehr wachst und
wichst, ohne dass gleich alles verstopft ist oder
nicht mehr funktioniert. Insoweit, denke ich, ist
das ein sehr sinnvolles Element fiir die Verkehrs-
planung. FahrradstraBen sind gedacht, um einen
Radverkehr linear auf langeren Streckenabschnit-
ten in einer guten Qualitét fithren zu kénnen. Man
kann mehrfach hintereinander Vorfahrtsstraien
ausweisen, man muss es im Moment getrennt ma-
chen, und hat dann auch fiir den Radverkehr eine
relativ storungsfreie Moglichkeit, ziigig zu fahren.
So dhnlich, wie der Gedanke der Radschnellwege
vor allem aullerorts funktioniert, denke ich, dass
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das Thema FahrradstraBen, auch fiir kleinere Ver-
kehrsmengen, innerorts der richtige Gedanke ist.
Das Problem, dass der Radverkehr bei den Fahr-
radstralen vom Kfz-Verkehr immer noch be-
drangt, beldstigt oder gestort wird, kann man
durch bauliche Lésungen, beispielsweise durch
Poller, die an den Kreuzungen quer iiber die Stra-
Ben gestellt werden, l6sen, so dass der Kfz-Ver-
kehr da nicht die durchgédngige Strecke hat, son-
dern nach rechts oder links abbiegen muss, wih-
rend der Radverkehr durchfahren kann. Die Még-
lichkeiten, diese Losungen einzurichten, sind
nach der Verwaltungsvorschrift zur StraBenver-
kehrsordnung im Moment noch sehr begrenzt. Da
miisste man irgendwo, denke ich, neue Formulie-
rungen finden. Und insoweit sind gerade fiir die-
ses Thema, Radverkehre zu steigern, einen Zu-
wachs zu organisieren, FahrradstraBlen ein ganz
wichtiges Element. Es wire auch wichtig, dass die
nicht nur dort eingerichtet werden kénnen, wo
der Radverkehr sowieso schon heute dominiert —
das ist auch im ,,Kleingedruckten“ des Verkehrs-
zeichens vorgesehen —, sondern auch auf Ab-
schnitten dazwischen, wo es das eben erst in Zu-
kunft sein kann oder wo das noch kein Planer
jetzt irgendwo nachgewiesen hat. Also man macht
das relativ kompliziert, dieses Schild aufzustellen,
und da sollten die Kommunen mehr Mdglichkei-
ten haben. Zu den Fahrradzonen habe ich mich in
unserem Papier kritisch geduBert. Der Gedanke ist
natirlich nicht schlecht, dass man in der ganzen
Zone den Radverkehr befiirwortet. Aber eigentlich
ist dieses Nebeneinander-fahren-diirfen ja auch
jetzt in den Uberlegungen zur StVO-Novelle an
anderer Stelle schon mehrfach enthalten und
wenn man in den 30er-Zonen klarstellt, dass dort
Radfahrer nebeneinander fahren konnen, dann
brauchen wir Fahrradzonen nicht. In den ,,30er-
Zonen“, nicht in den ,,30er-Straflen”. Dort ist na-
tlrlich eine ganz andere Situation. Aber dort, wo
sowieso Zonenfahrverhalten ist und man jedes
Mal ,,rechts vor links“ hat, da denke ich, passt
dieses ,,Nebeneinander fahren diirfen als gene-
relle Losung fiir den Radweg auch gut ins System.
Und deswegen ist der Vorschlag eben, keine Fahr-
radzonen als eigenes Verkehrszeichen auszuwei-
sen. sondern stattdessen ,, Tempo-30-Zonen“ mit
der zusétzlichen Regelung auszustatten, dass Rad-
fahrer nebeneinander fahren diirfen. Danke sehr!

Vorsitzender: Die Zeitgrenze fiir die Anhorung
liegt wegen des Plenums exakt bei dreizehn Uhr!
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Wir machen gleich mit dem Kollegen Storjohann
weiter!

Abg. Gero Storjohann (CDU/CSU): Ich habe jetzt
zwei Fragen an Professor Dr. Brenner. In Threr
Stellungnahme gehen Sie vorrangig auf die recht-
liche Einordnung des § 45 StVO ein. Ich bitte Sie,
dass Sie dort nochmal die rechtlichen Grundlagen
erldutern und noch einen Verbesserungsvorschlag
zur Umsetzung machen.

Der zweite Punkt ist: Es wird hier immer sehr
stark darauf abgehoben, dass alles gleichberechtigt
sein muss und dass die Fahrradfahrer nicht be-
nachteiligt werden diirfen, und, und, und... Wie
machen wir das denn bei den Buligeldern? Also
da haben wir ja das Problem, dass, wenn wir Re-
geln aufstellen, sie nicht befolgt werden. Es ist die
Frage: wann werden sie befolgt? Wenn kontrolliert
wird! Und wenn es auch ponalisiert wird! Inwie-
weit ist es rechtlich vielleicht geboten oder mog-
lich, dann auch die Regeln anzupassen, Rotlicht-
verstoB gibt nur die Hélfte beim Fahrradfahrer ge-
geniiber dem PKW-Fahrer. Gibt es da Uberlegun-
gen, das eventuell so zu lassen oder miissten wir
das auch éndern?

Vorsitzender: Vielen Dank! Dann machen wir
weiter. Herr Wiehle bitte fiir die AfD Fraktion!

Abg. Wolfgang Wiehle (AfD): Zwei kurze Fragen!
An Herrn Kellner méchte ich gerne die Frage stel-
len, ob er das neu einzufiihrende Verkehrszeichen
»Uberholverbot fiir einspurige Fahrzeuge* fiir not-
wendig hélt oder ob sich das nicht aufgrund von
den Mindestabstdnden sowieso ergibt? Also wir
sind da ja immer in dem Spannungsfeld zwischen
Regelungsklarheit und, ich sage es mal umgangs-
sprachlich, ,,Schilderwald”.

AuBerdem mochte ich gerne noch Herrn Brock-
mann fragen, wie denn aus seiner Sicht die Zu-
nahme von Radfahrunfillen zu begriinden ist und
ob sich daraus dann vielleicht auch nochmal Kon-
sequenzen fiir die StraBenverkehrsordnung erge-
ben sollten. Liegt es nur an die Zunahme des Rad-
verkehrs? Spiegelt die offizielle Statistik die Reali-
tdt dann iberhaupt wieder? Oftmals liest man ja
auch von sogenannten Alleinunfdllen. Und Stu-
dien iiber die in Krankenhduser eingelieferten Pa-
tienten ergeben, dass es iiber die offizielle Statis-
tik hinaus eine hohe Dunkelziffer verletzter Rad-
fahrer und FulBgédnger geben muss. Wie beurteilen
Sie in diesem Zusammenhang die Sicherheit im
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Radverkehr? Gibt es da vielleicht Probleme, die
noch nicht erkannt sind?

Vorsitzender: Danke sehr! Frau Kollegin Korkmaz
bitte fiir die SPD Fraktion!

Abg. Elvan Korkmaz (SPD): Die erste Frage geht
bei mir auch an Herrn Kellner. Um stddtebauliche
Planung und Entwicklung besser auf den Bedarf
des Radverkehrs auszurichten, wird ja die Mog-
lichkeit diskutiert, eine Regelung zur Erleichte-
rung der Umsetzung von kommunalen Radver-
kehrsplédnen in die StVO aufzunehmen. Die Stéddte
sollen dann hierbei konkrete Radverkehrspldne
entwickeln, in denen anordnungspflichtige Rad-
verkehrsfithrungen in einem Verkehrszeichenplan
aufgefiihrt und abgestimmt sind; die Stralenver-
kehrsbehorden sollen das Ganze vollziehen. Wie
beurteilen Sie diese mégliche Regelung und wel-
che Rolle konnte in diesem Zusammenhang auch
eine Neufassung der Innovationsklausel spielen,
die von der Verkehrsministerkonferenz auch vor-
geschlagen wurde?

Die zweite Frage geht an Frau Hurek, Thema ,,Ein-
bahnstraBen®. Das ist auch in dem Antrag der
GRUNEN schon einmal angesprochen worden. Es
besteht ja bereits die Mdglichkeit, Einbahnstrallen
fiir den Radverkehr auch in Gegenrichtung freizu-
geben. Das ist aber nicht die Regel, sondern das
geschieht nur im Einzelfall. Dadurch kann es
auch, gerade wenn man als Autofahrer das Ver-
kehrszeichen nicht gesehen hat, Irritationen ge-
ben. Sollte man da, vielleicht gerade in ,,Tempo-
30-Einbahnstrafen®, grundsétzlich den Radver-
kehr in der Gegenrichtung freigeben? Mich wiirde
dabei noch interessieren, ob das dann nur auf den
Radverkehr beschrankt sein soll bzw. wie das mit
anderen Fahrzeugen ist, zum Beispiel den viel
diskutierten Elektrokleinstfahrzeugen.

Vorsitzender: Wir machen weiter mit der FDP
Fraktion. Herr Dr. Jung ist an der Reihe! Nur ein
kleiner dezenter Hinweis: die Moglichkeit, zwei
Fragen zu stellen, bedeutet natiirlich genau zwei
Fragen und nicht noch Unterfragen. Darauf wollte
ich noch einmal dezent hinweisen. Sonst kommen
wir gar nicht durch. Bitte, Herr Dr. Jung!

Abg. Dr. Christian Jung (FDP): Sehr geehrter Herr
Vorsitzender, ich habe nur eine Frage fir die
zweite Runde, und sie geht nochmal an Herrn
Skupin von der DEKRA. In den Unterlagen, die
Sie eingereicht haben, sprechen Sie sich fiir die
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verbindliche Einfiihrung eines technischen Regel-
werks fiir die Planung und den Betrieb von Rad-
verkehrsanlagen aus. Die Frage, die sich fiir mich
stellt: Welche Chancen bietet eine solche Verbind-
lichkeit in Bezug auf die allgemeine Verkehrssi-
cherheit?

Vorsitzender: Danke sehr! Fiir die Fraktion DIE
LINKE. Frau Leidig! Bitte!

Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE.): Ich méchte
gerne zwei Fragen an zwei verschiedene Sachver-
stdndige stellen, und zwar an die beiden Frauen.
An Frau Eberlein wiirde ich gerne nochmal die
Frage nach den Fahrradvolksbegehren stellen, die
ja in verschiedenen Stddten aktiv sind, und da um
Ihre Einschitzung bitten, ob es zentrale Forderun-
gen gibt, die bei allen wieder auftauchen und was
da das Wesentliche ist. Also das geht so ein biss-
chen in die Richtung: Wie kann es gelingen, den
Fahrradverkehr zu vervierfachen? Da gibt es un-
terschiedliche Dynamiken. Die einen kommen
eben sozusagen Top-down und dann gibt es aber
eben auch die Bottom-up-Bewegung. Da interes-
siert mich einfach, was die zentralen Punkte sind,
die da weiterfithren. An Frau Hurek: Sie haben in
Threr Stellungnahme etwas iiber die BuBlgeldfrage
geschrieben. Und ich mochte es kurz einbinden.
Tatsédchlich ist es ja so, dass wenige Verkehrsteil-
nehmer, und ich sage jetzt mal wenige Autofahrer,
viel Schaden anrichten. Das kennen wir alle, die
Situation, dass mit total iiberhéhter Geschwindig-
keit, mit aufgebohrten Auspuff und so weiter
wirklich systematisch Regeln verletzt werden und
man immer das Gefiihl hat, da passiert gar nichts,
abgesehen von den Falschparkerinnen und
Falschparkern, die ja auch hinlénglich als Mas-
senphénomen bekannt sind. Sie haben jetzt in Th-
rer Stellungnahme gesagt: Bulligelder nicht gene-
rell erhohen. Aber Sie verweisen auf einen Punkt,
dass ja bei der Ahndung der Verletzung der Re-
geln tiber Rettungsgasse auch das Fahrverbot ein
Mittel ist. Meine Frage ist nun, ob aus Ihrer Sicht
nicht dieses Mittel ausgeweitet werden miisste,
weil es natiirlich auch in sich sozial absolut ge-
recht ist. Denn selbst ein Strafzettel iber 200 Euro
kann eben von bestimmten Leuten locker bezahlt
werden, aber zwei Monate nicht Auto fahren trifft
alle gleichermaflen hart. Was wiirden Sie zu so ei-
ner Verdnderung der BuBlen sagen, also die in
diese Richtung geht?

Vorsitzender: Danke sehr! Kollege Gelbhaar bitte
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fiir die Griinen!

Abg. Stefan Gelbhaar (BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ganz
kurze Kommentierung: Ich wiirde gerne den Hin-
weis auch fiir uns als Ausschuss nochmal mitneh-
men. Wir haben sehr viel iiber Abbiegeassistenten
und Lkw gesprochen. Jetzt gab es explizit den
Hinweis, das Thema Sicherheitstechnik auch in
Bezug auf den Pkw verstirkt zu denken. Das teile
ich! Ich bitte auch alle Fraktionen, das explizit als
Punkt mitzunehmen. Wir sind natiirlich beim
Lkw eingestiegen, weil da die Technik an der
Stelle vorhanden war und die Schwere der Vor-
fille dort besonders zu beobachten war. Deswegen
ist das auch an der Stelle medial so breit gewiir-
digt worden.

So, jetzt aber zu meinen Fragen. Zwei Fragen.
Zum einen nochmal zum Gesamtentwurf der
StVO, so wie er uns vorliegt, und zu dem nicht
vorliegenden Entwurf des StVG. Stichwort, dass
man eben in so einem Entwurf ja nicht nur Ver-
kehrssicherheitsaspekte beriicksichtigen kann,
sondern man auch Umwelt, Klima, Gesundheit,
viele stddtebauliche MaBnahmen beriicksichtigen
muss. Das ist jetzt bei den Einzelfragen schon ein-
geflochten worden. Deswegen wiirde ich den
ADFC nochmal bitten, das zu bewerten, weil Sie
jetzt explizit auch einen eigenen Entwurf vorge-
legt haben. Also, das heilit, wir haben einen An-
trag hier vorgelegt, der Bundesrat hat einen Antrag
vorgelegt und es gibt einen Vorschlag vom ADFC.
Wo sind die Differenzen, was fehlt IThnen im vor-
liegenden Entwurf vom BMVI zur StVO?

Die andere Frage mdochte ich an Herrn Bracher
zum Thema ,,BuBigeldkatalog” richten. Wir miis-
sen kurz ausholen. Wir hatten vorhin die Situa-
tion im Ausschuss, dass Herr Verkehrsminister
Scheuer kritisiert hat, dass Menschen, Fuligénger,
auch tiiber abgestellte Fahrrdder stolpern. Ich
komme jetzt zum BuBgeldkatalog. Nun ist hier ge-
rade nochmal gesagt worden, dass es schon ver-
wirrend ist, dass durch die Neuregelung des Ab-
stellens des Fahrrades auf der Fahrbahn ja quasi
noch mehr verunmoglicht wurde. Nun ist das,
glaube ich, im Buligeldkatalog noch nicht aufge-
nommen. So gesehen ist es sowieso die Frage, wie
das genau zueinander passt. Einfach die Bitte,
dass Sie uns noch einmal an Thren Gedanken teil-
haben lassen: Passt diese Anpassung des BuBigeld-
kataloges, ist sie umfassend genug oder ist das
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eine punktuelle Geschichte? Jetzt habe ich doch
eine Unterfrage gemacht. Ich sehe es ein. Weil
mich das vorhin noch so beeindruckt hat, mit den
Fahrrddern an den Seitenstreifen. Vielleicht kon-
nen Sie das irgendwie einbauen.

Vorsitzender: Herr Brenner bitte! Sie haben das
Wort!

Prof. Dr. Michael Brenner (Friedrich-Schiller-
Universitat Jena): Vielen Dank, Herr Vorsitzender!
Ich hatte zwei Fragen von Herrn Storjohann. Die
erste Frage betraf § 45 der StVO. Mir ist klar, dass
wir hier nicht im juristischen Seminar sind. Aber
ich will vielleicht trotzdem noch aus Griinden der
rechtlichen Kldrung einige Worte finden, denn
dieser § 45 ist so ein bisschen gekennzeichnet,
auch diese Experimentierklausel, durch eine ge-
wisse Vermengung, Vermischung von Strafen-
recht und Straflenverkehrsrecht. Und es sind kom-
petenzrechtlich zwei komplett unterschiedliche
Bereiche, die zum einen in die Zustdndigkeit des
Landes und zum anderen in die Zustdndigkeit des
Bundes fallen. Zur Kldrung: das Strallenrecht um-
fasst die Gesamtheit der 6ffentlich rechtlichen
Vorschriften, die die Rechtsverhéltnisse an Stra-
Ben zum Inhalt haben. Darunter fillt die Wid-
mung, darunter fdllt die Entwidmung, darunter
fallt auch beispielsweise die Einziehung. Das ist
das StraBenrecht und das liegt in den Hédnden der
Bundesldnder. Demgegeniiber hat das Straflenver-
kehrsrecht zum Ansatz und zum Ziel, den Ver-
kehr unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten
zu lenken und zu leiten. Es ist also von der Inten-
tion getragen, die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs zu ermoglichen. Deswegen setzt auch
das StraBenverkehrsrecht immer am Bestehen ei-
ner Gefdhrdung an, dient also der Sicherung des
Verkehrs unter ordnungs- und sicherheitsrechtli-
chen Gesichtspunkten. Das Problem ist jetzt, dass
das StraBenverkehrsrecht privilegienfeindlich ist.
Ich kann also nicht mit Hilfe des Straenverkehrs-
rechts die Widmung, die straBenrechtlich verortet
ist, aush6hlen und unterminieren. Und genau in
diese Richtung geht die Experimentierklausel, in-
dem namlich versucht wird, mit Hilfe des Stra-
Benverkehrsrechtes gewissermalen in den Sphé-
ren des StraBenrechts zu ,,wildern*“. Das Stralen-
verkehrsrecht ist immer an den Rahmen der stra-
Benrechtlichen Widmung gebunden und kann
nicht dazu hergenommen werden, die stralen-
rechtliche Widmung auszuhéhlen, zu unterminie-
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ren oder gar in ihr Gegenteil zu verkehren. Das
heiBt, wenn eine Widmung ausgesprochen ist, die
die Verkehrsbestimmungen der StraBe darlegt,
dann kann das nicht durch stralenverkehrsrecht-
liche Regelungen konterkariert werden. Deswegen
begegne ich dem § 45 doch mit ziemlichen recht-
lichen Vorbehalten, weil das StraBenverkehrsrecht
nicht dazu instrumentalisiert werden darf, bei-
spielsweise mit den Mitteln des Stralenverkehrs-
rechts dauerhaft eine Endwidmung oder eine Um-
widmung von stralenrechtlich gewidmeten Stra-
Ben vorzunehmen. Ich darf also nicht mit Hilfe
des Strallenverkehrsrechts straBenrechtliche Ent-
scheidungen konterkarieren. Und wenn nun aus
verschiedenen Griinden — touristische Griinde,
Umweltgriinde, wie auch immer — versucht wird,
mit Hilfe des Straenverkehrsrechts das Strafen-
recht auszuhebeln, dann ,,wildert” im Grunde ge-
nommen der Bund in den Sphéren der Lander
und ,,wildert” in den Sphéren des Strallenrechts.
Und das begegnet dann durchgehenden Beden-
ken. Was ich also sagen will, ist, dass nur Griinde
der Sicherheit oder Ordnung in der Lage sind,
straBenverkehrsrechtliche Mainahmen zu tragen,
und die miissen sich stets im Rahmen der stralen-
rechtlichen Widmung halten. Ich kann aber nicht
die straBenverkehrsrechtlichen Anordnungen her-
nehmen, um die straBenrechtliche Widmung zu
unterlaufen. Das heifit im Ergebnis, ich darf mit
den Mitteln des StraBenverkehrsrechts keine fakti-
sche dauerhafte Entwidmung, etwa einer Strale
die dem allgemeinen StrafBenverkehr gewidmet
ist, vornehmen. Und deswegen begegnet der Vor-
schlag, diese Experimentierklausel relativ grof3zii-
gig anzuwenden, erheblichen Bedenken, weil der
Bund damit im Grunde genommen in Sphéren
»wildert®, die dem StraBlenrecht zugehéren und
die denn auch in die Zustdndigkeit der Lander fal-
len. Ich will nochmal betonen, das StraBenver-
kehrsrecht ist privilegienfeindlich und deswegen
kann es nicht dazu hergenommen werden, das
StraBenrecht auszuhdhlen.

Die zweite Frage, die Herr Abgeordneter Storjo-
hann an mich gerichtet hat, ist die Frage der
Gleichberechtigung, der BebuBlung von Autofah-
rern und von Fahrradfahrern. Da kann es nach
meiner Auffassung natiirlich keinen Unterschied
machen, ob jemand als Fahrradfahrer oder als Au-
tofahrer eine Verkehrsordnungswidrigkeit begeht.
Alle beide sind Verkehrsteilnehmer und sind des-
wegen in gleicher Weise auch zur Verantwortung
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zu ziehen, wenn sie im Strallenverkehr eine Ord-
nungswidrigkeit begehen. Es darf da also nicht
differenziert werden, der eine kann weniger stark
bestraft werden, weil er vielleicht nur mit einem
Fahrrad unterwegs ist und der andere mit dem
groBen Auto. Das wiirde auch vielleicht mit Blick
auf die Gleichbehandlung, Artikel 3 Absatz 1
Grundgesetz, Bedenken begegnen. Alle Verkehrs-
teilnehmer sind gleich zu behandeln. Und ein
weiteres Problem wére vielleicht noch, wenn man
von einer Ungleichbehandlung ausgehen wollte,
dann wire das wahrscheinlich auch unter Akzep-
tanzgesichtspunkten schwierig, dass der Fahrrad-
fahrer gewissermaBen weniger scharf bestraft wird
als der Autofahrer. Also auch dieser Aspekt der
Akzeptanz wiirde, glaube ich, einer solchen Idee
entgegenstehen.

... Zwischenrufe ohne Mikrofon ...

Ja, aber deswegen meine ich, es ist verfassungs-
rechtlich bedenklich, wenn ich Verkehrsteilneh-
mer, weil sie sich unterschiedlich im Verkehr be-
wegen, unterschiedlich behandle. Deswegen hitte
ich da doch erhebliches ,,Bauchweh®, das auf
Dauer so fortzufiihren.

Vorsitzender: Vielen Dank!

Christian Kellner (Deutscher Verkehrssicherheits-
rat .V.): Ich hatte zwei Fragen. Die erste Frage be-
schiftigte sich mit dem Verkehrszeichen fiir ein
Uberholverbot von einspurigen Fahrzeugen. Ich
wiirde die gerne im Zusammenhang mit dem An-
trag der Griinen an dieser Stelle beantworten, die
davon ausgehen oder fordern, es sollte doch der
Mindestabstand beim Uberholen von Radfahren-
den und Zufuligehenden normiert werden. 1,50
Meter ist ja auch in der Rechtsprechung jetzt
schon so gang und gdbe. Aber sicherlich wiirde
eine Aufnahme in die StVO auch an dieser Stelle
nochmal eine Klarstellung bringen und kénnte
aufkldrenden Charakter haben. Insofern halten wir
von dieser Normierung des Mindestiiberholab-
standes sehr viel, wobei wir bei 1,50 Meter eben
von einem Gebiet ausgehen, in dem es ,,Tempo
30“ gibt. Bei ,,Tempo 50“ kénnte man sogar an 2
Meter denken. Wenn man davon ausgeht, dass wir
es schaffen, das in die StVO hineinzubekommen,
dann wére eigentlich dieses Verkehrsschild aus
unserer Sicht obsolet. Denn wo konnte es stehen?
Es konnte ja eigentlich nur da stehen, wo es Eng-
stellen gibt. An Engstellen darf sowieso schon
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nach § 5 Absatz 2 der StVO nicht tiberholt wer-
den. Insofern braucht man dafiir eigentlich kein
weiteres Verkehrsschild, sondern stattdessen die
klare Regelung, die klare Normierung des Minde-
stiitberholabstandes. Ich glaube, das wiirde deut-
lich mehr helfen. Ein solches Schild hitte auch
dariiber hinaus noch den Nachteil, dass man da-
von ausgehen koénnte, dass iiberall da, wo es fehlt,
man moglicherweise etwas unbefangener tiberho-
len kann. Das wollen wir eigentlich nicht, son-
dern gerade innerorts, gerade wenn es etwas enger
zugeht, sollte man als Kraftfahrer doch mit dem
Uberholen von einem vor einem fahrenden Rad-
fahrer beispielsweise vorsichtig sein. Das wird si-
cherlich etwas sein, was man im Laufe der nédchs-
ten Monate und Jahre immer stiarker auch in die
Aufkldrungsarbeit mit hineinnehmen muss. Das
sollte auch in der StVO eine Entsprechung finden.
Das Schild wére aus unserer Sicht dann eigentlich
nicht mehr notwendig.

Die zweite Frage — vielen Dank auch dafiir — be-
schiftigte sich mit dem Thema ,,Radverkehrspléne
fiir Kommunen® und ob es eine Moglichkeit geben
konnte, eine entsprechende Regelung zur erleich-
terten Umsetzung in die StVO aufzunehmen, mit
dem Wunsch quasi oder der Aufforderung, das die
Stddte entsprechend Radverkehrspldne entwi-
ckeln, in denen alle anordnungspflichtigen Rad-
verkehrsfithrungen und ein Verkehrszeichenplan
mit aufgenommen werden. Das kénnen wir nur
begriiBen, das ist eine sehr sinnvolle Uberlegung
und ist eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Also
eigentlich kénnen wir sagen: ja. Man muss viel-
leicht noch hinzufiigen, dass ein solcher Radver-
kehrsplan immer ein Bestandteil von einem ge-
samten Netzplan sein sollte. Denn wir wollen ja
den Anspruch nicht aufgeben, dass wir sagen, es
geht ja auch um die anderen Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer. Auch die miissen
natiirlich entsprechend berticksichtigt werden. In-
sofern sollte die Kommune einen Gesamtnetzplan
machen und der Radverkehrsplan wére dann ein
Teil dessen. Aber ansonsten finden wir dieses
Vorgehen, wie auch schon in der Frage skizziert,
sehr sinnvoll. In diesem Zusammenhang ist dann
auch nochmal die Innovationsklausel angespro-
chen worden. Wir haben das ja heute schon mehr-
fach als Thema gehabt, ich hab es ja vorher schon
mal beim Thema ,, Tempo 30“ gebracht. Aber auch
generell ist dafiir diese Innovationsklausel, die die
VMK verabschiedet hat, einstimmig wie gesagt,
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ein sehr guter Hebel. Diese Neufassung sagt ja,
dass fiir 6rtlich und zeitlich begrenzte Pilotpro-
jekte den obersten StraBlenverkehrsbehorden der
Lénder die Méglichkeit gegeben werden soll, Mo-
dellversuche zur Erhohung der Sicherheit und zur
Verbesserung der Leichtigkeit des Radverkehrs,
auch unabhingig von der Gefdhrdungslage, auf
Antrag zu genehmigen. Natiirlich kénnte diese In-
novationsklausel, wenn denn der Bund sie sich zu
eigen machen wiirde und wenn das jetzt einfach
umgesetzt werden konnte, was eigentlich moglich
wiére, fiir die Entwicklung dieses Radverkehrs-
plans sehr sinnvoll sein und auch fiir die entspre-
chende Umsetzung. Das wire dann sicherlich
auch nochmal mit einem Monitoring verbunden
und auch mit einer Evaluierung. Das ist auch fiir
eine Kommune wichtig, um zu sehen, haben wir
gut geplant, wie hat es sich mittlerweile verdn-
dert, wie hat sich der Modal-Split bei uns gedn-
dert und miissen wir moglicherweise den Plan er-
gédnzen, erweitern, verdndern. Das ist ein stetiger
Prozess, aber mit Hilfe dieser Klausel sehr gut zu
16sen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Spétestens um eins
muss ich die Anh6rung leider beenden. Wir haben
noch sechs Redner auf der Liste, also bedenken
sie das bitte! Als ndchste Frau Hurek!

Kerstin Hurek (ACE Auto Club Europa e.V.): Ich
kann es auch kurz machen. Zwei Fragen. Zu der
Einbahnstrae. Generell sind wir der Auffassung:
Offnung der EinbahnstraBen, generelle Offnung in
beide Richtungen. Das macht es fiir alle Verkehrs-
teilnehmer einfacher, nicht nur fiir den Autofah-
rer, der dann weil, es kann mir jederzeit in einer
Einbahnstrale, da wo der Platz gegeben ist, ein
Rad entgegenkommen. Es macht es aber auch fiir
den Fuligdnger einfacher, der ndmlich links und
rechts gucken muss, egal iiber welche Stral3e er
geht, und es macht es fiir den Radfahrer sowieso
auch einfacher, weil ich glaube, dass es der Ver-
fliissigung des Radverkehrs dienlich ist. Zum an-
deren hat ja auch die Unfallforschung aus dem
Jahr 16 — vielleicht kénnen Sie das ja noch nédher
erldutern... Sie haben auch nur fiinf Minuten. Ge-
nau! Dann lassen wir es! — gezeigt, das es zu gerin-
gen Unfallbelastungen und wenig verkehrlichen
Konfliktpotenzialen gekommen ist. Zu Ihrer Frage
zu den Elektrokleinstfahrzeugen. Da sind wir ganz
strikt und sagen, Elektrokleinstfahrzeuge gehoren
nicht in diesen Bereich, weil Elektrokleinstfahr-
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zeuge Fahrzeuge sind, Kraftfahrzeuge. Ich denke
neu diskutieren muss man dann das Thema S-Pe-
delecs, weil S-Pedelecs ja normalerweise dann
doch als Fahrrdder gelten.... Nein? Herr Stork, gut,
dann ist es auch an der Stelle ganz klar, denn da
war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zu dem Thema
von Frau Leidig. Bufigeld: ja! Wir begriilen sehr
deutlich, dass es zu einer massiven Erhéhung ge-
kommen ist, gerade bei der Rettungsgasse. Die an-
dere Diskussion begriilen wir. Wir haben in der
Vergangenheit immer gesagt, ein BuBgeld muss
eine Hemmschwelle bilden. Sie alle kennen die
Diskussion aus der Schweiz. Es heilit immer, fahre
in der Schweiz bloB nicht zu schnell, denn da
kostet es verdammt viel Geld. Ich glaube, das ist
die einzige Stellschraube, gerade bei dem Thema
,Halten auf Fahrradschutzstreifen*, an der wir
iiberhaupt drehen kénnen. Uber die genaue Hohe
und dariiber, ob es einen Punkt gibt, muss man
dann vielleicht nochmal reden. Ich denke, man
muss sich dieses Dreieck nochmal angucken: Die
Hohe der BuBigelder, die Wahrscheinlichkeit, dass
man tatsdchlich entdeckt wird, wenn man nédm-
lich falsch parkt oder hélt, und, was habe ich ei-
gentlich davon, wenn ich jetzt in zweiter Spur
eben stehe und die Hemden aus der Reinigung ab-
hole. Tut es dann nicht vielleicht doch weh, wenn
die Hemden plétzlich nicht mehr 1,50 Euro son-
dern 60 Euro kosten. Meines Erachtens ist das die
Stellschraube, an der wir eine Moglichkeit haben.

Vorsitzender: Das passt jetzt ganz gut, denn Herr
Brockmann ist ndmlich als ndchster an der Reihe!

Siegfried Brockmann (Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V.): Vielen Dank
nochmal! Ich bin nach den Griinden fiir die Zu-
nahme von Radverkehrsunfillen gefragt worden.
Dazu gehort bei mir normalerweise ein Vortrag
von einer halben Stunde. Wenn Sie mich nochmal
separat einladen mdchten, komme ich gerne. Ich
versuche das jetzt mal ganz schnell zusammenzu-
fassen. Das erste war die Frage nach der Dunkel-
ziffer. Die Dunkelziffer haben wir vor einigen Jah-
ren mal mit den Kliniken der Stadt Miinster zu-
sammen untersucht und sind darauf ggkommen,
dass auf jeden der Polizei bekannten Radunfall,
vier weitere kommen, die wir nicht kennen. Wir
hatten das immer schon geahnt, aber dass die Zahl
so grof} ist, hatten wir nicht gedacht. Aber jetzt
kommt die scharfe Differenzierung, weil wir bei
der Zunahme von Radverkehrsunfillen jetzt land-
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ldufig tatsdchlich von der Zahl der Getéteten aus-
gehen. Die gettteten Radfahrer sind natiirlich alle
in der Statistik. Da haben wir keine Dunkelziffer,
ich kann mir jedenfalls im Moment keine vorstel-
len, und deswegen rede ich jetzt mal iiber diesen
Aspekt. Warum hatten wir also in den letzten
zwei, drei Jahren tatsédchlich wieder einen An-
stieg? Da bin ich auch etwas vorsichtig, weil wir
immer auch schon mal Bewegungen nach oben
und unten gehabt haben. Ich spreche eigentlich
lieber davon, dass wir hier eine Seitwartsbewe-
gung haben. Das ist sicher schlimm, aber in Anbe-
tracht der Steigerung des Radverkehrsanteils, na-
tlirlich fast schon erstaunlich. Also ich wiirde das
Licht derjenigen, die in der Verkehrssicherheitsar-
beit mitwirken, jetzt mal nicht unter den Scheffel
stellen. Es hétte noch viel schlimmer kommen
kénnen. Insofern, ja, miissen wir natiirlich noch
viel mehr tun. Viele Griinde kennen wir auch oder
wissen auch, wo wir anpacken miissen. Eines der
Probleme, die wir sicherlich haben, ist das Thema
,Pedelecs”. Das muss ich hier nochmal anspre-
chen. Denn wenn man die beiden Sdulen mal ne-
beneinander hélt und guckt, wo kommen die Stei-
gerungen her, dann sieht man in den letzten Jah-
ren durchaus, dass wir bei Radfahrern, also ohne
Elektrounterstiitzung, sogar leichte Riickgédnge ha-
ben, aber deutliche Anstiege bei den Pedelecs, die
sozusagen die kleinen Erfolge, die wir haben, wie-
der zunichtemachen. Pedelecs sind nochmal ein
Sonderthema fiir eine halbe Stunde. Aber es héngt
sicherlich damit zusammen, dass wir hier eine
ganz besondere Nutzergruppe haben. Die zumin-
dest zeigen, dass auch unsere Studien partiell mit
diesem Gegenstand iiberfordert sind. Wie man da-
mit umgeht, ist nochmal ein anderes Thema. Ganz
schwierig wird es, wenn wir sagen, wir kriegen
eine sichere Infrastruktur fiir Radfahrer. Daran
glaube ich ndmlich nicht. Wir haben einfach ei-
nen Riesenkonflikt zwischen Pkw, Lkw einerseits
und schwicheren Verkehrsteilnehmern, die sich
auch auf ganz andere Arten bewegen. Und den 16-
sen wir nicht einfach dadurch, dass wir sagen, wir
machen jetzt einfach mal viel mehr Flache fiir
Radfahrer. Erstens ist es ja so, dass sich das nicht
nach dem Modal Split orientieren darf, sondern
nach der tatsdchlichen Verkehrsleistung. Wenn
ich die mal nehme, also das, was Autos tatsich-
lich abwickeln an Kilometern Fahrleistung in den
Stddten, dann ist das schon mal gar nicht so ganz
falsch aufgeteilt. Also da miissen wir dann eben
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eine andere Diskussion fiihren, und die wird ja
zum Teil auch gefiihrt. Deswegen glaube ich, wir
miissen noch sehr viel mehr ,,Gehirnschmalz“ in-
vestieren und nicht einfach das tun, was zurzeit
passiert, ndmlich einfach so nach Holland gucken
und sagen ,,0h, da haben wir ja Protected Bike La-
nes, da haben wir Protected Intersections, und in
Holland klappt alles so toll, also machen wir das
hier auch”. Wir sehen schon die Probleme, die
dadurch wieder und neu entstehen, weil es eben
nicht so einfach zusammenwiirfelbar ist. Im Ubri-
gen ist auf die Kilometerfahrleistung bezogen das
Unfallgeschehen von Radfahrern in Holland nicht
besser als in Deutschland. Also einfaches ,,Abspi-
cken” bringt jetzt erstmal nichts. Ich werbe sehr
stark dafur, dass wir uns in Thinktanks mal mehr
Gedanken machen — statt uns immer nur irgend-
welche Schlagworte zuwerfen — und uns zu fra-
gen, wie kriegen wir zwei so sehr grundsétzliche
Verkehrsteilnahmearten so zusammen, dass das
sicher funktioniert. Da gibt es einige sinnvolle An-
sdtze, aber ich bin ziemlich sicher, dass man es
auch gemeinsam denken muss. Wie gesagt, halbe
Stunde Vortrag! Danke!

Vorsitzender: Danke sehr! Danke, dass Sie auch
auf die halbe Stunde Vortrag verzichtet haben!
Das Thema Pedelecs, vielleicht auch S-Pedelecs,
kann man sich tatsdchlich mal in den Fraktionen
notieren. Das sage ich auch als jemand, der selber
mit dem Pedelec versucht, immer zur Arbeit zu
kommen. Herr Skupin, bitte!

André Skupin (DEKRA Automobil GmbH): Vielen
Dank fiir die Frage! Sie bezieht sich darauf, dass
wir in unserer schriftlichen Stellungnahme darauf
hingewiesen haben, dass es ein technisches Regel-
werk gibt, was auch die Planung und den Betrieb
von Radverkehrsanlagen beschreibt. Wir meinten
hier im Konkreten die Empfehlung fiir Radver-
kehrsanlagen der Forschungsgesellschaft fiir Stra-
Ben und Verkehrswesen aus dem Jahr 2010. Hier
werden insbesondere auch Vorschldge gemacht,
welche Abstinde einzuhalten sind, wie breit be-
stimmte Radfahrwege fiir bestimmte Zustdnde
und fiir eine bestimmte Nutzung sein miissen. Die
Chancen, die wir darin sehen, wenn das verallge-
meinert wird und verbindlich anzuwenden ist, ist
darin zu sehen, dass wir dann, wenn diese wis-
senschaftlich fundierten und ausgearbeiteten Vor-
gaben, Empfehlungen in der Fldche eingesetzt
werden, hier mehr Potenzial fiir die Kommunen
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entsteht, sich darauf abzustiitzen. Es entsteht ent-
sprechend eine Kostentransparenz in der Pla-
nungsphase. Aufgrund dieser technischen Vorga-
ben kann man sich hier also auch langfristig da-
rauf entsprechend konzentrieren. Die erhéhte Si-
cherheit ist hier in der Vorgabe begriindet, insbe-
sondere fiir die Radfahrenden, und deswegen den-
ken wir, wenn man diese Vorgaben in den ent-
sprechenden Vorschriften verbindlich einfiihrt,
dass hier ein groBes Potenzial fiir die Sicherheit
der Radfahrenden insbesondere liegt. Danke!

Vorsitzender: Frau Eberlein, bitte!

Isabell Eberlein (Changing Cities e.V.): Danke
auch fiir die Frage! Nochmal kurz zur Abkldrung:
In iiber 20 Stddten gibt es mittlerweile sogenannte
Radentscheide, die eben auf lokaler Ebene FubBver-
kehr, Radverkehr starken wollen, aus einer ,,Bot-
tom-up-Bewegung®, also aus der Biirgerschaft her-
aus. Die Frage bezog ist ja darauf, wo kommen
denn die Kommunen an welche Grenzen. Das
kann ich wirklich iiber das Bundesgebiet hinweg
sagen, es sind immer die gleichen Grenzen. Es
sind natiirlich genau die Kommunen, die sich da-
fiir entscheiden, etwas zu machen und die dann
genau an diesen Eckpunkten, die wir hier im Gro-
Ben und Ganzen diskutieren.... Da kann es um
Leistungen des Kfz-Verkehrs gehen, um Vorrang,
da geht es um Umwidmung, was hier angespro-
chen wurde. Das sind genau die zentralen Punkte,
an denen es immer hakt, an denen es eben nicht
moglich ist, den stddtischen Verkehr, die stddti-
sche Raumaufteilung neu zu ordnen, weil auf-
grund von Bundesgesetzgebung festgelegt wird,
wie der Verkehr aufzuteilen ist, wer welchen Vor-
rang hat. Da muss man ansprechen.... Ich kann
gerne nochmal auf die Innovationsklausel einge-
hen, die da sehr wichtig ist. Da muss man auch
biirokratische Wege abbauen, dass man eben nicht
erst nach Gefahrenlage entscheidet und auch
nicht nach Vorrang des Verkehrsmittels. Sondern
wenn wir das umbauen wollen, miissen wir auch
von der gesetzlichen Ebene die Mdglichkeiten da-
fiir schaffen, dass man aktiv werden kann, um
eben Nachhaltigkeit in den Verkehr mitzubringen
und eine soziale Dimension. Da kann man jetzt
tausende kleine Beispiele nennen, die das betrifft,
die alle hier mit aufgezeigt sind, sei es der griine
Pfeil, seien es eben die EinbahnstraBen, die disku-
tiert wurden. Um das nochmal ins Gedéchtnis zu
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rufen: die Kommunen wollen oft schon mehr ma-
chen, sind auch weiter und hier in diesem Ver-
kehrsausschuss muss die Grundlage dafiir gelegt
werden, dass die Verkehrswende gelingt. Danke-
schon!

Vorsitzender: Herr Stork, bitte!

Burkhard Stork (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-
Club e.V.): Was alle Radentscheide verbindet, ist,
dass sie flichenhafte Radverkehrsnetze haben
wollen. Das hat Frau Eberlein gesagt. Das ist auch
genau das Stichwort, mit dem das BMVI am Frei-
tag in das Klimakabinett gegangen ist. Wir wissen
noch nicht ganz genau, wie gesagt, ob das da raus-
gekommen ist. Aber, lieber Herr Gelbhaar, es ist
genau auch das die Frage, was kritisieren wir
denn, was hier grundsétzlich fehlt. Wir gehen, das
hat Frau Eberlein auch gesagt, davon aus, dass 95
Prozent aller Kommunen eigentlich gerne was tun
wollen. In den allermeisten Kommunen dridngen
die Biirgerinnen und Biirger danach und will die
Kommunalpolitik etwas tun. Und sie will flachen-
haft und schnell etwas tun. Deswegen brdauchten
wir eigentlich nochmal deutlich mehr. Gerade im
§ 45 fehlt uns, dass man sagt, grundsétzlich ist
eine nachhaltige Stadtentwicklung, zum Beispiel
ein Sustainable Mobility Plan, ein Anlass dafiir,
etwas zu tun. Da wiirden auch weder die Lander
noch die Stddte das Gefiihl haben, ihnen wiirden
Rechte genommen, sondern dann hétten wir den
Eindruck, jetzt konnen wir mal wirklich loslegen.
Dann kann man alles, was Sie hier genannt haben,
abarbeiten und sagen, dann muss man wirklich
loslegen konnen, damit Stddte hingehen kénnen
und sagen, wir wollen unser Verkehrssystem ver-
dndern und wir wollen nicht nur Gefahrenabwehr
machen. Ich stimme Herrn Professor Brenner
selbstverstandlich darin zu, dass wir dafiir auch
das StVG und auf Dauer auch die Landerstralen-
rechte dndern miissen. Wir glauben aber, dafiir ist
jetzt schon in der StVO mehr zu tun.

Vorsitzender: Vielen Dank, auch fiir das unter-
schreiten der Redezeit! Last but not least, Herr
Bracher bitte!

Tilman Bracher (Deutsches Institut fiir Urbanistik
gGmbH): Jetzt habe ich hier noch 5 Minuten. Vie-
len Dank! Die Frage an mich betraf das Thema
BulBigeldkatalog und wo ist iiberhaupt das Parken
angemessen, wenn ich es recht verstanden habe.
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Beim Bubgeldkatalog, denke ich, miissen wir da-
von ausgehen, dass iiberall dort auch falsch ge-
parkt wird, wo es keinen ,,Punkt“ kostet. Denn ein
Teil der Kraftfahrer, die falsch parken, haben
durchaus sehr hohe Einkommen und haben grofe
Fahrzeuge, die hohe fiinfstellige Betrdge wert
sind. Und da macht ein 15 Euro Ticket oder auch
ein 55 Euro Ticket nicht entscheidend was aus.
Deshalb...

....Zwischenrufe ohne Mikrofon ....

Insoweit denke ich, nur dort, wo wir wirklich
auch mit ,,Punkten“ kommen, wird Parken wirk-
lich wirksam unterbunden. Die Frage ist aber: Wo
soll geparkt werden? Wir haben diese Diskussion
im Moment mit ganz vielen Facetten. Die jiingste
Facette sind die Leihfahrzeuge, diese E-Scooter, E-
Tretroller, die jetzt in einigen sehr wenigen Stad-
ten, an sehr wenigen Stellen in Deutschland, aber
dann in Hiille und Fiille, auf dem Gehweg liegen
und auf dem Gehweg stehen und die den Leuten
im Weg rumstehen. Das zweite sind die flexiblen
Bike-Sharing-Systeme, wo wir in vielen Stddten
inzwischen entsprechende Systeme haben und
die Fahrzeuge auf dem Gehweg, auf der Stralle o-
der in Griinanlagen abgestellt werden. Das nor-
male Thema, das wir schon lange haben, ist natiir-
lich: Wo werden die Fahrrdder geparkt? Wie kon-
nen wir die Gehwege freihalten? Ist es angemes-
sen, auch Fahrrdder auf der Fahrbahn parken zu
koénnen, dort Fahrradstdnder zum Beispiel aufzu-
stellen? Diirfen wir das, diirfen wir das nicht?
Viele Stddte sind auf dem Weg und legen, weil
Parkdruck herrscht und die Gehwege zu schmal
sind, dies auf die Fahrbahn. Wenn man das Ganze
umbaut, ist es unstrittig, hat keiner was dagegen.
Wenn man es nicht umbaut, sondern nur die Stin-
der aufstellt, dann wird diskutiert: Diirfen wir

Ende der Sitzung 12.57 Uhr

Cem Ozdemir, MdB
Vorsitzender
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das? Und je nach StraBenverkehrsbehérde wird es
so oder so entschieden. Also das Problem ist der
groBe Parkdruck, den wir in den Stddten haben.
Das Problem ist, dass die Leute nicht in die Park-
héuser gehen. Die Parkhéuser sind, auller an
Weihnachten, eigentlich immer teilweise frei oder
ganz frei. Aber sie kosten eben auf jeden Fall et-
was. Wahrend man, wenn man auf der Fahrbahn
steht, manchmal Gliick hat, man keinen Strafzettel
bezahlen muss und man davonkommt. Also die
Regelung des Parkens, Abstellanlagen auch am
Fahrbahnrand schaffen, auch flexible Abstellanla-
gen fiir diese Bike-Sharing-Systeme und fiir die E-
Rollersysteme nur durch Markierung am Fahr-
bahnrad zuzulassen, dass, denke ich, sind Ge-
schichten, die man jetzt anschieben muss. Wir ha-
ben durch diese Verdnderungen in Richtung auf
Mikromobilitdt, in Richtung auf Bike-Sharing, in
Richtung auf Fahrradnutzung inzwischen einfach
ein riesiges Parkproblem bekommen. Das kénnen
wir nicht auf den Gehwegen l6sen, dafiir sind die
Gehwege nicht gemacht. Deswegen miissen wir
da, denke ich, mit unserem Instrumentarium auch
die neuen Moglichkeiten er6ffnen. Danke!

Vorsitzender: Vielen Dank! Wir haben quasi eine
Punktlandung erzielt. Das war nur durch Ihre tat-
kraftige Mithilfe mdéglich. Ich darf mich im Namen
aller Mitglieder des Ausschusses herzlich bei
Thnen als Sachverstdndige bedanken. Ich fand die
Anhérung sehr informativ und ich glaube, wir ha-
ben alle miteinander eine Menge mitgenommen.
Herzlichen Dank! Ich schliefle hiermit die 6ffentli-
che Sitzung und darf alle verabschieden! Ich wiin-
sche Thnen noch einen schonen Tag! Die Obleute
bleiben bitte hier! Wir machen gleich im An-
schluss die Obleutebesprechung!
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Tilman Bracher, Deutsches Institut fir Urbanistik

Schriftliche Stellungnahme als Sachverstandiger zur 6ffentlichen Anhérung des
Ausschusses fur Verkehr und Digitale Infrastruktur am 25.9.2019

Die Stellungnahme beschrankt sich auf die radverkehrsbezogenen Vorschldge (und greift die Neuregelungen
zum Car-Sharing und zu Autobahnen nicht auf).

1. Vorbemerkung, Grundsatze

Das Deutsche Institut fir Urbanistik (Difu) ist das wissenschaftliche Institut der deutschen Kommunen. Es
bindelt das Erfahrungswissen aus deutschen Kommunen insbesondere durch unsere Fortbildungsveranstal-
tungen mit jahrlich rund 5000 Teilnehmenden aus der kommunalen Praxis. Dazu gehoren die Veranstaltungen
der Fahrradakademie, einem vom BMVI aufgrund eines Bundestagsbeschlusses geforderten Projekt im Rah-
men des Nationalen Radverkehrsplans, sowie weitere Veranstaltungen zu den diversen Themen der stadti-
schen Mobilitdt und zu vielen weiteren Fragen der Stadtentwicklung. AuBerdem bearbeiten wir Forschungs-
vorhaben und wirken in einschlagigen Gremien mit.

Die gesellschaftliche Herausforderung einer Verkehrswende ist angesichts der Herausforderungen im Klima-
schutz, im Umweltschutz (,Saubere Luft") und aufgrund der fehlenden Flache (Stau, 6ffentlicher Raum) weit-
hin anerkannt. Die Bundeslander und Kommunen bend&tigen zuséatzliche Handlungsspielrdume, um die Mobi-
litat zukunftsgerecht zu entwickeln, die stadtische Lebensqualitat (Umweltschutz, Gesundheit) zu sichern und
den offentlichen Raum gerecht zu nutzen. Aufgrund der hohen Belastungen durch den klassischen Kfz-
Verkehr benétigen Kommunen gute Moglichkeiten, alternative Mobilitatsangebote zu integrieren. Dabei gilt es
die Potenziale der Innovationen im Fahrradsektor (z. B. Velotaxis, Lastenrdder, Pedelecs, Tricycles) und der
Mikromobilitéat (z. B. S-Pedelecs, E-Tretroller) auszuloten und zu nutzen.

Die Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs sind seit Jahrzehnten Kerngedanken des Stral3enverkehrsrechts.
Nachdem diese Prinzipien in der Vergangenheit zur Privilegierung des Autoverkehrs genutzt wurden, gilt es
nun diese Grundsétze konsequent Fugéngern, Radfahrenden und den Lenkenden von Fahrzeugen der Mik-
romobilitat (E-Tretroller) zu bieten. Die in der Préambel genannten Grundsatze, die Leichtigkeit des Radver-
kehrs und Sicherheit und Attraktivitat des Radverkehrs zu berticksichtigen, werden daher besonders unter-
stitzt.

Insoweit treffen der Antrag der Griinen Fraktion (,,Das Straenverkehrsrecht reformieren - Stralenverkehrs-
ordnung fahrrad- und fuRgéngerfreundlich anpassen*) als auch der Entwurf zur Anderung straBenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften (vom August 2019, o. Datum), der viele der im Antrag der Griinen Fraktion benannte
Anliegen aufnimmt, im Grundsatz auf grof3e Zustimmung. Die Novelle der Straenverkehrsordnung kann ins-
besondere den Ablauf des Verkehrs besser regeln und auf die Belange des Rad- und FulRverkehrs abstimmen.
Die vorgesehenen Anderungen im BuRgeldkatalog sind ein wichtiger Schritt in Richtung der Leichtigkeit und
Sicherheit des nichtmotorisierten Verkehrs.
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Aufgrund der Dringlichkeit gilt es dabei insbesondere, die Radverkehrsfiihrung auf den vorhandenen Stral3en
zu verbessern. Die Fixierung der Abstandspflicht ist ein wichtiges Signal, dass der Radverkehr nicht nur auf
Sonderwegen bertcksichtigt wird. Darlber hinaus bendtigen die Kommunen erweiterte Méglichkeiten, die
Geschwindigkeit und die Zulassung des allgemeinen Verkehrs zu regulieren, um auf den allgemeinen Stral3en
die Bedingungen fir den Radverkehr zu verbessern.

Um eine sachgerechte Abwagung der Verkehrsbelange mit Belangen des Umweltschutzes, des Stadtebaus
und der Klimathematik leisten zu kénnen, bedarf es in Ergénzung zur StVO (wo solche Fragen in § 45 behan-
delt werden), einer erweiterten gesetzlichen Grundlage. Eine solche gesetzliche Grundlage kann durch Ande-
rung des StVG oder in einem anderen Gesetz auf Bundesebene geschaffen werden (z. B. BimschG, BauGB,
Stadtverkehrsplanungsgesetz).

Die bereits auRerordentlich differenzierte und im Verkehrsteilnehmerkreis nur selektiv bekannte StVO darf
nicht durch eine voreilige Verabschiedung unausgereifter Formulierungen unausgegoren und kompliziert
werden. Sie sollte durch klare, einfache Regeln verbessert werden. Die explizite oder implizite Privilegierung
des Autoverkehrs ist nicht mehr zeitgemal3. Entsprechende Passagen der StVO und VwV-StVO sind zu identi-
fizieren und zu streichen.

Die neuen Regelungen sollten intuitiv verstanden werden und aus ihrem Selbstverstéandnis heraus zu rick-
sichtsvollem Verkehrsverhalten im Straenraum fiihren. Eine Vielzahl der angekiindigten Regelungen ist nur
mit einem unverhéltnismaBigen Aufwand zu GUberwachen (Drei Personen im Fahrzeug, Abstandseinhaltung
beim Uberholen von Radfahrenden, Vorrechte bei der Nutzung von Sonderparkstreifen und Sonderparkfla-
chen, Abschaltverbot von Notbremsassistenten). Die Durchsetzung und Uberpriifung ihrer Einhaltung ist we-
der administrativ noch durch zusétzliche polizeiliche Malinahmen auf kommunaler Ebene oder Landesebene
zu leisten.

2. Kommentierung der vorliegenden Anderungsvorschlage der
StralBenverkehrsordnung hinsichtlich der Fahrrad- und FuBgangerfreundlichkeit

§ 2 (4) Nebeneinanderfahren

Die geplante Anderung lautet: ,Mit Fahrradern darf Nebeneinandergefahren werden." Eine zusitzliche Vor-
schrift, wann einzeln hintereinander zu fahren ist, ist nicht mehr erforderlich. Bereits in § 1 (2) StVO steht ,Wer
am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschadigt, gefahrdet oder, mehr als nach
den Umsténden unvermeidbar, behindert oder belastigt wird."

§ 2 (5) Absteigen beim Uberqueren einer Fahrbahn

Die vorgeschlagene Regelung ist dem Wortlaut nach nicht auf das Begleiten von Kindern auf nicht fir Radver-
kehr freigegebenen Gehwegen beschrankt, wie die Begriindung vermuten lasst, sondern de facto auf alle fir
Radverkehr freigegebenen Gehwege. Die Regelung ist aulRerdem praxisfremd und beeintrachtigt die Leichtig-
keit des Radverkehrs. Soweit erforderlich, halten die Begleitpersonen Kinder auch ohne Sonderregelung zum
Absteigen an. Kfz-Lenker kdnnen in der Knotenzufahrt ohnehin nicht erkennen, ob eine Nebenanlage (BUr-



®ifu

Deutsches Institut
fur Urbanistik

18.09.2019
Seite 3

gersteig) fur Radverkehr freigegeben oder sogar als gemeinsamer Ful3- und Radweg ausgewiesen ist. Emp-
fehlung: Nicht neu regeln.

§ 5 (4) Satz 2 Einhaltung von 1,5m/2m beim Uberholen

Die Intention, die Rechtsprechung in die StVO zu ibernehmen, ist richtig. Ausreichender Uberholabstand ist
zentral, wenn Radfahrende auf der Fahrbahn und im Mischverkehr gefiihrt werden. Die Abstandskontrolle
sollte insbesondere bei liberbreiten Fahrzeugen (Lkw, SUV) zusatzlich elektronisch per Fahrerassistenzfunkti-
on vorgeschrieben werden.

§ 9 (6) Geschwindigkeit beim rechts abbiegen innerorts

Zusétzlich zur vorgeschlagenen Geschwindigkeitsregelung wird empfohlen, elektronische Abbiegeassisten-
ten vorzuschreiben. Der Handlungsdruck, diesen zeitnah einzufiihren, bleibt dann erhalten. Die Regelung soll-
te auf alle Kfz erweitert werden, wenn der/die Fahrzeugfihrer/in keine freie Sicht nach hinten hat.

§ 12 (3) Freihalten von Fahrbahnkanten

Die Regelung wird im Grundsatz begrif3t, muss aber einheitlich bei allen Ful3- und Radwegen gelten, nicht nur
bei Radwegen mit Benutzungspflicht. Auch andere Radfahrer, Fulganger und die Nutzer von E-Tretrollern
bendtigen auf Nebenanlagen den Schutz durch Sichtbeziehungen vor dem Knotenpunkt. Die vor Knoten-
punkten von parkenden Fahrzeugen freizuhaltende Flache muss zusatzlich baulich oder durch Markierungen
zweifelsfrei erkennbar werden. Um unerwiinschte Verlagerungseffekte zu erkennen, z. B. ob Kurzparker statt
in der 2. Reihe kiinftig vermehrt an Kreuzungen stehen, sollte die Einfiihrung wissenschaftlich begleitet wer-
den.

§ 12 (4) Abstellen von Fahrradern auBerhalb von Seitenstreifen und Fahrbahnen

Die Formulierung des Verordnungsentwurfs konnte die erforderliche Ausweisung von Stellplatzen/Zonen fur
Fahrréader und von Flachen flr Mietfahrzeuge (insbesondere Fahrrader, Pedelecs, E-Tretroller) unterbinden.
Angesichts einer zunehmenden Zahl von Lastenradern und vielen zu schmalen Gehwegen ist diese Neurege-
lung nicht sachgerecht. Die Kommunen sind in der Lage, die ortlich angemessene Lésung zum Abstellen von
Fahrréadern zu erkennen. Es gilt, die Gefahren des ungeordneten Abstellens, die fur Fuligédnger und insbeson-
dere mobilitats- oder sichtbeschrankte Verkehrsteilnehmer zunehmend zu Behinderungen und Geféahrdun-
gen fuhrt, abzuwehren.

§ 37 (2) 1 Grunpfeil

Die Einfiihrung des Grlinpfeils fiir Radfahrende hat sich im Ausland bewahrt, ist zu begrif3en und Uberfallig.
Soweit bereits Zwischenergebnisse aus den aktuell laufenden Verkehrsversuchen in neun Stadten vorliegen,
sollten diese im Detail berlicksichtigt werden.

§ 39 Sinnbild Lastenfahrrad, mehrfachbesetzte Personenwagen

Das Sinnbild wird begriif3t und sollte aber nur ,Lastenfahrrad" hei3en. Die Markierung von Ladezonen sowie
die Moglichkeit der Ausweisung von Stellplatzen/Zonen fir Mietfahrzeuge (insbesondere Fahrrader, Pede-
lecs, E-Tretroller) muss ausdrlcklich zugelassen werden.
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Fahrspuren fir mehrfachbesetzte Personenwagen werden innerorts nicht benotigt, als Freigabe eines Bus-
sonderfahrstreifens wére dies kontraproduktiv. Geeignete Flachen sollten als Radfahrstreifen oder (echte)
Busspur angeordnet werden.

§ 52 Fahrradzonen

Die Einfiihrung eines solchen Verkehrszeichens ist nicht erforderlich, da Fahrradstra3en streckenbezogen im
Zuge von Fahrradrouten sinnvoll sind, jedoch nicht im Zuge einer Zonenregelung. Alternativ wird empfohlen,
dass Radfahrende in Tempo-30-Zonen generell nebeneinander fahren dirfen - diese Regelung ist nicht nur
wesentlich einfacher vermittelbar, sondern wiirde auch ohne zusatzlichen Beschilderungsaufwand zum glei-
chen Ergebnis fiihren. Die Zulassung anderer Fahrzeuge muss jedoch besser geregelt werden, da die Uber-
wachung praktisch nicht méglich ist.

Die Méglichkeit der Zonenanordnung muss auch Tempo-20-Zonen umfassen (bei Tempo 20 entfallen Uber-
holvorgénge gegentiber dem Radverkehr) und Tempo-10-Zonen umfassen (fiir Verkehrsberuhigungsmaf-
nahmen, bei denen einzelne Regelungen verkehrsberuhigter Bereiche (z. B. ,Kinderspiele sind tberall er-
laubt") nicht angemessen sind).

Fahrradstraf8en sind ein Linienelement des Radverkehrs. Zugunsten der Einrichtung von Fahrradstraf3en sollte
in der VwV-StVO zu den Zeichen 244.1 und 244.2 (Beginn und Ende einer Fahrradstral3e) der erste Abschnitt
entfernt werden. Dieser definiert den Radverkehr als vorherrschende Verkehrsart. Dieser Wegfall wirde es
den Kommunen ermdglichen, wichtige StraRen des Fahrradnetzes als Fahrradstrale einzurichten, auch wenn
der Radverkehr (derzeit noch) nicht die vorherrschende Verkehrsart ware. Dadurch konnten Liickenschllsse
einfacher realisiert werden und fir die Kommunen wiirden aufwandige Verkehrszdhlungen entfallen. Die An-
ordnung sollte nach MaRgabe der 6rtlichen Behorden erfolgen.

§ 52 Verbot des Uberholens von einspurigen Fahrzeugen
Die Idee ist gut, aber der Entwurf des Verkehrszeichens ist missgliickt, das Symbolbild ist nicht intuitiv ver-
standlich.

§ 52 Radschnellweg

Die Einfiihrung eines Verkehrszeichens flir Radschnellwege wird begrif3t. Der vorgesehene Begriindungstext,
wonach Radschnellwege ,auf sandigem Untergrund” verlaufen kdnnen, entspricht jedoch nicht den Stan-
dards flr Radschnellwege. Dieser Zusatz in der Begriindung muss gestrichen werden. Die Notwendigkeit von
Zusatzzeichen ist zu Uberprifen. Radschnellwege sollten fiir S-Pedelecs und E-Tretroller generell und ohne
Zusatzzeichen freigegeben werden.

§ 52 Halten auf Schutzstreifen
Der Vorschlag, Halten auf Schutzstreifen zu verbieten, wird begrif3t.

Experimentierklausel/Verkehrsversuche

Eine Erleichterung der Mdglichkeiten, Verkehrsversuche anzuordnen, wird begriifit (§ 45, Abs. 1 Nr. 6 und
Ausnahme von § 45 Abs. 9 Satz 4 in Abs. 9 Satz 4 Nr. 7). Die Formulierung: ,Einvernehmen mit den Gemein-
den" ist jedoch keine wesentliche Verbesserung. Die Kommunen sollten die Méglichkeit haben, im Benehmen
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mit den Ortlichen Stral3enverkehrsbehorden neue Losungen zu erproben. Insbesondere tiber § 45 (9) hinaus-
gehende Geschwindigkeitsanordnungen zu treffen, sind begrienswert. Ein Genehmigungsvorbehalt durch
die StralRenverkehrsbehorden wiirde die gegenwartige Lage dagegen kaum verbessern.

Artikel 3 Anderung der BuRgeldverordnung

Die Erhohung der Sanktionierung fir einzelne Halte- und Parkverbote mit Bezug zum Radverkehr wird be-
griiRt. Empfohlen wird eine konsequente Uberarbeitung und Vereinfachung des BuBRgeldkatalogs, die FuRwe-
ge, Busspuren/Haltestellen und die Fahrbahnbenutzung umfasst. Im Buf3geldkatalog sollte die Abstufung in
Fallen ,ohne Behinderung" entfallen, um die Beweissicherung zu vereinfachen. Die bereits verbreitet zu be-
obachtende ,Kapitulation" der Ordnungsbehdrden gegeniiber ParkverstoRRen lasst eine wirksame Uberwa-
chung der neuen zusétzlichen Regelungen ansonsten als wenig wahrscheinlich erscheinen.

Weiterer Bedarf (StVO) tber den Verordnungsentwurf hinaus

¢ Die wichtigste Malinahme wére die Mdglichkeit der Kennzeichnung nicht benutzungspflichtiger Radwege.
Die Benutzer von E-Tretrollern missen diese Radwege rechtzeitig und eindeutig erkennen konnen. Fur alle
Verkehrsteilnehmergruppen (zu Ful3, per Kfz, per E-Tretroller und per Rad) und fir die Baulasttrager befor-
dert die Erkennbarkeit solcher Anlagen die Rechtssicherheit und die Verkehrssicherheit.

e Esfehltin der eKFV und nach Ubernahme des Symbols fiir Elektrokleinstfahrzeuge in den Katalog der StVO
eine Negativkennzeichnung flir unzuldssige Wege. Dies ist erforderlich, wo Elektrokleinstfahrzeuge abwei-
chend vom Radverkehr geflihrt werden sollen, und wiirde die Sichtbarkeit von Durchfahrverboten verbes-
sern.

¢ Die StVO enthaltinsgesamt noch keine schliissigen Regelungen zur Férderung von Elektrokleinstfahrzeu-
gen, flr den Verkehr zu Ful3 und flir andere Verkehrsmittel der Mikromobilitat als Alternative zum Kfz-
Verkehr. Zu nennen sind insbesondere

« die Offnung von EinbahnstraBen auch fiir Elektrokleinstfahrzeuge in Gegenrichtung. Es bedarf einer
grundsétzliche Verpflichtung zur Offnung von EinbahnstraBen mit einer Begriindungspflicht gem.
§ 45 (9), wenn eine Einbahnstral3e nicht fir diese Fahrzeuge in Gegenrichtung befahren werden darf.

« die Zulassung von Pedelecs mit einer Tretunterstitzung Uber 25 km/h (S-Pedelecs) und mit mehr Leis-
tung, wie sie z. B. bei Transportradern eingesetzt wird, mit mafliger Geschwindigkeit auf Radwegen.

o Aufhebung beschrankender Regelungen flir den Fuldverkehr: Die Verpflichtung, dass diese moglichst
nur an Kreuzungen und Uberwegen und auf kiirzestem Weg Fahrbahnen zu queren haben, benachteiligt
den Fuldverkehr unangemessen.
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion Bandnis 90/Die Grinen
»Das StraBenverkehrsrecht reformieren — StraBenverkehrsordnung fahrrad- und
fuBverkehrsfreundlich anpassen”, Drucksache 19/8980

und zur

Novellierung der StraBenverkehrsordnung

Die Notwendigkeit der Verkehrswende ist unumstritten. Dass diese u.a. mit der Férderung des Rad-
und FuBverkehrs einhergehen muss, ist eine logische Konsequenz. Fahrrad- und FuBverkehr sind in
diesem Zusammenhang als Bausteine einer kommunalen Verkehrswende und einer nachhaltigen
individuellen Mobilitat der Zukunft anzusehen. Dem muss die StraBenverkehrsordnung Rechnung
tragen. Die derzeitigen Regelungen der StraBenverkehrs-Ordnung (und der ihr zugeordneten
Verordnungen und Richtlinien) passen nicht mehr in eine Zeit, in der das Primat der autogerechten
Stadt intensiv und aus einer Vielzahl an Griinden (Larmbelastigung, Luftverschmutzung, Gesundheit
der Stadtbewohner) in Frage gestellt wird. Der vorhandene knappe StraBenraum wird voller durch
die wachsenden Angebote des 6ffentlichen Nahverkehrs, diverser Sharing-Anbieter, den Radverkehr
und den zunehmenden Lieferverkehr. Folglich ist der Pkw nicht mehr das Mal3 aller Dinge, dem sich
alle PlanungsmaBnahmen und auch die schwacheren Verkehrsteilnehmer unterzuordnen haben. Die
Tendenz ist eindeutig — es braucht eine umfassende fahrrad- und fuBgangerfreundliche
Uberarbeitung der StraBenverkehrs-Ordnung, die auf den StraBen ein Gleichgewicht zwischen den
Verkehrsteilnehmern herstellt und umwelt-, klima- und gesundheitsfreundliche Verkehrsmittel
forderfahig macht. Denn neben der Forderung alternativer Antriebe ist eben auch die Férderung des
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UND WEITER GEHTS

Rad- und FuBverkehrs ein wichtiger Baustein fir eine saubere individuelle Mobilitat. Daher ist eine
grundlegende Diskussion Uber das StraBBenverkehrsrecht zwingend geboten.

Der ACE begriiBt, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eine Uberpriifung der
StraBenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsférderung aufgenommen hat:

. Wir werden die StraBBenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsférderung Gberprifen und
gegebenenfalls fahrradgerecht fortschreiben einschlieBlich einer Innovationsklausel fur 6rtlich und
zeitlich begrenzte Pilotprojekte.”

DarUber hinaus begruft der ACE, dass sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag zur ,Vision
Zero" bekannt haben: ,,Wir sehen uns der ,Vision Zero’, also der mittelfristigen Senkung der Anzahl
der Verkehrstoten auf null, verpflichtet.”

Nach Ansicht des ACE sollte es bei der der Novellierung der StraBenverkehrsordnung um
Verkehrssicherheit, um die Gestaltung eines neuen Rechtsrahmens sowie die VergréBerung der
Handlungsspielrdume der Kommunen und Stadte gehen. Darlber hinaus missen Verbesserungen im
Vollzug seitens der Verkehrsbehorden angestrebt werden. Alle Beteiligten (BMVI, Bundestag,
Bundesrat und samtliche Stakeholder) stehen in der Pflicht, im Sinne aller Verkehrsteilnehmer fur
eine bessere Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit der Regelungen Sorge zu tragen.

Erhéhung der BuBgelder

Der ACE begrift die Diskussion um eine Erhéhung der GeldbuBen fur das Parken in zweiter Reihe,
auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen. Der Antrag der Griinen sieht lediglich
eine ,,Anpassung” des BuBBgeldkataloges vor, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Bislang sind fur die 0.g. Ordnungswidrigkeiten im BuBgeldkatalog 15-30 Euro vorgesehen. Dieser
Betrag soll, unter der Abstufung , Behinderung, Gefdhrdung und Sachbeschadigung” erhéht
werden. Im Sinne der Verkehrssicherheit und angesichts zu hoher Unfallzahlen und Vergehen im
StraBenverkehr ist eine Anhebung der BuBBgelder wichtig.

Denn aus Sicht des ACE ist falsches Halten und Parken kein Kavaliersdelikt. Vor allem schwachere
Verkehrsteilnehmer werden dadurch gefdhrdet, dass ihnen beispielsweise die Sicht versperrt wird
oder sie zu gefahrlichen Ausweichmandvern gezwungen sind. Die Hohe des BuB3geldes sollte den
Verkehrsteilnehmer disziplinieren und eine gewisse Hemmschwelle darstellen. Klar ist aber auch: Es
nUtzt die strengste Verordnung nichts, wenn nicht entsprechend kontrolliert wird.

Die vorgeschlagene Anhebung der GeldbufBBen entspricht den Empfehlungen des

56. Verkehrsgerichtstages 2018. Der ACE hat sich dort der Empfehlung des Arbeitskreises VI
»Sanktionen bei VerkehrsverstdBen” angeschlossen: Der Arbeitskreis lehnt eine pauschale Erhéhung
der BuBgeldsatze ab. Er empfiehlt aber eine spirbare Anhebung der GeldbuB3en.
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Kinftig kann das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse genauso geahndet werden wie das
Nichtbilden einer Rettungsgasse. Dabei drohen BufB3gelder zwischen 200 und 320 Euro sowie ein
Monat Fahrverbot. Die Rettungsgasse kann bei schweren Unfallen Leben retten, sie muss bereits bei
stockendem Verkehr gebildet werden. Daher ist eine Aufstockung des BuB3geldes hier nur
folgerichtig.

Auch das generelle Halteverbot auf Radfahr- und Schutzstreifen begrii3t der ACE ausdricklich im
Sinne einer besseren Verkehrssicherheit, gerade in den Ballungsraumen.

Grundsatzlich fordert der ACE aber eine komplette Neuausrichtung des BuBgeldkatalogs. Er muss
grundsatzlich Uberarbeitet werden und die VerhadltnismaBigkeit muss gewahrt bleiben.

Ladezonen

Der ACE begriBt den in dem Grinen-Antrag formulierten Vorschlag, Ladezonen bundeseinheitlich
mit einem am Taxistand-Schild angelehnten Verkehrszeichen zu kennzeichnen und Falschparker zu
ahnden. Auch hier geht es dem ACE um ein wirkungsvolles BuB3geld fir das Falschparken Die Regeln
und BuBgelder, wo das Be- und Entladen auBerhalb von Liefer-/ Ladezonen erlaubt bzw. verboten
ist, missen eindeutig sein. Dartber hinaus sind Stadte und Kommunen gefordert, gerade vor
offentlichen Geb&duden (Kranken- und Arztehdusern etc.) die Halte- und Parksituation so zu
gestalten, dass der Bring- und Lieferverkehr sichergestellt werden kann (u.a. das Einrichten von
Halte- bzw. Lieferzonen). Eine Ausweitung der Lieferzonen ist gerade in Ballungsgebieten dringend
geboten. Der ACE weil3 um die Evaluation des BuBgeldkataloges. Das Ergebnis bleibt abzuwarten,
dennoch weist der ACE an dieser Stelle erneut darauf hin, dass es eines Gesamtkonzepts bedarf.

Freigabe der Busspuren

Der ACE kritisiert den Vorschlag einer Freigabe von Bussonderfahrstreifen fr Pkw mit mehr als drei
Insassen und fiir Elektrokleinstfahrzeuge. Der OPNV selbst versteht sich als tragende Saule der
Verkehrswende. Diesem Ziel wirde eine solche Freigabe zuwiderlaufen. Bundessonderfahrstreifen
wrden dann nicht mehr nur von Bussen benutzt werden, sondern auch von Minibussen mit
genehmigter Personenbeférderung. Nach Ansicht des ACE ist auf den Bundessonderfahrstreifen aber
weder Platz flr zusatzliche Minibusse noch fir zusatzliche Pkws.

Durch weniger Piinktlichkeit und Zuverlassigkeit droht der OPNV namlich dann an Attraktivitat zu
verlieren. Das kann nicht im Sinne des BMVI sein. AuBerdem widerspricht die vorgeschlagene
Anderung dem Ziel der Erméachtigungsvorschrift aus § 6 Abs. 1 Nr. 18 StVG, die Funktionsweise des
OPNV sicherzustellen.

Darlber hinaus kann nach Ansicht des ACE diese MaBBnahme nicht effektiv kontrolliert werden.
Zudem haben Busspuren héufig Sonderampeln, die nur fiir den OPNV bestimmt sind. Auch wiirde
fur die Verkehrssicherheit eine schwierige Situation entstehen, denn die Busspur ist mit einer
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durchgezogenen Markierung von den anderen Fahrspuren getrennt. Das heil3t, Ausweichmandver
von Fahrzeugen, die auf der Busspur unterwegs sind, waren verboten. Dem wurde aber, aufgrund
der Busse, die an den Haltestellen halten, Vorschub geleistet.

Der ACE kann den Ansatz des BMVI nachvollziehen, durch die StVO-Novelle eine klimafreundlichere
Mobilitat zu ermdglichen. Der Ansatz, Fahrgemeinschaften besser zu stellen, ist im Grundsatz
begrtBenswert, jedoch nicht mit 0.g. MaBBnahme.

Aus Verkehrssicherheitsaspekten gehdren auch die Elektrotretroller nicht auf die Busspur, sondern
auf den Radweg. Die Differenzgeschwindigkeit zwischen E-Tretroller und Bus ist zum einen zu hoch,
und zum anderen ist die Busspur auch nur in Ausnahmefallen fir den Radverkehr freigegeben. Der
Elektrotretroller darf nicht zwischen dem Bus und dem MIV eingeklemmt werden. Aufgrund der zu
erwartenden steigenden Zahl von Unfallen wiirde das Erreichen des Ziels der Vision Zero in weite
Ferne rlcken. Im Einzelfall msste die Kommune unter Verkehrssicherheitsaspekten entscheiden, ob
der Elektrotretroller dem Fahrrad gleichzusetzen ist.

Mindestliberholabstand

Laut Vorschlag des BMVI wird fiir das Uberholen von FuBgangern, Radfahrern und
Elektrokleinstfahrzeugnutzern durch Kraftfahrzeuge ein Mindestiberholabstand von 1,5 Metern
innerorts und 2 Metern auBerorts festgeschrieben.

Der Antrag der Grunen-Fraktion differenziert hier nicht ,.innerorts” und , auBerorts”. Bisher schreibt
die StraBBenverkehrsordnung lediglich einen , ausreichenden Seitenabstand” vor. Diese Regelung
konkretisiert die geltende Rechtsprechung und der ACE beflrwortet dies ausdriicklich. Allerdings
sollte nach Ansicht des ACE nicht die Unterscheidung zwischen innerorts und auBerorts
vorgenommen werden. Der ACE schldgt einen Mindestiiberholabstand von 1,5 Metern bis 50km/h
und ab 50 km/h einen Mindestiberholabstand von mindestens 2 Metern vor.

Daruber hinaus sollte auch der Mindestabstand des Radfahrenden zum ruhenden Verkehr auf der
rechten Seite, bspw. zu parkenden Fahrzeugen, festgeschrieben werden, um die sog. Dooring-
Unfélle zu vermeiden.

Aus Sicht des ACE ist das neue Verkehrsschild , Uberholverbot von Radfahrenden” obsolet, wenn der
Sicherheitsabstand eingehalten wird.

Grinpfeilregelung

Grundsatzlich bewertet der ACE die bestehende Grinpfeilregelung (gleichermaBen giltig fur alle
Verkehrsteilnehmer) positiv. Wichtigstes Ziel des grtinen Pfeils war und ist es (unter Einhaltung der
entsprechenden Verkehrsregel ,,Rechtsabbiegen bei Rotlicht nach vorherigem Anhalten”), lange
Wartezeiten an Kreuzungen zu vermeiden und den Verkehrsfluss zu fordern.
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Die Einfihrung eines griinen Pfeils nur fur Radfahrer sieht der ACE dahingegen kritisch. Eine
einheitliche Regelung fur alle Verkehrsteilnehmer ist zu bevorzugen, wohingegen die
unterschiedliche Behandlung der Verkehrsteilnehmer zusatzlich fir Verwirrung und Unsicherheit im
StraBBenverkehr sorgt.

Im Auftrag des BMVI fuihrt die Bundesanstalt fur StraBenwesen (BASt) derzeit einen Pilotversuch
durch, um zu untersuchen, ob es sinnvoll ist, die Grinpfeilregelung in bestimmten Fallen auf den
Radverkehr zu beschranken. In den Stadten Bamberg, Darmstadt, Dusseldorf, K&In, Leipzig,
Minchen, Munster, Reutlingen und Stuttgart werden dafiir ausgewahlten Knotenpunkten
entsprechende Verkehrszeichen angebracht. Der ACE empfiehlt die Evaluierung aus den
Modellstadten abzuwarten.

Nebeneinanderfahren

Schon in der aktuellen Version der StVO ist das Nebeneinanderfahren von Radfahrern erlaubt; im
Rahmen der Novelle wird die entsprechende Formulierung noch einmal bekraftigt.

Aus Sicht des ACE erhoht diese Erlaubnis ganz klar das Risiko von Verkehrsunfallen. Es ist kaum eine
Situation im StraBenverkehr denkbar, in der der Verkehr durch nebeneinander fahrende Radfahrer
nicht behindert wird. Andere Radfahrer werden beim Uberholen zu geféahrlichen Ausweichmanévern
gezwungen und Autofahrern wird das Einhalten des Sicherheitsabstandes zu den Radfahrenden
erschwert. Es gibt nach Ansicht des ACE auch keinen Uberzeugenden Grund fir das
Nebeneinanderfahren von Radfahrern.

An dieser Stelle fordert der ACE eine klare Umformulierung der StVO, die das Nebeneinanderfahren
von Radfahrern im Sinne der Verkehrssicherheit ausdricklich untersagt.

Neue Verkehrszeichen

Der ACE betrachtet die Vereinfachung fur Lastenfahrrader und die neuen Verkehrszeichen fur
Radschnellwege und Parkflachen fir elektrisch betriebene Fahrzeuge sowie die Errichtung von
Fahrradzonen als unkritisch und begrii3t die Vorschlage in der Verordnung.

Auch die Neuregelung zur Ermoglichung des bevorrechtigten Parkens von Carsharing begrti3t der
ACE. Allerdings musste nach Ansicht des ACE Carsharing in eine Verkehrspolitik vor Ort
eingebunden sein.

EinbahnstraBen

EinbahnstraBen in Tempo 30-Zonen sollen nach Ansicht des ACE fir den Radverkehr grundsatzlich in
Gegenrichtung freigegeben werden, um damit eine fir alle Verkehrsteilnehmer geltende Regelung
zu schaffen. In der Praxis hat sich die Nutzung von EinbahnstraBen in Gegenrichtung als
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wirkungsvolles Instrument zur Schaffung sicherer Radverkehrsnetze gezeigt. Einbahnstra3en, die
entsprechend freigegeben sind, haben nach Untersuchungen der Unfallforschung der Versicherer
aus dem Jahr 2016 geringe Unfallbelastungen und wenig verkehrliche Konfliktpotentiale.

Der ACE sieht es allerdings kritisch, auch Elektrokleinstfahrzeuge in EinbahnstraBen zuzulassen. EKF
sind der Kategorisierung nach Kraftfahrzeuge. Auch fir die S-Pedelecs muss eine klare Regelung
gefunden werden.

Erweiterung der Erprobungsklausel

Der ACE begriBt die vorgesehene Erweiterung der Erprobungsklausel. Derzeit lasst die in der StVO
verankerte Erprobungsklausel in § 45 Absatz 1 Nr. 6 StVO zur Erforschung des Unfallgeschehens, des
Verkehrsverhaltens, der Verkehrsablaufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder
verkehrsregelnder MaBnahmen allerdings ausschlieBlich die Erprobung der Wirksamkeit von in der
StVO enthaltenen Verkehrszeichen oder -einrichtungen zu. Fraglich ist derzeit, wie kinftig mit
Verkehrsschildern umgegangen wird, die nicht Teil der StVO sind. Der ACE begrifBt den
Handlungsspielraum fur die Kommunen, allerdings ist mehr Flexibilisierung und Innovationsoffenheit
vor Ort winschenswert.

Fazit

AbschlieBend bleibt festzuhalten, dass die Novellierung der StVO und die in der Diskussion
befindlichen Vorschlage grundsatzlich in die richtige Richtung gehen. Aus Sicht des ACE muss aber
noch an einigen Stellen nachgebessert werden. Denn sowohl der Griinen-Antrag als auch die
Verordnung aus dem BMVI betrachten die StVO weiterhin nur unter verkehrlichen Aspekten.

Nach Auffassung des ACE musste die StVO — nach Vorgabe des StVG' - jedoch so formuliert werden,
dass sie neben der Gefahrenabwehr noch weitere Ziele thematisiert, auch um moderner und
zeitgemaBer zu werden.

So mussten MaBgaben im Bereich einer nachhaltigen Stadtentwicklung inklusive guter
Aufenthaltsqualitat, Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschutz gleichberechtigt zur Gefahrenabwehr
im StVG verankert werden, damit Behorden entsprechende Anordnungen im Verkehrsbereich
erlassen kénnen. Dies wirde den Kommunen einen gréBeren Handlungsspielraum geben,
mafgeschneiderte innovative Lésungen im Umgang mit den Gefahren, die vom Verkehr ausgehen
und Einfluss auf Gesundheit, Klima und Umwelt haben, zu finden.

" Das StraBenverkehrsrecht kann aus verfassungsrechtlichem Blickwinkel auch Zwecke verfolgen, die tGber die
Gefahrenabwehr hinausgehen. Das muss aber im StVG als gesetzliche Grundlage und nicht nur in der StVO als exekutive
Verordnung verankert werden. Es muss also das StVG entsprechend angepasst werden, wenn ber die Gefahrenabwehr
hinausgehend weitere Zielbestimmungen aufgenommen werden sollen.
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Stellungnahme 19(15)268-C

Stellungnahme zur 50. Sitzung - Verkehrssicherheitsrat

des Deutschen Verkehrssicherheitsrates Offent]. Anh6rung am 25.09.2019

Offentliche Anhérung des Ausschusses fiir Verkehr und Digitale Infrastruktur des Deutschen Bundestages am
25. September 2019

zum Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN ,Das Strafenverkehrsrecht reformieren - StraBenverkehrsordnung
fahrrad- und fuBverkehrsfreundlich anpassen” (Drucksache 19/8980) und zur Novellierung der StraBenverkehrsordnung
(StvO)

Berlin, 19. September 2019

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat nimmt zum oben genannten Antrag und zur Novellierung der StVO wie folgt Stel-
lung:

Der oben angegebene Antrag der Fraktion Bindnis 90 /Die Griinen steht im Lichte des Koalitionsvertrages zwischen
CDU, SPD und CSU vom 12. Marz 2018. Darin heifit es u.a.: ,Wir sehen uns der ,Vision Zero", also der mittelfristigen Sen-
kung der Anzahl der Verkehrstoten auf null, verpflichtet. Deshalb wollen wir nach Auslaufen des ,Verkehrssicherheits-
programms 20117 ein Anschlussprogramm auflegen. Die Umsetzung von verkehrssicherheitserh6henden Projekten, wie
z. B. ,Schutzstreifen fir Radfahrer auBerorts”, wollen wir unterstiitzen. Die Kontrollbehdrden des Bundes wollen wir
personell besser ausstatten, um die Kontrolldichte zu erhhen. Wir werden zur Steigerung der Verkehrssicherheit den
rechtssicheren Einsatz moderner technischer Hilfsmittel wie z. B. Alcolocks ermdglichen. Nach der Einflihrung des
neuen Punktesystems ist eine Evaluierung des BufBgeldkatalogs notwendig.” (Seite 79) Zudem wurde festgelegt: ,Wir
werden die StraBlenverkehrsordnung mit dem Ziel der Radverkehrsforderung Gberpriifen und gegebenenfalls fahrradge-
recht fortschreiben einschlieBlich einer Innovationsklausel fir 6rtlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte. Wir wollen den
Nationalen Radverkehrsplan 2020 fortschreiben. Unser Ziel ist eine selbstbestimmte sichere Mobilitat von Seniorinnen
und Senioren.” (S.121)

Diese Uberlegungen resultieren u.a. aus der Erkenntnis, dass das Ziel des Verkehrssicherheits-Programmes des Bundes
von 2011, die Zahl der im Straflenverkehr Getoteten bis 2020 zum Referenzjahr 2011 um 40 % zu reduzieren, deutlich ver-
fehlt werden wird. Auch auf Europaischer Ebene hat der Verkehrsministerrat durch die Erklarung von Valletta 2017 ver-
deutlicht, dass intensivere Mafinahmen dringend erforderlich sind (vgl. Schlussfolgerungen vom 08. Juni 2017 des Rates
zur Verkehrssicherheit zur Unterstiitzung der Erklarung von Valletta vom Marz 2017).

Dies hat auch die Konferenz der Verkehrsminister der Lander (VMK] erkannt und zuletzt in einem einstimmig gefassten
Beschluss festgelegt: ,,Die Ad-hoc Arbeitsgruppe Radverkehrspolitik der Verkehrsministerkonferenz hat entsprechend
der Beschlisse der Verkehrsministerkonferenz vom 19./20. April 2018 sowie vom 18./19. Oktober 2018 einen Bericht mit
konkreten Losungsvorschlagen und zu priifenden Fragestellungen fiir eine fahrradfreundliche Novelle von StVO und
VwV-5tVO0 einschlieBlich einer Innovationsklausel fiir értlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte erstellt. Die Verkehrsmi-
nisterkonferenz nimmt den Bericht der der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Radverkehrspolitik zur Kenntnis. Sie sieht in den darin
genannten Vorschlagen zur Novellierung von StVO und VwV-5tV0 einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Sicher-
heit und Steigerung der Leichtigkeit des Radverkehrs in der Praxis (...).” Und auch zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit ,allgemein” nimmt die VMK am 04./05. April 2019 Stellung: ,.Die Verkehrsministerkonferenz sieht angesichts der
Getotetenzahlen im Straf3enverkehr und dem voraussichtlich nicht mehr zu erreichenden Zwischenziel einer Reduktion
der Anzahl der im Straflenverkehr Getdteten um 40 % bis 2020 die dringende Notwendigkeit, alle MaRnahmen mit Poten-
tial zur Erhéhung der Verkehrssicherheit zu identifizieren und auszuschépfen.”
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Der DVR begriifit, dass auf allen politischen Ebenen offensichtlich die Notwendigkeit erkannt wurde, dass dringender
Handlungsbedarf zur Verbesserung der Verkehrssicherheit besteht und erhofft sich durch die Novellierung der StVO in
diesem Sinne bedeutende Fortschritte.

Zusammenfassende Bewertung (zu I. des Antrags von Biindnis 90/ Die Griinen)

Der vorliegende Antrag enthilt eine Reihe von Vorschldgen zur Anderung des Verkehrsrechts, welche geeignet sind, die
Sicherheit des Radverkehrs zu verbessern. Besonders zu begriifien ist die Zielrichtung, die Gleichrangigkeit der Ver-
kehrsteilnahmearten im Grundsatz und auch in einzelnen Verhaltensvorschriften besser zu verankern. Einige Forderun-
gen geben, zumindest in den vorgelegten Formulierungen, Anlass zur Sorge, dass mit ihnen negative Auswirkungen auf
die Sicherheit des Verkehrssystems zu erwarten waren. Dies wird im Einzelnen kommentiert.

An jeweils thematisch passender Stelle werden auch Absichten des Bundesministers fir Verkehr und Digitale Infrastruk-
tur zur Novellierung der StVO kommentiert, welche vom Bundesverkehrsministerium (BMVI) an die Presse kommuniziert
wurden. Auch vor einer offiziellen Verbandeanhérung bekannt gewordene Anderungsvorschlige des BMVI wurden hier
aufgenommen, da diese in Fachkreisen bereits diskutiert werden. Die Kommentierungen des DVR konnen daher nur vor-
laufiger Natur sein und werden nach Vorliegen eines Referentenentwurfes iberpriift und in einer offentlichen Stellung-
nahme gegeniiber dem BMVI erneut erortert. Zur Verbesserung der Sicherheit der Fahrrad Fahrenden wird es auflerdem
notwendig sein, die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StraBenverkehrs-Ordnung (VwV-StV0) sowie ggf. das StraBen-
verkehrsgesetz (StVG) als Ermé&chtigungsgrundlage anzupassen. Dies wurde vom Bundesverkehrsminister auch bereits
am 07. Juni 2019 angekiindigt.

Fir alle nachfolgend aufgefiihrten Verhaltensvorschriften gilt, dass diese nur dann die Sicherheit des Straflenverkehrs
verbessern konnen, wenn die Verkehrsteilnehmenden umfassend dariiber aufgeklart werden, damit der Normadressat
auch die an ihn gerichteten Anforderungen erfiillen kann. Zudem muss eine flachendeckende Verkehrsiiberwachung
stattfinden. Da sich - fahrlassig oder vorsatzlich - nicht alle am Verkehr Teilnehmenden an die Verkehrsregeln halten, ist
eine spirbare Sanktionierung fiir etwaiges Fehlverhalten erforderlich und geboten. Daher werden in der folgenden Kom-
mentierung auch Beziige zur BuBgeldkatalog-Verordnung (BKAtV) hergestellt.
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Zu den einzelnen Forderungen (zu Il. des Antrags von Biindnis 90/ Die Griinen)

I1. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. das StralRenverkehrsgesetz mit dem Ziel anzupassen, dass in der Stralenverkehrs-Ordnung Belange des Klima- und Umweltschut-
zes, der Gesundheit und Sicherheit sowie der Lebensqualitét gleichrangig berlicksichtigt werden und Kommunen

hoéhere Freiheitsgrade erhalten, um stadtebauliche Ziele zu verwirklichen, den Umweltverbund zu starken und die Entwicklung einer
neuen multimodalen Mobilitatskultur zu unterstiitzen;

DVR: Das Ziel der Strategie ,Vision Zero”, null Verkehrstote, welche durch den Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und
CSU zum Auftrag der Bundesregierung geworden ist, sollte an geeigneter Stelle ins Verkehrsrecht aufgenommen wer-
den und die zentrale Richtschnur fiir Verwaltungshandeln und den Erlass von Verhaltensregeln sein. Dies wiirde den ein-
stimmig gefassten Beschluss der Verkehrsministerkonferenz umsetzen (s.o.).

Verkehrssicherheit

2. in die StraRenverkehrs-Ordnung den durch Rechtsprechung bereits manifestierten Mindestabstand beim Uberholen von Radfahren-
den und zu FuR Gehenden von 1,5 Metern aufzunehmen (§ 5 Abs. 4 Satz 2 StVO) und eine Pflicht, beim Uberholen von Radfahren-
den, wenn mdglich, die Fahrspur zu wechseln, in der StVO zu verankern;

DVR: Die Normierung eines Mindestiiberholabstands andert zwar nicht die bereits bestehende Rechtslage, hat aber eine
Signalfunktion von groBem Wert und wird daher vom DVR befiirwortet. Als Uberholabstand gegeniiber Rad Fahrenden
sind jedoch bei einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h oder mehr aufgrund der héheren Differenzge-
schwindigkeiten mindestens zwei Meter als notwendiger Abstand anzusehen.

Klargestellt werden sollte, dass bei Uberholvorgangen auf einem Fahrstreifen Kraftfahrzeuge auf die Gegenfahrbahn und
bei zwei oder mehr Fahrstreifen auf den nachstgelegenen ausweichen missen. In der Praxis wird sich dies aufgrund der
Platzverhaltnisse regelmafig ergeben. Die Notwendigkeit eines Mindestiiberholabstands gegeniiber Zu Full Gehenden
ware zunachst in einer Detailauswertung von Unfalldaten zu priifen.

Zum BMVI-Vorschlag: Ein Verkehrszeichen fiir ein Uberholverbot einspuriger Fahrzeuge wire bei Klarstellung des Min-

destiiberholabstands obsolet, da an Engstellen gemafR § 5 Absatz 4 S. 2 StVO ein Uberholen ohnehin verkehrswidrig ist.
Statt beim Mindestiiberholabstand von zwei Metern auf die Auf3erortslage abzustellen, sollte hier gefahrdungsorientiert
generell auf die zuldssige Hochstgeschwindigkeit (ab 50 km/h] zuriickgegriffen werden.

Zusatzlich sollte in § 5 Absatz 6 S. 2 StVO klargestellt werden, dass nur wer ein langsameres Kraftfahrzeug fihrt, die Ge-

schwindigkeit an geeigneter Stelle ermafligen, notfalls warten muss, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahr-
zeugen das Uberholen méglich ist. Die geltende Formulierung ,.Fahrzeuge” umfasst dagegen auch Fahrrader (vgl. § 16
Stvzo).

3. in der StraRenverkehrs-Ordnung klarzustellen, dass das Rechtsfahrgebot im Sinne des § 2 StVO flir Radfahrende die Benutzung des
rechten Fahrstreifens, nicht aber die Benutzung der rechten Seite des rechten Fahrstreifens gebietet;

DVR: Hier wird die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstands zum ruhenden Verkehr in Verbindung mit einem
ausdriicklich vorgeschriebenen Mindestiiberholabstand als ausreichend angesehen, um Rad Fahrenden einen sicheren
Raum auf der Fahrbahn zu schaffen. Konsequenterweise misste jedoch nicht nur der Mindestiiberholabstand, sondern
auch der Abstand zum rechten Fahrbahnrand (wie von DVR und Bundesverkehrsministerium gefordert: mindestens ein
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Meter) normiert werden. Dadurch lieBe sich die Gefahr durch das unvorsichtige Offnen von Autotiiren (,,Dooring-Unflle”)
verringern. Zusatzlich wiirden die Sichtbeziehungen an Kreuzungen und Einmiindungen verbessert, wenn Fahrrad Fah-
rende sich nicht zu weit am rechten Fahrbahnrand befanden.

Das Rechtsfahrgebot sollte nicht auBer Kraft gesetzt werden, da es zum leichten und sicheren Uberholen auch durch
andere Rad Fahrende (und Nutzende von Elektrokleinstfahrzeugen) dient und beim Anhalten (nicht nur an Kreuzungen)
den Ort des Aufstellens auf der Fahrbahn und die Wiederaufnahme des Verkehrsflusses mitbestimmt. Fraglich wéare zu-
dem, ob die Aufhebung des Rechtsfahrgebots nicht zu einem Verstof gegen Artikel 10 Nr. 3 des ,Wiener Ubereinkom-
mens Uber den Strafenverkehr” von 1968 fiihren wiirde.

4. das Verbot des Parkens und Haltens an Kreuzungen auf mindestens 5 Meter vor und hinter Beginn der Gehwegrundung (anstelle
der Schnittpunkte der Fahrspuren) zu erweitern, um bessere Sichtbeziehungen und damit eine erhdhte Verkehrssicherheit fur alle Ver-
kehrsteilnehmenden zu gewahren;

DVR: Das Unfallgeschehen zeigt eine grof3e Haufigkeit von Kollisionen an Kreuzungen und Einmiindungen, wobei die Ver-
besserung der Sichtbeziehungen einen zentralen Ansatzpunkt fiir eine Verbesserung der Sicherheit der Infrastruktur
darstellt. Daher wird eine Erweiterung der Park- und Halteverbote in Bereichen von Kreuzungen und Einmiindungen be-
firwortet.

Im Einzelfall adaquat ware die Festlegung von Maf3en in Abhangigkeit der jeweiligen zulassigen Hochstgeschwindigkeit
und weiterer ortlicher Gegebenheiten. Um jedoch auch ohne Straflenmarkierungen den Pkw Fahrenden eine klare Rege-
lung vorzugeben, sollte ein Abstand von zehn Metern zum Schnittpunkt der Fahrspuren festgelegt werden. Letztere Be-
zugsgrofle hat den Vorteil, dass sie bei den Verkehrsteilnehmenden bekannt und hinreichend klar ist.

Zum BMVI-Vorschlag: Verschiedene Mafle, eine Anderung der BezugsgréBe auf die Eckausrundung und die Formulierung
~soweit in Fahrtrichtung rechts neben der Fahrbahn ein Radweg baulich angelegt ist, der als solcher entweder mit Zei-
chen 237, 240 oder 241 benutzungspflichtig angeordnet oder mit dem Sinnbild ,,Radverkehr” gekennzeichnet ist.” werden
als weitaus zu komplex angesehen, um eine Befolgung durch die am Verkehr Teilnehmenden in der Praxis erwarten zu
konnen.

5. ein Verkehrszeichen einzufiihren, das die Einrichtung von Ladezonen fiir Lieferfahrzeuge auf vorhandenen Verkehrsflachen, je-
doch abseits des flieBenden Verkehrs, ermdglicht und im Sinne eines absoluten Halteverbots mit Ausnahme von gewerblichen Be-
und Entladevorgéngen wirkt;

DVR: Die verstarkte Einrichtung von Ladezonen und eine eindeutige Kennzeichnung durch ein entsprechendes Sinnbild
wird als maogliche und geeignete Mafinahme gesehen, um Konfliktsituationen mit dem wachsenden Lieferverkehr sowie
entsprechende Uberhol- und Ausweichmanéver zu verringern.

Zum BMVI-Vorschlag: Auch die Einfiihrung eines Sinnbildes fiir Lastenrader wird vor diesem Hintergrund befiirwortet,

um entsprechende Ladezonen einrichten zu kdnnen.
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6. die Gefahr von Lkw-Abbiegeunfallen zukinftig zu reduzieren, indem
a. in der Strallenverkehrs-Ordnung verankert wird, dass Lkw wahrend des Abbiegevorgangs innerorts eine maximale Geschwindigkeit
von 7 km/h fahren drfen,

DVR: Eine angepasste Geschwindigkeit muss zwar schon nach geltendem Recht eingehalten werden. Die Klarstellung,
dass innerorts die Schrittgeschwindigkeit nicht tiberschritten werden darf, ist jedoch neben der Verbesserung von Kreu-
zungsdesigns und der Schaltung von Lichtzeichenanlagen (mit ausreichendem Vorlauf fiir den Radverkehr) eine sinnvolle
MafBnahme, um die besondere Gefahr des Abbiegens schwerer Fahrzeuge zu verdeutlichen und einzudammen.

Dadurch wiirde erstmals die bislang nur von der Rechtsprechung definierte Schrittgeschwindigkeit normiert. Auf keinen
Fall darf diese Gber 7 km/h liegen, um den Schutz Zu Fu3 Gehender aufrechtzuerhalten. Dazu ist die Differenzgeschwin-
digkeit zu Menschen, die teilweise mobilitatseingeschrankt sind, ausreichend gering zu halten.

b. in der StralRenverkehrs-Ordnung ausdriicklich die Einfiihrung von Verkehrssicherheitszonen zugelassen wird, in denen Zufahrtsbe-
schréankungen fiir Lkw und Fahrzeuge angeordnet werden, die bestimmte Sicherheitsstandards zum Schutz von Fahrradfahrenden und
zu Ful Gehenden nicht erflllen und ggf. ein entsprechendes Verkehrszeichen eingefiihrt wird;

DVR: Um eine vorgeschlagene ,Verkehrssicherheitszone” bewerten zu kénnen, misste diese naher definiert werden. Der
Unfallatlas zeigt, dass sich entsprechende Verkehrsunfalle nicht allein auf Innenstadtbereichen haufen. Wirksamer ware
daher, die fahrzeugtechnischen Sicherheitsstandards flachendeckend zu steigern, etwa durch einen erneuten Aufwuchs
des Forderprogramms fiir Abbiegeassistenten. Auch Infrastrukturlésungen wie eine Umgestaltung von Kreuzungs- und
Einmindungsbereichen sowie vor allem die Reduktion der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, auf StraBen
auf denen sich Kraftfahrzeuge und Rad Fahrende direkt begegnen, sind wirksame Mafinahmen.

7. es den Kommunen zu ermdglichen, leichter Uber die Einflihrung von Tempo 30 innerorts auf allen StraRen zu entscheiden;

DVR: Eine groflere Freiheit der Verkehrsbehorden bei der Anordnung einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von

30 km/h wird beflirwortet, um eine auch nach Sicherheitskriterien sinnvolle durchgangige Netzplanung zu ermdaglichen.
Die Voraussetzungen zur Anordnung von Geschwindigkeitsbeschriankungen (§ 45 StVO in Verbindung mit der VwV-5tV0
und den entsprechenden Anwendungserlassen der Lander) bleiben auch nach der letzten diesbeziiglichen StVO-Novelle
2016 sehr restriktiv. Es sollte den Kommunen jedoch mdéglich gemacht werden, auch durch die Anordnung von Geschwin-
digkeitsbegrenzungen Strecken fiir den Radverkehr sicher und attraktiv zu machen. Dazu sollte fiir entsprechende Rad-
und FuBverkehrskonzepte auf den Nachweis bereits geschehener schwerer Unfalle oder eines bereits bestehenden ho-
hen Anteil des Radverkehrs (,Henne-Ei-Problem”] verzichtet werden. Stattdessen sollte eine Genehmigung von Rad- und
FuBverkehrsplanen durch die nach Landesrecht zustandigen Behdrden ausreichen, den ortlichen Verkehrsbehdérden die
verkehrsrechtlichen Anordnungen im Einzelfall zu {iberlassen.

Bei Verkehrsunfallen mit Gber 30 km/h (und bei Kollisionen gegebenenfalls héherer Differenzgeschwindigkeit) steigt die
Wahrscheinlichkeit, insbesondere fiir ,,ungeschiitzte” Verkehrsteilnehmende, getétet zu werden, deutlich an. Zusétzlich
sollte daher in einem grofBflachigen Feldversuch langerer Dauer innerorts (z.B. auf der Flache einer gesamten Stadt]
eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h als Regelfall angeordnet werden. Nur an HauptverkehrsstraBBen mit
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ausreichender Trennung der Verkehrsteilnahmearten sollte als Ausnahme eine zuldssige Hdchstgeschwindigkeit von 50
km/h angeordnet werden.

Vorfahrt fir umwelt-, klima- und gesundheitsfreundliche Verkehrsarten

8. in der StraBenverkehrs-Ordnung klarzustellen, dass mit Verkehr, dessen Fliissigkeit nicht beeintréchtigt werden soll, alle Verkehrs-
arten, insbesondere auch Ful3- und Radverkehr, gemeint sind und dass beim Konkurrieren mehrerer Verkehrsarten diejenigen Ver-
kehrsarten, die sicherer, umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlicher sind, zu bevorrechtigen sind;

DVR: Eine Klarstellung der Gleichrangigkeit von Verkehrsarten im Verkehrsrecht kdnnte in einzelnen Bereichen eine
positive Wirkung auf die Rechtsanwendung haben. Der hier gemachte Vorschlag, dann aber doch wieder einzelne Ver-
kehrsarten zu bevorrechtigen, konnte dagegen neue, umstandliche Begriindungserfordernisse fir die Verkehrsbehorden
schaffen. Stattdessen sollte den Kommunen eine ausreichende Entscheidungsfreiheit fir eine umfassende, durchgan-
gige Netzplanung eingeraumt werden, welche den angesprochenen Zielen unter Beriicksichtigung der ortlichen Gege-
benheiten am besten entspricht. Dort wo verschiedene Verkehrsarten zusammentreffen, ist die Infrastruktur fir alle Be-
teiligten moglichst sicher auszugestalten. Dabei haben ungeschiitzte Verkehrsteilnehmende ein besonderes Schutzbe-
dirfnis. Wenn eine bauliche Trennung der Verkehrsarten nicht maoglich ist, wird in der Praxis regelmaflig eine zulassige
Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h geboten sein.

9. die Regelungen der Strallenverkehrs-Ordnung zum Queren von Fahrbahnen durch zu FuR Gehende zugunsten der Flissigkeit des
FuRverkehrs anzupassen und

a. die Einrichtung von Querungsstellen zu erleichtern,

b. Vorrang fir zu Full Gehende bei Rechts-vor-links-Kreuzungen und Einmindungen sowie an Vorfahrtsstralen gegenlber Fahrzeu-
gen, die in eine NebenstralRe abbiegen, zu verankern;

DVR: Das Ziel, die Flissigkeit des Fullverkehrs zu verbessern, wird unterstitzt. Noch unklar bleibt, inwiefern die Einrich-
tung von Querungsstellen erleichtert werden miisste. Eine diesbeziigliche Uberpriifung der Regelungen in der VwV-StVO
wird beflirwortet.

Der in Buchstabe b. geforderte Vorrang ergibt sich aus § 9 Absatz 3, Satz 3 StVO. Dort explizit den Vorrang zu benennen,
wirde zwar die Klarheit verbessern, in der Sache aber keinen Unterschied darstellen. Bei Alltagsbeobachtungen zeigt
sich hier ein erhebliches Defizit in der Regeltreue bzw. anscheinend schon in der Regelkenntnis der Verkehrsteilnehmen-
den. Entsprechende Aufklarung ist hier sicherlich erforderlich.

10. das Rechtsabbiegen an roten Ampeln fiir Radfahrende grundsétzlich bei besonderer Riicksichtnahme auf den Vorrang fiir den
FuBverkehr zu ermdéglichen;

DVR: Der Inhalt dieses Vorschlags wird als unnotiges Sicherheitsrisiko angesehen. Hier sind die Interessen der Zu Fuf3
Gehenden als schwachste Verkehrsteilnehmende vorrangig zu schiitzen. Unbedingt ist daher auf die Pflicht hinzuweisen,
vor dem Abbiegen anzuhalten und andere Verkehrsteilnehmende nicht zu behindern. Es bestehen durchaus Zweifel, ob
das Anhalten durch die Rad Fahrenden in der Praxis durchzusetzen ware. Auch ein ausreichender Schutz der Rad Fah-
renden selbst muss stark bezweifelt werden. Dariiber hinaus hatte diese Regelung die verheerende Signalwirkung, dass
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sogar so eindeutig sicherheitsrelevante Anordnungen wie ,rot” abstrahlende Lichtzeichenanlagen fiir Rad Fahrende
keine Bedeutung haben. Ein Erodieren der generellen Regelakzeptanz muss daher erwartet werden.

Zum BMVI-Vorschlag: Die Einfiihrung des Griinpfeiles fiir den Radverkehr kann zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht be-

furwortet werden, weil die hierzu durchgefihrte Pilotuntersuchung der Bundesanstalt fir Stralenwesen noch nicht ab-
geschlossen und verdffentlicht worden ist. Die jetzige Einfihrung des Griinpfeils fiir den Radverkehr wiirde die ergebnis-
offene Forschungsstudie schon im Vorwege obsolet machen.

11. Einbahnstralen flr den Radverkehr grundsétzlich in beide Richtungen zu 6ffnen und eine Einschrankung dieser Regelung nur mit
Begriindung zuzulassen;

DVR: Die Umsetzung dieses Vorschlags diirfte die Sicherheit erhohen, da bei einer solchen Regelung grundsatzlich mit
entgegenkommenden Fahrrad Fahrenden zu rechnen ware. Alltagserfahrungen zeigen, dass Kfz Fahrende haufig von
entgegenkommenden Fahrrad Fahrenden iberrascht werden, da sie die uneinheitliche Freigabe fiir Fahrrader nicht
wahrnehmen. Daher wird eine generelle Offnung mit der Moglichkeit einer begriindeten Einschrankung vorgezogen. Der
Verkehrsbehorde muss es aber bei Sicherheitsbedenken mdoglich bleiben, ohne komplexe Begriindungserfordernisse, die
Einfahrt in Gegenrichtung fir Radfahrende vollstandig zu verbieten. Dies sollte in der Regel dann geschehen, wenn in
einer Einbahnstrafe eine zuldssige Hochstgeschwindigkeit Giber 30 km/h angeordnet ist.

Zum BMVI-Vorschlag: Elektrokleinstfahrzeuge sollten hier konsequenterweise als Kraftfahrzeuge behandelt werden, fir

die ein Befahren in Gegenrichtung ausgeschlossen ist.

12. grundsétzlich das Befahren des rechten Fahrstreifens mit mehreren Fahrradern nebeneinander zu erméglichen und dies entspre-
chend der StVO anzupassen;

DVR: Die bisherige Regelung wird haufig missverstanden. Viele Kraftfahrzeug Fiihrende gehen falschlicherweise davon
aus, dass ein Nebeneinanderfahren von Radfahrenden generell verboten ist. Nebeneinander Rad Fahrende behindern
nicht, wenn der Fiihrer des Kraftfahrzeugs aufgrund mangelnder Breite der Fahrbahn und einzuhaltendem Uberholab-
stand gar nicht iberholen diirfte.

Eine Klarstellung, dass Fahrrad Fahrende grundsatzlich nebeneinander fahren diirfen, ist daher sinnvoll. Ohne weitere
Einschrankung konnte jedoch ein Uberholen durch schnellere Fahrzeuge (auch Fahrrader) als Selbstzweck verhindert
werden, wenn ein Uberholen auf einem anderen Fahrstreifen nicht moglich ist. Das wiirde dem Gebot der gegenseitigen
Ricksichtnahme und einer verkehrsartneutralen Ermoglichung der Leichtigkeit des Verkehrs zuwiderlaufen. Die Ein-
schrankung auf den rechten Fahrstreifen sollte gestrichen werden, damit die Regel nicht vom Vorhandensein mehrerer
Fahrstreifen abhangt.

Zum BMVI-Vorschlag: Die Regelung, hier eine unnotige Behinderung auszuschlieBen (Umkehr des bisherigen Regel-Aus-

nahme-Verhiltnisses) wird entsprechend der obigen Ausfiihrungen befiirwortet.
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13. die Beforderung aller Personen unabhéngig von deren Alter auf Fahrradern, die baulich dafiir geeignet sind, zuzulassen;

DVR: Ohne weitere Definitionen der ,baulichen” Eignung ist dieser Vorschlag kritisch zu sehen. Eine Beférderung von
schweren Personen mit Lastenradern kann diese schnell an fahrphysikalische Grenzen bringen und sollte nur nach sorg-
faltiger Abwagung zugelassen werden. Die Zulassung von Fahrradrikschas zu vereinfachen, konnte dann beflirwortet
werden, wenn insbesondere fiir den gewerblichen Personentransport die Schutzpflicht gegeniiber den Passagieren auf
hohem Standard geregelt wiirde (passive Fahrzeugsicherheit, Anforderungen an Bremsen etc.). Auch die Eingliederung
ins Verkehrssystem ist dabei zu bedenken (ausreichend dimensionierte Infrastruktur, Verringerung der Differenzge-
schwindigkeiten etc.).

14. ein Verkehrszeichen sowie eindeutige Regelungen fur Radschnellwege einzufiihren; Entscheidungsfreiheit fir Stadte und Kom-
munen erhéhen

DVR: Diesem Vorschlag wird zugestimmt, um insbesondere an Querungsstellen die Klarheit und Eindeutigkeit der Ver-
kehrssituation zu verbessern, sofern nicht durch bauliche MafRnahmen eine selbsterklarende Infrastruktur geschaffen
werden kann.

15. § 45 StVO zum Zweck der Erhéhung der Entscheidungsfreiheit fir Kommunen hin zu einer sichereren, umwelt- und klima- und
gesundheitsfreundlichen Verkehrsfiihrung anzupassen und dabei inshesondere

a. klarzustellen, dass die Umwidmung von Fahrbahnen und Parkplétzen nicht im Widerspruch zum allgemeinen Recht von Verkehrs-
teilnehmenden steht, 6ffentliche bzw. dem 6ffentlichen Verkehr gewidmete Stral’en uneingeschrénkt zu nutzen,

b. klarzustellen, dass es keinen Entzug des Gemeingebrauchs darstellt, wenn eine Umwidmung zugunsten einer Verbesserung der
Bedingungen des FuBverkehrs, des Radverkehrs, des dffentlichen Personennahverkehrs oder der Aufenthaltsqualitét geschieht,

c. in Absatz 9 Satz 3 die Worter ,,nur und ,,erheblich® zu streichen;

DVR: Grundsitzlich wird eine Offnung des § 45 StVO befiirwortet, insbesondere um den Kommunen ausreichend Freihei-
ten einzurdumen, eine nach Sicherheitsbelangen ausgerichtete, verkehrsmittelibergreifend gestaltete Netzplanung um-
zusetzen. Vgl. auch die Kommentare zu 7. und 8.

16. die Einrichtung von FahrradstraBen in der StVO sowie der Verwaltungsvorschrift zu erleichtern, die Nachweispflicht des Radver-
kehrs als vorherrschende Verkehrsart zu streichen, Vorrangregelungen sowie bauliche MaBnahmen fiir Durchfahrtsbeschrankungen
von Pkw vorzusehen bzw. anzuregen sowie Fahrradzonen einzufihren;

DVR: Die Forderung nach einer Erleichterung der Einrichtung von Fahrradstraf3en ist zu unterstiitzen. Bauliche Maf3nah-
men als Durchfahrtsbeschrankungen von mehrspurigen Kfz konnen dann die Sicherheit erhdhen, wenn sie selbst keine
(Kollisions-)Gefahr fiir den Radverkehr darstellen.

Fahrradzonen konnen nur dann als sinnvolle Erweiterung der Fahrradstraflen angesehen werden, wenn diese im Sinn
einer fahrradfreundlichen Netzplanung und entsprechenden Bevorrechtigung sowie tatsachlichen Ausschlusses des Kfz-
Durchgangsverkehrs angeordnet und durchgesetzt werden. Als , halbherzige” Mafinahme kénnte es dagegen zu ver-
starkten Konflikten mit dem Kfz-Verkehr kommen.
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17. Begegnungszonen fur ful- und radfreundlichen Mischverkehr einzufiihren;

DVR: Der Vorschlag wird nicht unterstiitzt. Die bisher von den Anwendern von Shared Space verdéffentlichten Unfallzah-
len und Wirksamkeitsdaten sind nicht liberzeugend, weil in der Regel kleine Zahlen anstehen und keine Kontrollgruppen
beachtet wurden. Das Shared Space-Prinzip ,,Sicherheit durch Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer” konnte in den
dem DVR bekannten Fallen keinen ausreichenden Schutz der schwacheren Verkehrsteilnehmenden ermdglichen.

18. die Experimentierklausel (8 45 Abs. 1 Nr. 6 StVO) dahingehend zu {iberarbeiten bzw. klarzustellen, dass sie Stadten ermdglicht,
a. verkehrliche MalRnahmen vor Ort fur eine Experimentierphase zu testen, auch wenn keine konkrete Gefahr fur Sicherheit und Ord-
nung besteht und auch ohne dass hierflr der Nachweis von Erforderlichkeit und Eignung der Mafinahme im Vorfeld erbracht werden
muss,

b. verkehrliche MalRnahmen, die der Verkehrssicherheit, der Forderung von umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlichem Verkehr
oder der Aufenthalts- und Erholungsqualitat dienen, fur eine Experimentierphase einzufiihren, auch wenn diese noch nicht durch Ver-
kehrsgesetze moglich sind; wirksame Sanktionen

DVR: Die grundsatzliche Zielrichtung wird unterstitzt (vgl. Kommentare zu 7., 8. und 15.). Die Wirksamkeit einer Neufas-
sung der ,Experimentierklausel” sollte vorab im Detail mit den kommunalen Spitzenverbanden erértert werden.

19. die BuRgeldkatalog-Verordnung dahingehend zu liberarbeiten, dass

a. Falschparken auf Rad- und FuBwegen sowie in Kreuzungsbereichen, Uberholen ohne den nétigen Seitenabstand und unachtsames
Turoffnen,

b. die Behinderung des Verkehrsflusses von Radfahrenden, zu Ful® Gehenden, im Rollstuhl Fahrenden oder von weiteren nicht moto-
risierten Fortbewegungsarten,

c. das Be- und Durchfahren von Stra3en, wie Fahrradstra3en, die ausschlieBlich fur Anliegerverkehr zugelassen sind, zu deutlich ho-
heren BulRgeldern fuihren.

DVR: Die Forderung nach einer Uberarbeitung des Sanktionensystems wird uneingeschrankt unterstiitzt. Allerdings fehlt
insgesamt ein Gesamtkonzept zur Reform der Sanktionen gegen Verkehrsverstofle, wie auch von der Verkehrsminister-
konferenz mehrfach von der Bundesregierung eingefordert. Dieses misste gefahrdungsorientiert ausgestaltet sein, in-
dem VerkehrsverstéBe anhand des Grad einer Beeintrichtigung der Verkehrssicherheit (Schadenspotenzial und Eintritts-
wahrscheinlichkeit) gewichtet werden.

Zum BMVI-Vorschlag: Sehr begriifit wird ein deutlich sanktioniertes generelles Halteverbot auf Schutzstreifen, um die

entsprechenden Konflikte und Ausweichmanover durch Radverkehr und Elektrokleinstfahrzeuge zu vermeiden.
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Zu weiteren bekannt gewordenen Vorschlagen des BMVI, die iiber den Antrag hinausgehen

.Fahrgemeinschaften” auf Bussonderfahrstreifen: Die Moglichkeit einer Freigabe von Busspuren fiir Kfz, die mit min-
destens drei Insassen besetzt sind, wird kritisch gesehen. Vorrangig sollte der OPNV gestarkt werden, der eine beson-
ders sichere Art der Fortbewegung darstellt. Wiirden Pkw (noch zusatzlich zu Taxis) die Spur nutzen, wiirden sie den
langsameren Bus, insbesondere an den Haltestellen, wo ein besonderes Schutzbediirfnis gegeniiber den Passagieren zu
gewihrleisten ist, (iberholen. Auch zusitzliche Spurwechsel zum Uberholen von Bussen wiren einem sicheren Verkehrs-
fluss abtraglich. Uber die Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen sollte richtigerweise die Verkehrsbehérde entspre-
chend der Bedingungen vor Ort entscheiden.

Abstellen bzw. Parken von Fahrradern und weiteren Fahrzeugen: Vor dem Hintergrund, dass zu Ful3 Gehenden, ins-
besondere Kindern, seh- und mobilitatseingeschrankten Personen, im Rahmen der Ermoglichung ihrer Mobilitat, zu-
kiinftig wieder ein groBerer Schutzraum zur Verfligung gestellt werden soll, bedarf die Frage, wo Zweirader (Fahrrader,
Motorrader, Elektrokleinstfahrzeuge) und Dreirader geparkt bzw. abgestellt werden sollen, einer breiten gesellschaftli-
chen Debatte. Die Entscheidung der Kommunen, geeignete Flachen fir Stellplatze auszuweisen, sollte nicht durch gene-
relle Verbote in der StVO eingeschrankt werden

.Haifischzahne": Der Bedarf nach einer derartigen StraBenmarkierung wird bislang nicht erkannt. Dagegen sollte den
ortlichen Behorden ermoglicht werden, Radverkehrsanlagen farblich konsistent zu gestalten, insbesondere durch Her-

vorhebung von Kreuzungs- und Einmindungsbereichen.

Nichtbilden und Missbrauch der Rettungsgasse: Die Verscharfungen der Sanktionen werden sehr begriifit.

Kontakt

Christian Kellner
Hauptgeschaftsfihrer

Telefon: +49 (0)228 4 00 01-0
Telefax: +49 (0)228 400 01-67
info@dvr.de
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Schriftliche Stellungnahme als Sachverstéandiger zur 6ffentlichen
Anhdrung des Ausschusses fur Verkehr und Digitale Infrastruktur
am 25.09.2019

20. September 2019

Der ADAC bedankt sich fiir die Mdglichkeit, sich zu den vorgeschlagenen Anderungen der StraRenver-
kehrsordnung und anderer straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften vor dem Verkehrsausschuss des
Deutschen Bundestages dufRern zu diirfen.

Viele der diskutierten Vorschldge zur Anderung der StVO, FeV und BKatV lassen positive Auswirkungen
flr die Verkehrssicherheit und eine Starkung des Fahrradverkehrs erwarten, die der ADAC ausdriicklich
unterstutzt.

e Uberholen von Radfahrern und FuBgingern

Die genaue Angabe des einzuhaltenden Abstands in Metern in der StVO sorgt fir Klarheit
beim Kraftfahrer, ob in der konkreten Verkehrssituation tGiberhaupt iberholt werden darf.
Eine Pflicht zum Fahrspurwechsel beim Uberholen von Radfahrenden wie auch einer Auf-
weichung des Rechtsfahrgebotes fiir innerorts Radfahrende bedarf es nicht. Fir eine Ver-
besserung der Verkehrssicherheit kann auch ein neues Verkehrszeichen zum Uberholver-
bot von einspurigen Fahrzeugen sorgen, mit dem z.B. an Engstellen ein gesetzliches Uber-
holverbot noch einmal verdeutlicht wird.

e Verbesserung des Sichtbeziehung zwischen Kraftfahrzeugen und Radverkehr
Eine Anderung bzw. Konkretisierung des Parkverbotes vor dem Kreuzungsbereich kann
nach Meinung des ADAC zu einer Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahr-
zeug- und Radverkehr fiihren. Die einzuhaltenden Abstdande parkender Fahrzeuge zu Kreu-
zungspunkten und Gehwegrundung missen klar und verstandlich sein.

e Schrittgeschwindigkeit von LKW beim Rechtsabbiegen
Ein weiterer Schritt fir mehr Verkehrssicherheit und die Vermeidung von Abbiegeunfillen
von LKW ist die EinfUhrung der Schrittgeschwindigkeit beim Rechtsabbiegen fir Kraftfahr-
zeuge (ber 3,5 t. Diese Regelung kann eine Ergdanzung der , Aktion Abbiegeassistent” sein,
die der ADAC unterstiitzt. Weiterhin fordern wir die Ausristung bzw. Nachristung der
Fahrzeuge mit einem Abbiegeassistenten.

o Verbesserung des Fahrradverkehrs
Um den Fahrradverkehr zu einer echten Alternative zu anderen Verkehrsmitteln zu ma-
chen, sind die Einfiihrung von Fahrradzonen, Radschnellwegen sowie Regelungen fiir das
Abstellen von Lastenrdadern zu begriiRen. Derzeit ist aber fiir deren Besitzer schwierig, eine
geeignete Abstellmoglichkeit zu finden, bei der FuRBganger nicht behindert werden.

e Regelungen fiir das Carsharing
Auch im Bereich des Carsharings sind die Regelungen geeignet, diese aus Sicht des ADAC
wichtige Mobilitatsalternative zu starken. So ist es zur Vermeidung des Anbringens von

ADAC e.V., Biro Berlin, Unter den Linden 38, 10117 Berlin Seite 1
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Zusatzzeichen sinnvoll, die Geblihrenfreiheit fir das Parken von Carsharing-Fahrzeugen
auf dem Parkscheinautomaten direkt anzuzeigen. Zudem ware es aus Griinden der Verein-
fachung bei der Reservierung von Parkflachen fiir bestimmte Carsharing-Anbieter zu be-
griRen, diesen eine Kennzeichnung mit Ihrem Firmenlogo zu gestatten.

Klarstellung des Verbotes von ,,Blitzerapps” auf Mobiltelefonen
Aufgrund der erheblichen Verunsicherung oder Unkenntnis bei den Kraftfahrern zu diesem
Thema ist es sinnvoll, dieses Verbot ausdriicklich in den Verordnungstext aufzunehmen.

Abschaltverbot fiir Notbremsassistenten
Diese langjahrige Forderung des ADAC muss umgehend in die gesetzliche Regelung bul3-
geldbewdhrt aufgenommen werden, um die Verkehrssicherheit zu erhéhen.

Diskutiert werden aber auch Regelungen, bei denen der ADAC Vorbehalte hat:

Rechtsabbiegen fiir Radfahrende an roter Ampel

Der ADAC empfiehlt, vor einer entsprechenden gesetzlichen Regelung die Ergebnisse der
BASt-Studie zu diesem Thema abzuwarten. Kommt diese zu einem positiven Ergebnis, ist
ein Griinpfeil fir den Radverkehr sinnvoll. Eine generelle Freigabe des Rechtsabbiegens
durch Radfahrende wird nicht unterstitzt.

Erweiterungen der Regelungen zur Rettungsgasse

Der ADAC setzt sich schon langer fiir ein ausdriickliches Verbot ein, eine bereits gebildete
Rettungsgasse unberechtigt zu befahren. Hier ist es auch konsequent, das Befahren mit
mehrspurigen Fahrzeugen aufgrund der besonderen Geféhrlichkeit mit einem Fahrverbot
von einem Monat zusatzlich zum Buf3geld zu ahnden.

Eine Ausnahme von der Verhdngung eines Fahrverbot ist flir einspurige Fahrzeuge (Motor-
rader) zu machen, da hier kein objektiv hohes Gefdhrdungspotential vorliegt, da Liicken
zwischen den Fahrzeugen genutzt werden kénnen und die Weiterfahrt bis zur nachsten
Raststatte oder Ausfahrt bei hohen Temperaturen auch nicht besonders riicksichtslos im
rechtlichen Sinne erscheint. Eine Ahndung des VerstoRRes der Motorradfahrer erfolgt dann
mit GeldbuBe und Punkten.

Fiir Sanktionen beim Nichtbilden der Rettungsgasse sind aus Sicht das ADAC keine Ande-
rungen notwendig. Insbesondere ist ein Fahrverbot von einem Monat fiir das Nichtbilden
der Rettungsgasse ohne konkrete Behinderung oder Gefdahrdung als unverhaltnismalig
und systemfremd abzulehnen.

Ahndung von Haltverboten

Beim Halten in zweiter Reihe, auf Geh- und Radwegen und Fahrradschutzstreifen wird in
der Praxis zumeist eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer vorliegen, wenn es zur
Anzeige kommt; der Grundtatbestand selbst diirfte in der Ahndungspraxis keine Rolle spie-
len. Dies ist bei der Einordnung der Tatbestdnde in die BuRgeldkatalogverordnung und bei
der Hohe der BuRgeldsatze zu berlicksichtigen. Der ADAC halt es fiir ausreichend, bei die-
sen Verfehlungen auch bei einer Behinderung anderer im Verwarnungsgeldbereich bis 55
€ (ohne Punkt) zu bleiben. Liegt eine Gefdhrdung vor oder fihrt das verbotswidrige Ver-
halten zu einem Sachschaden, ist hier eine Ahndung mit einem Bufigeld ab 60 € (mit einem
Punkt) denkbar.

ADAC e.V., Biro Berlin, Unter den Linden 38, 10117 Berlin Seite 2
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Eine solche Differenzierung wiirde auch eine richtige Einordnung dieser VerstofRe im Ver-
haltnis zur Ahndung des unerlaubten Parkens in der Feuerwehrzufahrt mit Behinderung
oder des unerlaubten Parkens mit der Behinderung von Rettungsfahrzeugen im Einsatz
wiederspiegeln.

AulRerdem sollten mehr Moglichkeiten zum kurzen Halten und Ein- und Aussteigenlassen
von z.B. dlteren Personen oder zum Ausladen von Waren realisiert werden, z.B. Ein- und
Ausstiegsbereiche vor Arztpraxen bzw. Ladezonen. So kdnnte die Notwendigkeit genom-
men werden, verbotenerweise in zweiter Reihe zu halten.

Flr Taxen muss klar sein, dass diese privilegiert bleiben, was das Ein- und Aussteigen von
Fahrgasten in zweiter Reihe betrifft.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um Delikte im ruhenden Verkehr handelt, stellt sich
ohnehin die Frage, in wie vielen Fallen der Fahrzeugfiihrer ermittelt werden kann. Nur der
Fahrer kann mit BuRgeld sanktioniert und mit Punkten belegt werden. Wird er nicht ermit-
telt und nicht benannt, hat der Halter nur die Verfahrenskosten zu tragen.

e Unberechtigte Parken auf Elektro-Stellplatzen

Ein BulRgeldtatbestand fiir das unberechtigte Parken auf Parkplatzen fir Elektroautos ist
aus Sicht des ADAC sinnvoll. Zur Forderung der Elektromobilitdt muss der Fahrer eines sol-
chen Fahrzeuges darauf vertrauen kdnnen, dass insbesondere die Ladestationen rechtzei-
tig verfligbar und die Platze nicht durch verbotswidrig abgestellte Verbrennerfahrzeuge
oder Elektrofahrzeuge ohne Ladevorgang blockiert sind. Es muss vermieden werden, dass
die Elektrofahrzeuge wegen leeren Akkus auf der Fahrbahn liegenbleiben und zu Behinde-
rungen und Gefdahrdungen fihren. Dies geschieht am besten durch konsequentes Ab-
schleppen unberechtigt Parkender.

Bei der Bemessung der Hohe eines BulRgeldes fiir diese Delikt ist jedoch zu beachten, dass
derartige VerstoRe zwischen dem unberechtigten Parken in Anwohnerparkzonen und dem
unerlaubten Parken auf Behindertenparkplatzen anzusiedeln sind.

ADAC e.V., Biro Berlin, Unter den Linden 38, 10117 Berlin Seite 3
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Deutscher Bundestag I:vmw::gtd%:a:;c'de

Ausschuss fiir Verkehr und digitale Infrastruktur B

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Stellungnahme fiir die Offentliche Anhdrung am 25. September 2019

zum Antrag ,,Das StraBenverkehrsrecht reformieren — StraBenverkehrs- Burkhard Stork

Ordnung fahrrad- und fuBverkehrsfreundlich anpassen* (19/8980) Bundesgeschéftsfiihrer
burkhard.stork@adfc.de

und zur Novellierung der StVvO Tel.:030-2091456.57

Bearb.: Roland Huhn
23. September 2019

Die von Bundesverkehrsminister Scheuer vorgeschlagenen kurzfristigen
Anderungen fiir eine fahrradfreundliche Novelle der StraRenverkehrs-Ordnung sind
im Ansatz zu begriRen. Auch Anregungen der Verkehrsministerkonferenz wurden
aufgegriffen. ‘

Die Vorschlége im Entwurf einer XX. Verordnung zur Anderung
stralenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom August 2019 weisen eine groe
Bandbreite an Reformvorschlégen auf sowie die Ankiindigung, auch das
Ubergeordnete Strallenverkehrsgesetz ab 2020 entsprechend zu reformieren.
Beides geht {iber die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD
hinaus. Dagegen ist die ,Vision Zero®, der man sich laut Koalitionsvertrag
verpflichtet sieht, im Entwurf der StVO nicht als Zielsetzung enthalten.

Einige der 19 Punkte aus dem Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
(Drucksache 19/8980) finden sich zumindest teilweise im. Entwurf aus dem BMVI
wieder. Zu nennen sind die Ziffern:

2. Uberholabstand

4. Parken und Halten an Kreuzungen

5. Ladezonen

6.a) Schrittgeschwindigkeit flir abbiegende Lkw

12. Radfahren nebeneinander

14. Verkehrszeichen Radschnellweg

18.a) Experimentierklausel

19.a) BuBgelder fiir Parken auf Radverkehrsanlagen erhéhen

Es fehlen:

1. Neue Ziele im StraBenverkehrsgesetz _

6.b) Zufahrtsbeschrankungen fiir Lkw zum Schutz nichtmotorisierter
Verkehrsteilnehmender

7. Erleichterte Entscheidung Giber Tempo 30 innerorts

8. Bevorrechtigung von Verkehrsarten des Umweltverbunds

9. Querungsstellen und Vorrang fiir zu Ful Gehende

10. Rechtsabbiegen an roten Ampeln fiir den Radverkehr grundsatzlich erméglichen
11. EinbahnstraRen fir den Radverkehr grundsitzlich in beide Richtungen éffnen
13. Personenbeférderung ohne Altersbeschrankung

15. Anpassung von § 45 StVO fiir mehr Entscheidungsfreiheit von Kommunen

1

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (Bundesverband) e. V.
Bankverbindung Sparkasse Bremen: IBAN: DE98 2905 0101 0001 0855 47 | BIC: SBREDE22XXX
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16. Einrichtung von Fahrradstrafien erleichtern
17. Begegnungszonen einfiihren

18.b) Erweiterte Experimentierklausel

19.b) und c) Weitere BuBgelderhéhungen

Insgesamt bleiben die Reformpléne des BMVI hinter den dem’ Antrag der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und auch hinter den Vorschldgen des ADFC zuriick.

ADFC-Vorschlage fiir eine grundlegende Gesetzesénderung:

Der ADFC hat Anfang Mai 2019 einen eigenen Vorschlag fur ein ,Gute-StraRen-fiir-
alle-Gesetz" vorgelegt und diesen Bundesverkehrsminister Scheuer am Rande des
Nationalen Radverkehrskongresses in Dresden {iberreicht. Der Gesetzentwurf
enthalt Vorschl&ge fiir eine fahrradfreundliche Uberarbeitung der StraRenverkehrs-
Ordnung (StVO) und des hdherrangigen StraBenverkehrsgesetzes (StVG). Ziel ist
eine gerechtere Gesetzgebung.

Im 56 Seiten starken Gutachten der Anwaltskanzlei Becker Biittner Held im
Auftrag des ADFC betonen die Juristen, dass ein modernes StralRenverkehrsgesetz
nicht allein der Gefahrenabwehr dienen diirfe, sondern der aktuellen
gesellschaftlichen Forderung nach lebenswerten Stéadten, sauberer Luft und
attraktiven Alternativen zum Auto Rechnung tragen miisse. Die
Anderungsvorschlage betreffen insbesondere:

e Vision Zero, keine Verkehrstoten, als oberste Zielsetzung: Das
Verkehrssystem muss menschliche Fehler ausgleichen und ungeschiitzte
Verkehrsteilnehmer*innen aktiv schiitzen.

e Gleichstellung aller Verkehrsarten: Bisher hatte der Autoverkehr oberste
Prioritét, kiinftig sollen Bus, Bahn und Rad- und FuRverkehr besonders
beriicksichtigt werden. :

¢ Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutzziele: Bisher waren nur die
Fliissigkeit des Kfz-Verkehrs und die Gefahrenabwehr Gesetzesziele.

¢ Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung als Ziel: Damit sollen
Kommunen die Méglichkeit bekommen, Maflnahmen zur Vermeidung von
Autoverkehr zu ergreifen und Anreize fiir umwelt- und klimafreundliche
Verkehrsmittel zu setzen.

¢ Flachendeckende Parkraumbewirtschaftung: Wird das freie Parken
eingeschrénkt, Iasst sich Platz fiir FuR- und Radverkehr gewinnen.

Link zum Gesetzentwurf auf adfc.de: .
'w_ww.adfc.delartik_elldas-gute-strassen-fuer—alIe-gesetz
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Zum Verordnungsentwurf des BMVI vom August 2019 nimmt der ADFC
wie folgt Stellung, zunéchst in der Reihenfolge der Paragrafen der
StVO:

Absteigen vor der Fahrbahnquerung: Besser als die Klarstellung, dass nur den
Gehweg benutzende Kinder und ihre Begleitpersonen vor der Fahrbahnquerung

vom Rad steigen miissen, wére es, diese Pflicht ganz zu streichen. Sie ist nahezu
unbekannt, wird in der Praxis kaum beachtet und kann deshalb die beabsichtigte
SlcherheltSW|rkung nicht erreichen. Bei einem Unfall kann die Pflicht zum Absteigen
dazu fuhren, dass Schadensersatzanspriiche des verletzten Kindes gekiirzt werden,
weil die Begleitung ihre Aufsichtspflicht verletzt hat.

Uberholabstand von 1,5 m innerorts und 2 m auRerorts: Ein gesetzlich
vorgegebener Uberholabstand entspricht der Forderung des ADFC. Wiinschenswert

wire eine Klarstellung, dass dieser Abstand auch gegeniiber Radfahrenden auf
markierten Radverkehrsfiihrungen einzuhalten ist (vgl. Gutachten Prof. Dieter Miiller
fur die Unfallforschung der Versicherer). Eine zusétzliche Pflicht zum Spurwechsel
des Uberholenden, wie in Spanien bewahrt und vom ADFC vorgeschlagen, ist nicht
vorgesehen. Sie wére leichter zu {iberwachen als der Abstand in Metern.

Schrittgeschwindigkeit fiir rechts abbiegende Lkw innerorts: Davon erwartet der

ADFC eine deutliche Reduzierung der schweren Abbiegeunfille. VerstéRe sollen mit
einem BuRgeld von 70 Euro und — noch wichtiger — mit einem Punkt im
Fahreignungsregister sanktioniert werden. Die (falsche) Ansicht des BMVI, die
Schrittgeschwindigkeit reiche bis 11 km/h, findet sich in Entwurf oder der
Begriindung nicht wieder. Es ist darauf zu achten, dass in der kiinftigen
Verwaltungsvorschrift (VwV) zu § 3 StVO die Schrittgeschwindigkeit wie von der
Rechtsprechung definiert mit 4 — 7 km/h angegeben wird.

Erweiterung des Parkverbots an Kreuzungen und Einmindungen von 5 m

gemessen von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten auf 8 m oder auf 5 m ab
Beginn der Eckausrundung: Besser waren 10 m, weil dadurch eine gute Sicht auf zu
querende Radwege gewéhrleistet ist (die Messung ab den Schnittpunkten der
Fahrbahnkanten l3sst Radwege auler Betracht). Die Beschrénkung des erweiterten
Parkverbots auf Kreuzungen und Einmiindungen mit Radwegen rechts neben der
Fahrbahn reduziert den mégiichen Sicherheitsgewinn, denn auch FuRgéngern
kommt das verbesserte Sichtfeld zugute, wenn sie im Verlauf des Gehwegs eine
Fahrbahn queren und dabei gegeniiber Abbiegern Vorrang haben. Unberiicksichtigt
bleiben auch Gehwege ,Radverkehr frei sowie auf dem Gehweg fahrende Kinder
und ihre Begleitung. Der mit ,soweit* beginnende Halbsatz sollte deshalb gestrichen
werden, so dass der neue Absatz lautet: , 7a. vor Kreuzungen und Einmindungen
bis zu je 10 m von den Schnitipunkten der Fahrbahnkanten oder bis zu je 5 m vom
Beginn der Eckausrundung.*

§ 12 Abs. 4, neuer Satz 2: Fahrrader sind auerhalb von Seitenstreifen und
Fahrbahnen abzustellen.” Damit wird dem Fahrrad im Unterschied zu anderen
Fahrzeugen das Parken am Fahrbahnrand verwehrt. Es handelt sich um ein neues
Verbot und nicht — wie in der Begriindung auf Seite 91 behauptet wird — um eine
Klarstellung, denn bisher nimmt die StVO Fahrrader nicht pauschal vom
Fahrbahnparken aus. ,Fahrer*innen gewéhnlicher Fahrrader machen von ihrem
Recht zum Fahrbahnparken kaum Gebrauch, vor allem; weil am Fahrbahnrand
Méglichkeiten zum Anlehnen oder Anschlieen des Fahrrads fehlen. Dagegen sind
Nutzer*innen von Lastenrédern oder Dreiridern auf das Parken auf der Fahrbahn’

3
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angewiesen, wenn der Gehweg zu schmal ist und abgestellte Réder den
FuBverkehr behindern wiirden.

Die Schlechterstellung von Fahrradern beim Parken passt auch nicht zur neuen
Beschilderung spezieller Ladezonen oder Parkfléchen fiir Lastenfahrrider. Dem
Argument der Parkraumknappheit, die durch Fahrradparken am Fahrbahnrand
verscharft wiirde, l&sst sich durch das bestehende Gebot zum Platz sparenden’
Parken begegnen (§ 12 Abs. 6), ohne diskriminierende Sonderregeln fir Fahrrader
zu schaffen. Es ist zu befiirchten, dass der neue § 12 Abs. 4 S. 2 auch die Anlage
von Parkflachen fir Fahrrader auf der Fahrbahn verhindern wird. Geboten wére das
Gegenteil: Die Einrichtung von Fahrradparkplatzen am Fahrbahnrand sollte leichter
mdglich sein, z. B. im Bereich des Parkverbots an Kreuzungen und Einmiindungen.

Halteverbot auf Schutzstreifen: Die Forderung des ADFC und der
Verkehrsministerkonferenz wird umgesetzt.

Hervorhebung einer Wartepflicht durch ,Haifischzéhne": Das neue Zeichen 342

»hebt eine Wartepflicht infolge einer bestehenden Rechts-vor-links-Regelung abseits
der Bundes-, Landes- und KreisstraRen sowie weiterer HauptverkehrsstraRen und
eine durch Zeichen 205 oder 206 angeordnete Vorfahrtberechtigung des
Radverkehrs im Zuge von Kreuzungen oder Einmiindungen von Radschnellwegen
hervor®. In der Begriindung werden dagegen auf Seite 110 Radschnellwege nur als
ein Beispiel genannt. Die Markierung ist auch an Kreuzungen mit Radwegen
sinnvoll, die keine Radschnellwege sind. Es sollte deshalb in der Erléuterung zu
Zeichen 342 heiBen ,im Zuge von Kreuzungen oder Einmiindungen von Radwegen*“
und ,entlang der Fahrbahnkanten des Radweges“. Die Begriindung weist darauf hin,
dass einige Lander die Markierung ,Haifischzahne" bereits praktizieren. Eine
gesetzliche Beschrankung der Anwendung auf Radschneliwege hitte das Entfernen
bestehender Markierungen zur Folge.

Verwarnungsgeld und BuBgeld von 55 bis 100 Euro fiir Parken auf Radwegen,
Radfahrstreifen und in zweiter Reihe: Neben der deutlichen Anhebung von derzeit
15 bis 35 Euro wird besonders ein Punkt im Fahreignungsregister (so die dffentliche
Ankiindigung des BMVI nach Verbreitung des Entwurfs) fiir VerstéRe mit
Behinderung oder Gefahrdung dazu beitragen, dass diese Parkverbote besser
beachtet werden.

Eine Unstimmigkeit ist im Entwurf des BuBgeldkatalogs auf Seite 44 und 56

enthalten:

Nr. 52a, Unzuldssig auf Geh- und Radwegen geparkt (Zeichen 240) 55 Euro

Nr. 144, Entgegen Zeichen 240 auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg geparkt,
30 Euro.

Das liegt daran, dass die BuBgelder fiir Parken auf Gehwegen nicht so stark erhdht
werden sollen wie die fiir das Falschparken auf Radwegen. Unabh&ngig davon,
dass bereits diese Ungleichbehandlung kritikwiirdig ist, muss Parken auf einem
gemeinsamen Geh- und Radweg entgegen Zeichen 240 auch unter Nr. 144 des
BuBgeldkatalogs mit 55 Euro sanktioniert werden.

Beim Griinpfeil gibt es zwei neue Regelungen: Ein spezieller Griinpfeil fiir den

Radverkehr und eine Ausweitung des Geltungsbereichs des bestehenden
Griinpfeils, der kiinftig nicht nur die Fahrbahn und Schutzstreifen, sondern auch
Radfahrstreifen und ,straBenbegleitende, nicht abgesetzte, baulich angelegte
Radwege" erfassen soll. Zu kritisieren ist das Anhaltegebot auch fur Radfahrende,

4
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dessen Einhaltung realistisch nicht erwarten ist und das mit einem héheren BuBgeld
bewehrt ist als der einfache RotlichtverstoR (70 Euro und ein Punkt).

Das neue Sinnbild ,Lastenfahrrad" verdeutlicht die zunehmende Bedeutung und das
Verlagerungspotenzial von Cargobikes und Spezialrddern, insbesondere fiir
Transport- und Lieferverkehre, aber auch im privaten Segment. Die Definition des
neuen Sinnbilds in § 39 Abs. 7 sollte aber um Fahrrader fiir den Personentransport
erweitert werden:

.Fahrrad zum Transport von Personen oder beweglichen Giitern — Transport- und
Lastenfahrrad®, in Anlehnung an den Titel der neuen Sicherheitsnorm DIN 79010
,Fahrrader - Transport- und Lastenfahrrad®, die Ende 2019 erscheinen soll.

In der neuen Innovations- oder Erprobungsklausel ist besonders die Méglichkeit von
Anordnungen unabhéngig vom Nachweis einer besonderen értlichen Gefahrenlage
zu begriiBen. Dass im Rahmen einer bloRen StVO-Anderung nur Mittel der StvO
zur Erprobung eingesetzt werden kénnen, ist nachvollziehbar. Zusatzliche
Méglichkeiten fiir Verkehrsversuche wird hoffentlich die fiir 2020 angekiindigte
Anderung des StraRenverkehrsgesetzes schaffen.

Die neue Anordnungsméaglichkeit von Fahrradzonen ist ein Fortschritt, vor allem im

Hinblick auf die Erleichterung ,insbesondere in Gebieten mit hoher
Radverkehrsdichte“. Eine vergleichbare Erlelchterung der Anordnung von
FahrradstraBen wére wiinschenswert, ist im Entwurf aber nicht vorgesehen: Es
bleibt vorerst bei der Anforderung, dass der Radverkehr dort die vorherrschende
Verkehrsart sein muss. Damit sind die Anforderungen an eine flichenhafte
Anordnung (Fahrradzone) weniger streng als an eine linienhafte (Fahrradstrafle),
denn eine ,hohe Radverkehrsdichte" muss kein Uberwiegen des Radverkehrs
bedeuten. Statt der Voraussetzung des Radverkehrs als vorherrschender
Verkehrsart sollte die Anordnung von FahrradstraBen auf ,Hauptverbindungen des
Radverkehrs® zuléssig sein sowie dort, wo dies zur Umsetzung von kommunalen
Radverkehrsplénen nétig ist. Die Bevorrechtigung von Fahrradstraen an
Einmiindungen sollte erlaubt werden.

Freigabe von Bussonderfahrstreifen: Die Freigabemaéglichkeit fiir

Elektrokraftfahrzeuge wird mit deren, zunehmender Verbreitung die Linienbusse
daran hindern, ihre Fahrpléne einzuhalten — der Grund, aus dem diese Fahrspuren
eingerichtet wurden. Die Freigabe fiir mit mindestens drei Personen besetzten Pkw
wird sich nicht mit vertretbarem Aufwand (iberwachen lassen und wird weitere Pkw-
Fahrer dazu animieren, unzuléssig die Busspur zu benutzen. Busspuren werden in
der Regel fiir den Radverkehr auf Straen freigegeben, an denen es keine
Radverkehrsanlagen gibt. Schon heute werden Radfahrende dort von weiteren
zugelassenen Nutzungsarten wie Taxis und - zu bestimmten Zeiten oder am
Wochenende - von Kraftfahrzeugen aller Art bedrangt. Bussonderfahrstreifen
werden so ihren Charakter als Fahrspur fiir den OPNV einbiiRen. Das sollten die
Verkehrsbehérden bei ihrer Einzelfallentscheidung beriicksichtigen.
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Was der ADFC im Entwurf des BMVI vermisst:

Die Vision Zero erscheint weder im Entwurf der StVO noch in der Begriindung.

Auf Seite 130 werden die gestiegenen Unfallzahlen des Jahres 2018 und als Ziel die
Steigerung der Verkehrssicherheit genannt. Es fehlt ein klares Bekenntnis zur Vision
Zero als Grundregelin § 1 der StVO. Die Verkehrsministerkonferenz hatte sich dafiir
ausgesprochen, die aktuelle Novelle mit einer Ausrichtung der ‘
Verkehrssicherheitsarbeit an der Vision Zero als oberster Pramisse zu begriinden.

Die erleichterte Anordnung von 30 km/h als Héchstgeschwindigkeit innerorts
besonders auf Hauptstrafen ist nicht vorgesehen, obwohl die positiven Wirkungen
einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung allgemein bekannt sind. Der
Gesetzentwurf folgt auch nicht dem Vorschlag der Verkehrsministerkonferenz, die
StraRenverkehrsbehdrden sollten die Mdglichkeit erhalten, eine zuléssige
Héchstgeschwindigkeit innerorts von 30 km/h auf fiir den Radverkehr wichtigen
Verbindungen mit einer Begriindung im Einzelfall anzuordnen.

AuBerorts soll die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschrinkungen auf 70
km/h bei fehlenden Radverkehrsanlagen im Zuge von Hauptrouten des -
Radverkehrs erleichtert werden. -

Der ADFC vermisst groBere Handlungsmaglichkeiten fiir Kommunen, dem
Radverkehr mehr Platz im Strafenraum einzurdumen.

Fiir eine fahrradfreundliche StraBenverkehrsrechtsreform fehlen aus
Sicht des ADFC insbesondere:

e Eine generelle Ausrichtung an der Vision Zero als Leitgedanken eines
Systems ohne Verkehrstote und Schwerverletzte, wie sie im
Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekiindigt wird. Diese gehért nach
Ansicht des ADFC in den § 1 der StVO und als Grundsatzvorschrift ins.
Uibergeordnete StVG

* Die grundlegende Voischrift des § 45 StVO wird nur hinsichtlich der
Innovationsklausel ergénzt. Es fehlt eine deutliche Ausweitung der
Erméchtigungsgrundlagen fur Behérden zur Verkehrslenkung, insbesondere
§ 45 StVO zur Férderung des nicht-motorisierten Verkehrs und zur
Umsetzung nachhaltiger urbaner Mobilitdtsplane (SUMP: Sustainable Urban
Mobility Plan). Konkret sind dies:

> Die grundsétzliche Gleichbehandlung aller
Verkehrsteilnehmer*innen und ihrer Interessen im Verkehrsraum

> Die Gleichstellung der Verkehrsarten des Umweltverbundes und
Schaffung der Maglichkeit, umweltfreundliche Verkehrsarten wie
bspw. den Radverkehr im Rahmen nachhaltiger urbaner
Mobilitatsplane gezielt zu férdern

> Die Abschaffung des Begriindungszwangs mit einer ,besonderen
ortlicher Gefahrenlage* fiir alle Typen von Radverkehrsanlagen und
vollstandige Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht innerorts.
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90 Prozent und mehr der Radfahrenden benutzen vorhandene
Radwege. Gute Radwege brauchen keine Benutzungspflicht.

» Eine ausdriickliche Erméchtigung zur flichenhaften
Parkraumbewirtschaftung, ohne Vorliegen spezieller
Voraussetzungen

» Verkehrsbeschréankungen zur nachhaliigen Stadt-, Verkehrs- und
Siedlungsentwicklung, z.B. zur Verbesserung der Lebens- und
Aufenthaltsqualitét

» Verkehrsbeschrénkungen zugunsten von Klima-, Umwelt- und
Gesundheitszielen, z.B. zur Vermeidung von hohen Belastungen
durch CO,, Verkehrslarm oder Stickoxide

» Die Ausweitung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit auf
gesamte Ortsgebiete, mindestens aber auf Strecken, die vom
Radverkehr stark genutzt werden

» Wegfall der Bevorzugung des ,flieRender Verkehrs® bei der
Anordnung von Verkehrsbeschréankungen

Wegen der Einzelheiten wird auf das Gutachten des ADFC zur fahrradgerechten
Anderung des StraRenverkehrsrechts (,Gute StralRen fur alle!*) verwiesen:

www.adfc.de/artikel/das-gute-strassen-fuer-alle-gesetz

Weitere Einzelregelungen, die aus Sicht des ADFC fehlen:

Geschiitzte Radfahrstreifen (GRS): Ausdriickliche Klarstellung, dass GRS

Radfahrstreifen sind. Damit sind sie im Ausnahmekatalog des § 45 Abs. 9 StVO
enthalten. Nur, wenn es unvermeidbar ist, soliten GRS als neue Fiihrungsform in die
StVO eingefiihrt werden, unter Anwendung der Regeln fiir Radfahrstreifen.

Radweg- und Fahrbahnbenutzung durch Kinder bis acht Jahre: Recht zur

‘Fahrbahnbenutzung mit Begleitung und zur Benutzung aller Radverkehrsanlagen.
auch fiiir jingere Kinder. Das entlastet die Gehwege und ihre Benutzer und hilft, die
Kinder an das Fahren auf Radverkehrsanlagen und unter Anleitung auf der
Fahrbahn heranzufiihren.

Radwegebenutzungspflicht fiir mehrspurige Fahrréader und Fahrréder mit

Anhéngern: Die Ausnahmeregelung fiir Fahrer*innen mehrspuriger Fahrrader gehort
in die StVO, nicht in die VwV. Ausnahme_n von der Radwegebenutzungspflicht bei
Unzumutbarkeit wegen zu geringer Breite u. a. fir mehrspurige Fahrzeuge sind in
der VWV zu § 2 StVO, Randnummer 23 ,versteckt®, die sich nicht an die
‘Verkehrsteilnehmer wendet.

Klarstellung zum erlaubten direkten Linksabbiegen von benutzungspflichtigen
Radwegen

Aufhebung des strikten Rechtsfahrgebots fiir Radverkehr in Kreisverkehren aus

Sicherheitsgriinden

Einbahnstralien in Tempo 30-Zonen sollen fur den Radverkehr in Gegenrichtung
grundsétzlich fir den Radverkehr freigegeben werden, sofern die Anforderungen der
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VwV zu Zeichen 220 StVO an die Breite und Verkehrsfiihrung eingehaiten werden.
Eine entsprechende Anderung hatte der Minister angekiindigt, voraussichtlich wird
sie erst 2020 mit der Neufassung der VwWV-StVO umgesetzt.

Transport- und Lastenfahirrader: Auf Fahrradern, die fiir eine Personenmitnahme
geeignet sind, sollten auch Jugendliche und Erwachsene beférdert werden diirfen.
ADFC-Gesetzesvorschlag fiir eine Klarstellung in § 21 Abs. 3 StVO (fett=neu):

(3) Auf Fahrrddern diirfen nur Kinder bis zum vollendeten siebten Lebensjahr von
mindestens 16 Jahre alten Personen mitgenommen werden, wenn fiir die Kinder
besondere Sitze vorhanden sind und durch Radverkleidungen oder gleich wirksame
Vorrichtungen dafiir gesorgt ist, dass die Fiile der Kinder nicht in die Speichen
geraten kénnen. Auf Transport- und Lastenfahrradern, die fiir die sichere
Beforderung von Personen iiber das Kindesalter hinaus eingerichtet sind,
diirfen so viele Personen ohne Altersbeschrankung mitgenommen werden,
wie besondere Sitze vorhanden sind. Hinter Fahrrédern diirfen in Anhédngern, die
-zur Beférderung von Kindern eingerichtet sind, bis zu zwei Kinder bis zum
vollendeten siebten Lebensjahr von mindestens 16 Jahre alten Personen
mitgenommen werden. Die Begrenzung auf das vollendete siebte Lebensjahr gilt
nicht fiir die Beforderung eines behinderten Kindes oder, wenn der Anhénger fiir
die sichere Beférderung von Personen iiber das Kindesalter hinaus
_eingerichtet ist, fiir deren Mitnahme.

Dem ADFC ist bewusst, dass der deutsche Bundestag nur begrenzt Einfluss auf die
StVO nehmen kann. Umso wichtiger ist die fiir 2020 angekiindigte Anderung des
Ubergeordneten Strallenverkehrsgesetzes. Sie fallt in die Zustindigkeit des
Parlaments. Das neu gefasste StVG muss zum Ziel erklaren, den StraRenverkehr so
zu gestalten, dass.kein Mensch mehr verkehrsbedingt zu Tode kommt oder schwere
Verletzungen erleidet (,Vision Zero").

Reformvorschlége fiir das StVG enthalt das Gutachten des ADFC zur
fahrradgerechten Anderung des StraRenverkehrsrechts (,Gute Straen fur alie!*) auf
den Seiten 10 bis 22. Dazu gehért auch die flichenhafte Parkraumbewirtschaftung.
Denn im Mittelpunkt des StraBenverkehrsrechts muss der Mensch stehen und nicht
das Kraftfahrzelg. Daraus folgt:

» Die Vision Zero — keine Toten und Schwerverletzten im
StraBenverkehr- ist die Grundsatzvorschrift des reformlerten
StraBenverkehrsgesetzes. -

Die einseitige Ausrichtung des StVG am Kfz-Verkehr ist uberholt

Die Einschrénkung der Bewegungsfreiheit bestimmter Verkehrsarten
(Umweltverbund: FuB, Rad, OV) ist nicht akzeptabel.

Verénderte Rahmenbedingungen, Lebensstile, Umweltbedingungen
und Entwicklungsperspektiven miissen beriicksichtigt werden.

Das gilt ebenso fiir verinderte gesellschaftliche und
volkswirtschaftliche Ziele.

www.adfc.de/artikel/das-gute-strassen-fuer-alle-gesetz
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DEKRA SteIIungnahme Stellungnahme zur 50. Sitzung -
Offentl. Anhérung am 25.09.2019

Offentliche Anhdrung des Ausschusses fiir Verkehr und Digitale Infrastruktur des Deutschen
Bundestages am 25. September 2019

zu dem
1.) Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Das StraBenverkehrsrecht reformieren - StraBenverkehrsordnung fahrrad- und
fuBverkehrsfreundlich anpassen

Drucksache 19/8980
und zu der

2.) Novellierung der Stralenverkehrsordnung (StVO)

Einleitung

DEKRA engagiert sich seit mehr als 90 Jahren fir die Verbesserung der Verkehrssicherheit —
mit periodischen Fahrzeuguntersuchungen, mit dem Einsatz der Unfallanalytik und
Unfallforschung, mit Crash-Tests, Offentlichkeitskampagnen und der Mitarbeit in nationalen
und internationalen Gremien.

Vor dem Hintergrund, dass jedes StralRenverkehrsopfer eines zu viel ist, bleibt die Erhéhung
der Verkehrssicherheit eine der groRten gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit.

Dabei kann die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Stralenverkehr nicht isoliert
voneinander betrachtet und erreicht werden. Der StraBenverkehr ist auch als soziales
Miteinander zu verstehen und setzt ein verantwortungsbewusstes und regelkonformes
Verhalten aller Verkehrsteilnehmer voraus. Standige Vorsicht und gegenseitige
Riacksichtnahme (8§81  StVO)  bleibt damit  weiterhin  oberstes Gebot der
StraRenverkehrsordnung. Das heiRt auch, dass die verschiedenen Mobilitdtsformen, wie z. B.
Autofahren, Radfahren und ZufuRgehen, nur miteinander und in einem ausgewogenen
Verhaltnis funktionieren kdnnen und nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten. Ziel
sollte es sein, die Sicherheit der schwacheren Verkehrsteilnehmer zu erhohen, ohne dass dabei
etablierte Mobilitatsformen und -angebote eine Benachteiligung erfahren. Nur so gelingt es,
eine Akzeptanz bei den Biirgerinnen und Birgern fiir die geplanten Verdnderungen zu
erreichen.

Nachfolgend soll auf einige Vorschlige des Antrages der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN
,Das StralBenverkehrsrecht reformieren — Strafenverkehrsordnung fahrrad- und
fuBverkehrsfreundlich  anpassen” zu den Vorschlagen zur Novellierung der
StraRenverkehrsordnung (StVO)“ eingegangen werden.
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Schritttempo beim Rechtsabbiegen fiir Kraftfahrzeuge iiber 3,5 Tonnen

Zu der geplanten MaBBnahme, die Geschwindigkeitsbegrenzung fir Kraftfahrzeuge tiber 3,5
Tonnen dahingehend abzudndern, dass diese in Ortschaften beim Rechtsabbiegen nur noch
Schritttempo (vier bis sieben Kilometer pro Stunde) fahren sollen, wird wie folgt Stellung
genommen:

Aktuell wird diskutiert, zur Vermeidung von Abbiegeunfallen zwischen Lkw und Radfahrenden
die StVO so abzuandern, dass Lkw — und alle anderen Kraftfahrzeuge tiber 3,5 Tonnen, also
auch Busse, Wohnmobile, Traktoren etc. — nur noch mit Schrittgeschwindigkeit rechts
abbiegen diirfen.

Die Konfliktsituation von rechtsabbiegenden Lkw und Radfahrenden entsteht unter anderem
deshalb, weil zwischen Lkw und Radfahrenden oft nur eine sehr geringe
Geschwindigkeitsdifferenz besteht. Befindet sich eine Rad fahrende Person in einem nicht oder
nur schlecht einsehbaren Bereich neben dem Lkw, verbleibt sie deshalb langere Zeit in diesem
Bereich. Das ist ein wesentlicher Grund, warum Lkw fahrende in Rechtsabbiegesituationen
Radfahrende nicht oder nur sehr schwer wahrnehmen kénnen.

Eine Vorgabe, dass die Lkw nur noch mit Schrittgeschwindigkeit nach rechts abbiegen diirfen,
koénnte die Zahl solcher Konflikte mit Radfahrenden reduzieren. Allerdings steht zu befiirchten,
dass damit zu FulR Gehende einem erhéhten Risiko ausgesetzt werden.

Betrachtet man die — zugegebenermalien nicht zahlreichen — DEKRA Unfallgutachten zum
Thema rechtsabbiegender Lkw getrennt nach Radfahrenden und zu Full Gehenden, zeigt sich,
dass die Geschwindigkeit der abbiegenden Lkw bei Konflikten mit zu FuR Gehenden deutlich
unterhalb der bei Konflikten mit Radfahrenden liegt. Dies deutet darauf hin, dass sich die oben
beschriebene Problematik des langeren Verbleibs im nicht einsehbaren Bereich von den
Radfahrenden auf die zu FuR Gehenden verschieben wiirde, wenn die Lkw nur noch mit
Schrittgeschwindigkeit abbiegen dirften.

Es ist zu beflirchten, dass die geplante Neuregelung zwar Radfahrende schiitzen, gleichzeitig
aber zu FuR Gehende zusatzlich gefahrden wiirde. Aus diesem Grund lehnt DEKRA diese
Veranderung ab.

Ausreichender Seitenabstand beim Uberholen

Nationale Untersuchungen haben unabhdngig voneinander ergeben, dass der von Gerichten
geforderte seitliche Abstand von 1,5m beim Uberholen hiufig unterschritten wird. Die
Einflussfaktoren sind dabei vielfaltig. Eine Rolle spielen unter anderem der Gegenverkehr, die
Fahrbahnbreite, der Lkw-Anteil, die Geschwindigkeit der Radfahrenden sowie der seitlicher
Abstand der Radfahrenden zum Fahrbahnrand. Auch beeinflusst die eventuell vorhandene
Radverkehrsinfrastruktur das Uberholverhalten von Kraftfahrzeugfiihrenden, z. B. die
aktuellen Studien [1] und [2].
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Der Einfluss unterschiedlicher Parameter auf den Uberholabstand war Bestandteil zahlreicher
internationaler Studien. Untersucht wurden z. B., ob Geschlecht, Kleidung oder getragener
Helm sowie die Position der Radfahrenden zum Fahrbahnrand den Uberholabstand
beeinflussen. Die Studien kamen dabei stellenweise zu gegenldufigen Ergebnissen, das
Uberholen mit zu geringem Abstand (in Europa in der Regel 1,5 m, in den USA in der Regel
0,91 m entsprechend der 3-FuR-Regel) war aber Uberall gegeben.

Als problematisch erweist sich auf jeden Fall der Umstand, dass der Uberholabstand geringer
ist, wenn sich die Radfahrenden auf einem Schutzstreifen fir Radfahrer oder auf
Radfahrstreifen befinden. Diese Sicherheitsraume fiir Radfahrende bewirken damit beim
Uberholen das Gegenteil. Dieser Sachverhalt erweist sich als besonders gefahrlich, wenn die
Breite der Streifen 1,5 m unterschreitet oder der Sicherheitstrennstreifen zu daneben
befindlichen Parkstreifen fehlt. Die Empfehlungen der ERA [3] sollten hier nicht unterschritten
werden.

Um Radfahrenden die Moglichkeit zu geben, langsamere Radfahrende auf Radfahrstreifen
(benutzungspflichtig) mit ausreichendem seitlichem Abstand tiberholen zu kénnen, sollte die
Mitbenutzung des Kfz-Fahrstreifens wahrend des Uberholvorgangs gestattet werden.

Mobilitat lebt von der Vielfalt der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer. Die gegenseitige
Ricksichtnahme und Gleichbehandlung ist hierbei entscheidend. Um das Risiko von Unféllen
senken zu konnen, ist es unserer Meinung nach wichtig, dass auch Radfahrerende den
Sicherheitsabstand von 1,5 m wihrend des Uberholvorgangs sowohl rechts als auch links
einhalten. Insofern pladieren wir dafiir, einen Sicherheitsabstand von 1,5 m beim Uberholen
flr alle Fahrzeuge einzufihren.

Personenbeférderung auf Fahrradern

Prinzipiell stellt das Mitnehmen von weiteren Personen mit dem Fahrrad eine Variante der
dkologischen Mobilitit dar. Damit wire eine diesbeziigliche Offnung grundsitzlich zu
begriikRen. Mit Blick auf die Verkehrssicherheit sollten die technischen Voraussetzungen und
damit die Feststellung der Eignung des Fahrrads zur Beférderung mehrerer Personen im
Vorfeld sichergestellt sein. Dazu arbeiten bereits Normungsgremien an entsprechenden
Normen. Des Weiteren sollten Radfahrende fiir das veranderte Fahrverhalten, welches sich
aus den weiteren Personen und den moglichen Anhédngern ergibt (langere Bremswege,
hoheres Fahrgewicht, etc.), sensibilisiert werden. Der Transport zuséatzlicher Personen auf
einem Fahrrad, das nur fur eine Person gedacht ist, ist nicht erlaubt. Tandems und andere
Fahrrader, die laut StraBenverkehrsordnung fiir die Nutzung durch mehrere Personen
ausgelegt sind, sind von dieser Regel ausgenommen.

Freigabe von Busspuren fiir Pkw mit Fahrgemeinschaften, E-Scooter etc.

Der Vorschlag, Busspuren fiir E-Tretroller und Pkw mit Fahrgemeinschaften zu o6ffnen, ist
kritisch zu sehen. Damit wirde nicht nur der 6ffentliche Nahverkehr zusatzlich belastet,
sondern ein weiterer neuer Konfliktbereich erzeugt werden. AulRerdem ist zu erwarten, dass
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die Unfallgefahr fir Radfahrende und E-Scooter-Nutzende wachst. Auch mit Blick auf den
Personalmangel bei Polizei ist es fraglich, inwiefern geprift werden kann, dass tatsachlich
Fahrgemeinschaften die Busspur nutzen. Insofern sollten Busspuren weiterhin dem OPNV
sowie den jetzt schon bestehenden wenigen Ausnahmen vorbehalten bleiben.

Nebeneinander fahren von Radfahrenden

Das Nebeneinanderfahren von Radfahrenden wird kiinftig ausdriicklich erlaubt, wenn der
Verkehr dadurch nicht behindert wird. Die bisherige Formulierung in der StVO stellt das
Hintereinanderfahren als Regelfall in den Vordergrund. Grundsatzlich stellen Radfahrende, die
zu zweit nebeneinander auf der Stralle fahren, fur den lbrigen Verkehr keine besondere
Gefahrensituation — jedoch unter Umstanden eine vermeidbare Behinderung (§ 1 StVO) —dar.

Jedoch missen liberholende Fahrzeuge aufgrund des vorgeschriebenen Mindestabstandes zu
Radfahrenden u. U. auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Im Zusammenspiel mit der Einhaltung
des 1,5 m Sicherheitsabstandes und moglichen entgegenkommenden Kraftfahrzeugen oder
Fahrradern kann es somit zu gefahrlichen Verkehrssituationen kommen. AuRerdem wird es fir
Kraftfahrer bei einem Uberhol-/Vorbeifahrmanéver schwieriger, Gefahrdungen zu vermeiden
bzw. keine Ordnungswidrigkeit zu begehen.

Da die neue Formulierung die Behinderung des lbrigen Verkehrs untersagt, gleichzeitig aber
den Radfahrenden mehr Freiheiten und an bestimmten Streckenabschnitten (z.B. die
Fahrbahnbreite l4sst ein Uberholen mit 1,5 m Abstand nicht zu) auch ein Mehr an Sicherheit
bietet, wird die Formulierung begriif3t.

Einfiihrung des Griinpfeils fiir Fahrradfahrende

An ausgewadhlten Kreuzungen, an denen ernsthafte Konflikte mit zu FuR Gehenden und
anderen Verkehrsteilnehmern ausgeschlossen sind, bestehen grundsatzlich keine Bedenken
fir die Einflhrung des Griinpfeils fir Fahrradfahrende. Vorrausetzung sollte sein, dass die
gleichen Regeln wie am "normalen" Griinpfeil (vorheriges Anhalten) gelten. Beim
Nichteinhalten der Radfahrenden an die Regeln des Griinpfeils, kdnnte es zur Gefahrdung
kreuzender zu Full Gehenden kommen. Der Vorteil einer Einfliihrung ware, dass das Abkirzen
Uber den Gehweg reduziert und Radverkehr moglicherweise geférdert werden wirde. Im
Sinne der Verkehrssicherheit sollte es keine allgemeine Einfilhrung eines Grinpfeils fir
Radfahrende geben.

Vermehrte Offnung von EinbahnstraRen fiir Radfahrende in Gegenrichtung

GemaR der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO kann — sofern in EinbahnstraRen die
zuldssige Hochstgeschwindigkeit nicht mehr als 30 km/h betragt — unter bestimmten
Bedingungen Radverkehr in Gegenrichtung zugelassen werden. Die aktuelle Regelung bedarf
aus unserer Sicht keiner Anderung. Inwiefern die zustindigen StraRenverkehrsbehérden
verstarkt zur Priifung der Offnungsmoglichkeit von EinbahnstraRen in Gegenrichtung fiir
Radfahrende veranlasst werden missen, sei dahingestellt.
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Navigationssysteme mit Anzeige von VerkehrsiiberwachungsmaBnahmen

Viele Navigationsgerate besitzen zusatzliche Funktionen, wie das Auffinden von preisglinstigen
Tankstellen, die Entdeckung von Sehenswiirdigkeiten einer Region oder das Hinweisen des
Fahrers auf eine durch Beschilderung vorgegebene Geschwindigkeitsbeschrankung. Letztere
Funktion sorgt dafiir, dass die Fahrer darin unterstitzt werden, eine vorgeschriebene
Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Das im Entwurf klar gestellte Verbot einer
Warnfunktion in  Form der Anzeige einer Verkehrsiiberwachungsmalnahme in
Navigationssystemen bleibt schwer kontrollierbar. Auch ist nicht klar, ob hierunter neben
Smartphones auch andere mobile Multifunktionsgerdte mit entsprechenden Applikationen
fallen und ob damit auch eine Warnung mittels entsprechendem Sprachhinweis erfasst ware.
Hier wirde sich auch aus datenschutzrechtlichen Griinden eine Kontrolle als besonders
schwierig erweisen. AuBerdem konnen Beifahrer die Funktion als ,, Warnhinweisgeber” (mit
der Unterstitzung des Smartphones) libernehmen. Dieses Verbot bliebe auch mit der
vorgesehenen Klarstellung weiter schwer durchsetzbar. Es ware zielfihrender, darauf
hinzuwirken durch die Fortschreibung des internationalen Regelwerkes die Qualifizierung
entsprechender Fahrerassistenzsysteme fiir die Erkennung von Verkehrszeichen und daraus
folgender Fahrerinformation / -warnung weiter voran zu treiben.

AbschlieBendes und Vorschlage

— Technische Neuerungen ermodglichen es uns schon heute, die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer zu erhéhen. Deshalb schlagt DEKRA vor, Lkw und Reisebusse
verbindlich mit Abbiegeassistenzsystemen auszustatten. Insbesondere den Stadten
und Kommunen sollte es einfacher ermoglicht werden, solche Systeme zu fordern.

— Gefahren, die sich beim Aussteigen aus einem Pkw im Zusammenhang mit
Fahrradfahrern ergeben, kdnnen durch den Einbau von Ausstiegswarnern verringert
werden. Deshalb sollte die Installation solcher Systeme ebenfalls geférdert werden.

— Umdie Sichtbereiche von Kommunalfahrzeugen zu erhéhen, sollten diese, sofern dies
moglich ist, Gber Niederflurcockpits verfiigen.

— Die Festschreibung eines seitlichen Mindestabstands beim Uberholen von
Radfahrenden von nicht unter 1,5 m schafft Rechtssicherheit und wird daher begrifit.

— Die Pflicht zur Ausstattung von PKW und Motorrdadern mit Antiblockiersystemen (ABS)
ist bereits seit vielen Jahren Pflicht in den Mitgliedsstaaten der Européischen Union.
Das bewahrte System sorgt auch bei Pedelecs fiir eine Erhéhung der Sicherheit bei
Bremsvorgingen, da insbesondere die Sturzgefahr durch ein Uberbremsen des
Vorderrades minimiert wird. Insofern ware eine Pflichtausstattung von ABS fir
Pedelecs aus Sicht von DEKRA zielfiihrend.
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Mit Hilfe von verkehrserzieherischen Aktionen fiir Kinder und Jugendliche oder
Kampagnen fiir Erwachsene sollten Radfahrende und zu FuRR gehende im Hinblick auf
die Sichtproblematik rechtsabbiegender Lkw sensibilisiert werden. Ebenfalls sollte die
Akzeptanz des Helmtragens zusatzlich geférdert werden. Eine verbindliche
Radfahrerausbildung fir die jliingeren Verkehrsteilnehmer im Alter von ungefdhr
neun/zehn Jahren wiére eine weitere zu empfehlende MalRnahme.

Um sichere Bedingungen bei der Infrastruktur fiir Fahrradfahrer und andere
Verkehrsteilnehmer zu schaffen, spricht sich DEKRA fiir eine verbindliche Einflihrung
eines technischen Regelwerks fir die Planung und den Betrieb von
Radverkehrsanlagen aus. An dieser Stelle sei auf die ,Empfehlungen fir
Radverkehrsanlagen” (ERA 2010) hingewiesen. Dabei handelt es sich um ein
anerkanntes Werk, welches den Stand der Technik widerspiegelt.

Eine bundesweit verbindliche Einfliihrung eines solchen Regelwerks unabhangig vom
zustandigen Baulasttrager fiir die Planung, den Entwurf und den Betrieb von
Radverkehrsanlagen sowie fiir den Neubau und die wesentliche Anderung von StraRen
weist ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur und damit
zur Erhéhung der Sicherheit Radfahrender auf.

Dartiber hinaus wiirde eine Streichung oder Anpassung des §5 (8) der StVO das Risiko
von Verkehrsunfillen senken, da das Vorbeifahren rechts an Fahrzeugen durch
Fahrradfahrende fiir eine wunnotige Komplexitdit in den entsprechenden
Verkehrssituationen sorgt.

Den Kommunen sollten mehr Freiheiten bei der wissenschaftlich begleiteten
Erprobung neuer Konzepte und Anséatze fir mehr Verkehrssicherheit, Umweltschutz
oder Lebensqualitat zugestanden werden. Des Weiteren sollten MaRnahmen und
Umwidmungen zur Férderung des FuR- und Radverkehrs sowie des OPNVs einfacher
moglich sein.

Der BuBgeldkatalog sollte dahingehend liberarbeitet werden, dass die vermeidbare
Behinderung oder Gefdahrdung von am Verkehr teilnehmenden zu deutlich héheren
BuRgeldern und Punkten im Fahreignungsregister fihrt. Dazu zdhlen insbesondere das
Falschparken auf Geh- und Radwegen, Uberholen mit zu geringem Seitenabstand, das
unachtsame Offnen von Fahrzeugtiiren, die Behinderung des Verkehrsflusses,
RotlichtverstoRe (insbesondere auch von Radfahrenden und zu FuBR Gehenden) und
die Benutzung fir das jeweilige Verkehrsmittel oder zu FuR Gehende nicht
zugelassener Verkehrswege.
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In Anbetracht der sehr kurzen Einladungsfrist, war es nicht mehr mdoglich,
ausfuhrlich auf die einzelnen Punkte der geplanten Verordnung einzuge-
hen. Eine detaillierte Kommentierung des Antrags der Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN war gar nicht mehr moglich. Da Verordnung und
Antrag sich jedoch in vielen Punkten aufeinander beziehen, sollen die
Kommentierungen des Verordnungsentwurfs jeweils sinngemal auch fur
den Antrag gelten. Dabei soll zundchst das Bemiihen um mehr Verkehrs-
sicherheit vor allem fur Radfahrende gewirdigt werden. Das Unfallge-
schehen dieser Verkehrsteilnehmergruppe ist gepragt durch viele schwere
Alleinunfalle, zu denen in letzter Zeit besonders die Durchdringung mit
Pedelecs beitragt und, bei Unféallen mit mehreren Beteiligten durch Unfalle
an Kreuzungen, Einmindungen und Grundstickszufahrten. In vielen Fal-
len sind Verbesserungen an der Infrastruktur unerlasslich, um das Unfall-
geschehen signifikant zu verbessern. Wir halten den Ansatz, dass die
StVO autofahrergerecht sei und damit fir einen Teil des schweren Unfall-
geschehens mitverantwortlich, fir in weiten Teilen nicht zutreffend. Richtig
ist demgegeniber, dass sich Verbesserungen im Komfort und in der sub-
jektiven Sicherheit ergeben. Alle Anderungen an der StvO und am BuR-
geldkatalog mussen sich jedoch daran messen lassen, ob das Gesamt-
buRgeldsystem noch stimmig ist und ob beispielsweise FuRganger nicht
zusatzlich benachteiligt werden. Diesen Anspruch kann der Entwurf nicht
einldsen.

Grundsatzlich: Der Entwurf geht schon in Punkt A “Problem und Ziel” in
Bezug auf besondere Gefédhrdungslagen des Radverkehrs von falschen
Voraussetzungen aus. Dies ist durch die verfligbare Forschungslage, ins-
besondere auch bei der Unfallforschung der Versicherer (UDV), hinrei-
chend belegt. Die Behauptung, das Abbiegen von Lkw, die Unterschrei-
tung des erforderlichen Seitenabstands beim Uberholen und das unbe-
rechtigte Parken auf Radverkehrsflachen seien besondere, fir die hohen
Unfallzahlen beim Radverkehr verantwortliche Risiken, ist einfach falsch.
Dabei wird nicht in Abrede gestellt, dass auch hierdurch zum Teil schwere
Unfélle verursacht werden. Gerade das unberechtigte Parken konnte aber
in wissenschaftlichen Untersuchungen nicht als wesentliche Unfallursache
erkannt werden. Es ist deshalb auch nicht ersichtlich, warum dieses be-
sonders und weit Uber beachtliche GeschwindigkeitsverstofRe hinaus
sanktioniert werden sollen.

Im Einzelnen: Der Verordnungsentwurf sieht Mindestiberholabstande
gegenuber Radfahrern vor. Diese entsprechen bereits geltender Recht-
sprechung. Es ist allerdings zu vermuten, dass vielen Kraftfahrern diese
Absténde bisher nicht bekannt waren. Insofern ist die Klarstellung zu be-
grulRen. Wozu es dann allerdings noch eines Uberholverbots gegentber
Radfahrern bedarf, erschlief3t sich nicht. Da dieses in der Regel bei nicht
ausreichenden Fahrbahnbreiten ausgesprochen werden dirfte, handelt es
sich in Bezug auf unnétige Beschilderung um einen Verstol3 gegen die
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VwV-StVO, da bereits durch die in gleicher Verordnung vorgesehenen
Mindestabstande ein Uberholen ausgeschlossen ist.

Der Entwurf erlaubt ein Nebeneinanderfahren von Radfahrern, soweit kei-
ne Behinderung erfolgt. Wir sind der Auffassung, dass ohne Behinderung
dies auch heute erlaubt ist, wenigstens aber toleriert wird. Insofern besteht
kein Regelungsbedarf. Es ist nun zu befurchten, dass durch diese Rege-
lung zusatzliche Aggressionen und Unfrieden in den StraRBenverkehr ge-
bracht werden, da schliel3lich die Auslegung der Behinderung streitig sein
wird.

Der Entwurf sieht die Schaffung von Fahrradzonen vor. Solche Zonen
funktionierten schon als Tempo-30-Zonen ohne begleitende bauliche
Malnahmen nicht. Wichtiger wére es, das Konzept der Fahrradstral3en
durchzusetzen, was bedeutet, Autoverkehr aus diesen Bereichen mog-
lichst herauszuhalten.

Der Entwurf sieht die Schaffung eines Abbiegepfeils fir Radfahrer vor.
Der ahnliche Pfeil fur Autofahrer hat erwiesenermalen zu weniger Ver-
kehrssicherheit und zu erheblichen Behinderungen vor allem des FulRver-
kehrs gefihrt. Vor allem Letzteres ist auch hier zu erwarten. Es handelt
sich also um eine Komfortverbesserung zu Lasten einer anderen schwa-
chen Verkehrsteilnehmergruppe. Trosten mag allenfalls, dass schon heute
von Radfahrern beim Rechtsabbiegen das Rotlicht weitgehend missachtet
wird.

Der Entwurf sieht vor, dass EKF den Bussonderfahrstreifen benutzen dir-
fen. Dies halten wir fur sachgerecht. Fir den Fall dass eine Radverkehrs-
anlage vorhanden ist, sollen und werden EKF diese benutzen. Ist jedoch
keine vorhanden, durfen sie nicht den Gehweg benutzen, sondern mus-
sen auf die Fahrbahn. Dirften sie nicht auf den Sonderfahrstreifen, miss-
ten sie also links neben ihm fahren. Da dies mit erheblichen Gefahren fur
die Nutzer verbunden ware, werden diese das hoffentlich in der Regel
nicht tun, sondern verbotswidrig den Gehweg benutzen. In einer Randno-
tiz stellt das BMVI nun klar, dass auf das vorgeschlagene Benutzungs-
recht verzichtet werden soll. Das heif3t nichts anderes, als die Benutzung
des Gehweges zu tolerieren, was erneut eine Benachteiligung von Ful3-
gangern darstellt.

Der Entwurf sieht Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen von Lkw vor.
Einmal abgesehen davon, dass im realen Unfallgeschehen die Geschwin-
digkeit in den meisten Fallen beim Rechtsabbiegen gar nicht héher oder
viel hdher lag, ist das Hauptproblem nach wie vor der abbiegende Pkw.
Hier zeigt sich, dass bei der Abfassung nicht Ricksprache mit Unfallex-
perten gehalten wurde, sondern lediglich 6ffentliche Stimmungen aufge-
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nommen wurden. Wenn schon, dann hétte diese Regelung fur alle Kraft-
fahrzeuge gelten missen, da bei Pkw und Kradern die Abbiegegeschwin-
digkeiten wesentlich hoher liegen. Grundsatzlich ist jedoch zu beflrchten,
dass dieses Delikt als OWi gar nicht verfolgbar ist, sondern nur im Rah-
men der Unfallrekonstruktion eine Rolle spielt.

Berlin, den 24.09.2019
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Stellungnahme zu dem

1.) Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

Das StraBenverkehrsrecht reformieren — StraBenverkehrsordnung fahrrad- und

fuBverkehrsfreundlich anpassen

(BT-Drucks. 19/8980)

und zu der

2.) Novellierung der StraBenverkehrsordnung (StVO)

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

zu dem o. g. Antrag und der Novellierung der Stral3enverkehrsordnung nehme ich

wie folgt Stellung:

1. Das Anliegen der Vorschlage

Das Anliegen der Vorschlage geht dahin, den Fahrrad- und FulRverkehr im Rahmen

der sog. Verkehrswende namentlich in Innenstadten zu férdern und durch Anderun-

gen des StVG sowie insbesondere der StVO MalRnahmen zu ermoglichen, die der
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Verwirklichung dieses — im Koalitionsvertrag der Grof3en Koalition niedergelegten —
Ziels dienen.

Dieses Vorhaben verdient grundsatzlich Zustimmung. Angesichts einer erheblichen
Schadstoffbelastung in den Innenstadten, angesichts zahlreicher Staus in deutschen
Innenstadten, aber auch getragen von der Intention, das Leben in Innenstadten wie-
der lebenswerter zu machen, enthalt der Antrag eine Reihe von Vorschlagen, die
diesem Ziel gerecht werden und zumeist Unterstutzung verdienen. Da aber auch in
Zukunft der Autoverkehr nicht aus den Innenstadten verbannt werden kann, insbe-
sondere die Innenstadte auch in Zukunft nicht nur auf Liefer-, sondern auch auf viel-
fachen Individualverkehr angewiesen sein werden, muss das Anliegen entsprechen-
der Anderungen des StralRenverkehrsrechts auf ein verhaltnismaRiges, ausgewoge-
nes und sinnvolles Miteinander von Auto-, Fahrrad- und FuRgangerverkehr gerichtet

sein.

Dies schlielt weitergehende, namentlich auch technische Mallinahmen nicht aus, die
geeignet sind, Unfalle insbesondere in Innenstadten zu reduzieren. Verwiesen sei
insoweit auf den Einbau von sog. Abbiegeassistenten in Lkw’s, die in hohem Malle
geeignet sind, insbesondere Unfalle zwischen abbiegenden Lkw’s und Fahrradfah-
rern gerade in Innenstadten zu reduzieren, bestenfalls ganz zu verhindern (vgl. hier-
zu M. Brenner, Die Einfuhrung von Abbiegeassistenten fur Lkw im Lichte des Euro-
parechts, in: Strallenverkehrsrecht (SVR), 2018, S. 441 — 446).

Insgesamt sollte jedoch darauf geachtet werden, das StVG und die StVO nicht mit
(Verbots-)Regelungen zu uberfrachten, deren Einhaltung in der tagtaglichen Praxis
nicht Uberwacht werden kann und deren Missachtung daher auch nicht sanktioniert
wird. Dies ginge letztlich zulasten der Akzeptanz und Uberzeugungskraft der Rege-

lungen.
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Da die in dem Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN enthaltenen Vor-
schlage bereits in dem Vorschlag zur Anderung der StVO enthalten sind, orientiert
sich die Stellungnahme an der Auflistung der Mal3nahmen in dem Vorschlag der
Fraktion und verweist dort auf die entsprechenden Anderungen der StVO.

2. Die Vorschlage im Einzelnen

a. Die Vorschlage zur Verkehrssicherheit

aa. 1,5 Meter Uberholabstand

Die Prazisierung des erforderlichen Uberholabstandes ist sinnvoll, diirfte aber in der
Praxis vor allem plakative Wirkung entfalten, da seine Uberwachung schwierig sein
durfte. Beweisprobleme vor Gericht durften daher die Folge sein. Gleichwohl wurde
eine solche Prazisierung sicherlich das Bewusstsein von Autofahrern fur die Gefahr-
dungen erhéhen, die mit dem Uberholen von Radfahrern und Fugangern verbunden
sind.

Der Vorschlag istin § 5 Abs. 4 S. 2 StVO n. F. enthalten.

bb. Rechtsfahrgebot

Die Regelung ist sinnvoll, da sie zu einer Erhohung der Sicherheit der Fahrradfahrer
beitragt. Gefahren durch sich 6ffnende Autoturen werden reduziert; zudem wird die
Sichtbarkeit der Fahrradfahrer deutlich erhoht, da diese nicht mehr gehalten sind,
sich auf der rechten Seite eines Fahrstreifens zu bewegen.

cc. Parken in Kreuzungen, 5 m

Auch gegen diese Regelung ist nichts einzuwenden, da sie in der Praxis sicherlich
besser handzuhaben ist als die Berechnung der Entfernung von 5 Metern ab dem
Schnittpunkt der Fahrbahnkanten. Eine entsprechende Anderung von § 12 Abs. 3 Nr.
1 StVO ist daher praxistauglich und sinnvoll.

Der Vorschlag wird durch § 12 Abs. 3 Nr. 1a StVO n. F. umgesetzt.

47



"“"'::'  FRIEDRICH-SCHILLER-
.~ =4 UNIVERSITAT

dd. Liefer- und Ladezone

Gegen die vorgeschlagene Regelung spricht grundsatzlich nichts. Zu bedenken ist
jedoch, dass die Anordnung von Liefer- und Ladezonen insbesondere in Geschafts-
strallen mit vielen Geschaften vielfach deshalb den Erfordernissen der Lieferanten
nicht hinreichend Rechnung tragen wird, weil diese von der Lieferzone zu dem be-
treffenden Geschaft im Einzelfall gleichwohl langere Wegstrecken zurtckzulegen
haben werden. Daher ist zu befurchten, dass die Anordnung von Lieferzonen, die
durch ein entsprechendes Verkehrszeichen ermoglicht werden soll, zum Teil an den
Bedurfnissen der Praxis vorbeigeht und das Parken in zweiter Reihe nach wie vor

extensiv praktiziert werden wird.

ee. Abbiegeassistenzsysteme

Die Reduzierung der Gefahr von Lkw-Abbiegeunfallen muss ein vordringliches Anlie-
gen sein, um die Zahl der durch Lkw verursachten Todesfalle und der Unfalle mit
schweren Verletzungen weiter zu reduzieren. Deswegen ist — auch auf europaischer
Ebene — verstarkt der verpflichtende Einsatz von derartigen Assistenzsystemen zu
forcieren (vgl. hierzu auch ausfuhrlich M. Brenner, Die Einfuhrung von Abbiegeassis-
tenten fur Lkw im Lichte des Europarechts, in: Stralenverkehrsrecht (SVR), 2018, S.
441 — 446).

Daruber hinaus kann die Anzahl von Unfallen beim Abbiegen von Lkw auch durch
eine Geschwindigkeitsreduzierung wahrend des Abbiegevorgangs erreicht werden,
weshalb auch gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung fur Lkw beim Abbiegen
nichts spricht.

Dieser Vorschlag wird durch § 9 Abs. 6 StVO n. F. umgesetzt.

Ob hingegen die Einfuhrung von Verkehrssicherheitszonen, in denen Zugangsbe-
schrankungen fur bestimmte Lkw und Fahrzeuge angeordnet werden, die bestimmte
Sicherheitsstandards nicht erfullen, praktikabel ist, erscheint eher fraglich. Insoweit
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besteht die Gefahr, dass dann Geschafte von Lieferanten u. U. nicht mehr angefah-
ren werden, wenn diese nicht Uber entsprechend ausgerustete Fahrzeuge verfugen —

was ggf. zulasten der Verbraucher und des Einzelhandels ginge.

ff. Tempo 30 innerorts

Die flachendeckende und verpflichtende Einfuhrung von Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit in Stadten erscheint zu weitgehend, zu restriktiv und zu wenig flexibel.
Die Entscheidung uber die Frage, ob und auf welchen Strecken eine solche Ge-
schwindigkeitsbeschrankung eingefuhrt wird, sollte vielmehr — wie bislang schon — in

die Hande der jeweiligen Kommune gelegt werden.

Unabhangig davon spricht nichts dagegen, dass die Strallenverkehrsordnung dahin-
gehend geandert wird, dass die Beschrankung auf Wohngebiete und Gebiete mit
hoher FulRganger-und Fahrradverkehrsdichte, die zudem durch weitere Erganzungen
enggefuhrt ist, im Zusammenhang mit der Anordnung von Tempo 30 fallen gelassen
wird, und den Gemeinden die Moglichkeit eingeraumt wird, unabhangig von der je-

weiligen Gebietscharakteristik Tempo 30 anzuordnen.

b. Vorfahrt fur umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlichen Verkehrsarten

aa. Flussigkeit aller Verkehre

Die Umsetzung des Vorschlags erscheint entbehrlich, da unter den unbestimmten
Rechtsbegriff des Verkehrs mit den Mitteln der juristischen Auslegung neben den

Autoverkehr auch weitere Verkehre subsumiert werden konnen.

bb. Querungen

Der Vorschlag, im Zusammenhang mit Querungen dem FulRverkehr den Vorrang ge-
genuber dem Autoverkehr einzuraumen, ist bedenkenswert. Bei seiner Umsetzung
ist jedoch zu Uberprufen, ob dies nicht zu zusatzlichen, durch die Querungen beding-
ten Stauungen des Autoverkehrs fuhren kann, was unter Luftreinhaltegesichtspunk-

ten letztlich nicht wiinschenswert sein kann.
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cc. Rechtsabbiegen fur Radfahrende

Der Vorschlag ist bedenkenswert. Zu prufen ist jedoch, ob die Umsetzung des Vor-
schlages nicht zu einer zusatzlichen Gefahrdung von Personen fuhrt, was angesichts
des zum Teil ruden Verhaltens von Fahrradfahrern nicht von der Hand zu weisen ist.
Zu prufen ist des Weiteren, ob nicht durch das Rechtsabbiegen von Radfahrern bei

Rotlicht Autofahrer irritiert werden konnten.

dd. Einbahnstraen

Der Vorschlag ist bedenkenswert. Vor seiner Umsetzung sollte jedoch Uberprift wer-
den, ob die grundséatzliche Offnung von EinbahnstralRen fiir entgegen der Fahrtrich-
tung fahrende Radfahrer nicht zusatzliches Gefahrdungspotenzial beinhaltet.

ee. Nebeneinanderfahren
Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken, er wird durch § 2 Abs. 4 S. 1 StVO

n. F. umgesetzt.

ff. Personenbeforderung auf Fahrradern
Sofern die bauliche Konstruktion dies zulasst und damit die Sicherheit der Fahrrader
sowie insbesondere von Anhangern, Lastenradern und Rikschas sichergestellt ist,

bestehen gegen den Vorschlag keine Bedenken.

dg. Radschnellwege
Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

c. Entscheidungsfreiheit fur Stadte und Kommunen erhohen

aa. Zur Thematik der Umwidmung

In dem Vorschlag wird angeregt, ,Umwidmungsvorgange® durch eine Umwidmung
von Stral3en bzw. Fahrstreifen zugunsten anderer Nutzungen zu erleichtern, mit dem

Ziel, eine Nutzung zugunsten einer Gruppe zu er6ffnen bzw. diese zu ermadglichen.
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Unter Bezugnahme auf § 45 Abs. 9 S. 3 StVO, der Beschrankungen und Verbote des
flieRenden Verkehrs an das Vorliegen einer Gefahrenlage anknupft, wird dargetan,
dass dieses Erfordernis Kommunen einschrankt, die verkehrliche Situation vor Ort so
zu gestalten, wie diese es fur richtig und angemessen halten. Dies, so wird weiter

vorgebracht, erschwere die Umsetzung moderner Verkehrs- und Mobilitatskonzepte.

Insoweit ist rechtlicher Sicht darauf hinzuweisen, dass dieser Vorschlag im Kern da-
rauf hinauslauft, die verfassungsrechtlich vorgegebenen Grenzen zwischen Stral3en-

recht und StraRenverkehrsrecht zu verwischen.

(1) StraBenrecht und StraBenverkehrsrecht

Das StraBenrecht i. S. des Strallenwegerechts umfasst die Gesamtheit der 6ffent-
lich-rechtlichen Rechtsnormen, die die Rechtsverhaltnisse an solchen Stral3en, We-
gen und Platzen zum Gegenstand haben, welche dem allgemeinen Verkehr gewid-
met sind. Das Strallenrecht, verstanden als Wegerecht, legt mithin die abstrakte
Verkehrsaufgabe der Stralde fest und regelt auf diese Weise den Rahmen der Stra-
Renbenutzung®. Es geht insoweit um die Entstehung des dffentlich-rechtlichen Status
einer StralRe mittels Widmung, die Ein- und Umstufung sowie die Einziehung offentli-
cher Stralden, die Abgrenzung des Gemeingebrauchs vom Sondergebrauch, die Be-
stimmung des Tragers und des Umfangs der Strallenbaulast sowie die Stralenauf-

sicht.

Das Stral3enrecht legt mithin die abstrakte Zweckbestimmung der 6ffentlichen Sache
und damit die abstrakte Verkehrsaufgabe der Stral3e fest; es ist auf die spezifische
Verkehrsfunktion der Strale gerichtet. Es verbietet damit auch alle die abstrakte

Zweckbestimmung uberschreitenden Nutzungen.

' Vgl. insoweit auch Papier, Recht der ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 106.
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Demgegenuber regelt das StraBenverkehrsrecht, das an das Strallenrecht und ins-
besondere an die Widmung anknupft, unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten
die Probleme der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die in erster Linie daraus
resultieren, dass viele Verkehrsteilnehmer zur gleichen Zeit von der bestimmungs-
gemalen — d. h. der widmungsgemalien — Benutzung der Stral’e Gebrauch machen.
Das Straldenverkehrsrecht kommt damit Ordnungsbedurfnissen nach, die erst durch
die Art und die Menge der bestimmungsgemalien Benutzungen der offentlichen
Stralde entstehen. Es knupft damit an die Zahl der Verkehrsteilnehmer, an die Fre-

quenzen der Strallenbenutzung und an die zeitlichen Verkehrsballungen an.

Die Aufgabe des Strallenverkehrsrechts lasst sich mithin beschreiben als die Ord-
nung der Gemeingebrauchsausubung unter konkreten Gemeinvertraglichkeitsge-
sichtspunkten®. Das StraRenverkehrsrecht betrifft damit in seinem Schwerpunkt ei-
nen Sachbereich der Gefahrenabwehr. Es ist sachlich begrenztes Ordnungsrecht,
das der Abwehr von Gefahren von Verkehrsteilnehmern und anderen Dritten und der
optimalen Ablaufsicherung des Verkehrs dient. Im Gegensatz zu sonstigem Ord-
nungsrecht ist fur das Strallenverkehrsrecht der Bund zustandig.

Hervorzuheben gilt es in diesem Zusammenhang, dass das Stralienverkehrsrecht in
seiner Gesamtausrichtung praferenz- und privilegienfeindlich ist*. Es geht grundsatz-
lich von einer Gleichbehandlung und der Gleichrangigkeit aller Verkehrsteilnehmer
aus. Aus diesem Grund kann eine Privilegierung einzelner Verkehrsteilnehmer oder
einer Gruppe von Verkehrsteilnehmern nicht auf das Strallenverkehrsrecht gestutzt
werden, wenn dies zur Folge hatte, dass alle ubrigen Verkehrsteilnehmer vom Ge-
meingebrauch an der Stralle ausgeschlossen werden wurden. Daher wirde z. B.
durch die flichendeckende Uberspannung der gesamten Innenstadt mit Anwohner-
parkzonen die Praferenz- und Privilegienfeindlichkeit des StralRenverkehrsrechts ge-

radezu in ihr Gegenteil verkehrt, da die Parkmdglichkeiten bei einer solchen Ausge-

% Papier, Recht der &ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 106.

8 Vgl. nur Oeter, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Bd. 2, 6. Aufl., 2010, Art. 74, Rdnr. 154. S.
auch BVerfGE 40, 380.

* BVerwGE 107, 38; BVerwG, zfs 2011, S. 52/58. Vgl. auch Steiner, NJW 1993, S. 3161/3164.

52



FRIEDRICH-SCHILLER-

= &) UNIVERSITAT

staltung weitgehend den privilegierten Anwohnern vorbehalten wurden, wahrend al-
len Ubrigen Verkehrsteilnehmern das Parken erschwert oder gar unmaoglich gemacht

werden wirde®.

Mit Blick hierauf berechtigt das StralRenverkehrsrecht nicht zu verkehrsregelnden
MalRnahmen, die die wegerechtliche Funktionsbestimmung einer Stralle, z. B. die
Einrichtung eines Fulgangerbereichs durch Teileinziehung oder durch Zulassung
einer anderen Benutzungsart, z. B. eines beschrankten Kfz-Verkehrs, faktisch wieder
aufheben®. Das StraRenverkehrsrecht darf mit anderen Worten die straRenrechtliche

Widmung nicht konterkarieren oder gar unterlaufen.

Der grundsatzliche Unterschied zwischen den beiden Materien besteht folglich darin,
dass das StralRenrecht den offentlich-rechtlichen Sachherrschaftsstatus Uberhaupt
und die Grenzen zwischen Gemeingebrauch und Sondernutzung bestimmt, wahrend
das Verkehrsrecht bestimmt, welche im Rahmen des wegerechtlich-abstrakten Ge-
meingebrauchs liegenden Nutzungen auch tatsachlich zulassigerweise ausgeulbt
werden durfen. Das Strallenrecht legt damit die Grenze zwischen abstraktem und

individuellem, zwischen zulassigem und unzulassigem Gemeingebrauch fest.

Daran wird deutlich, dass das Stral3enverkehrsrecht das Strallenwegerecht voraus-
setzt. Deshalb mussen sich stralenverkehrsrechtliche Regelungen innerhalb des
stralRenrechtlichen Widmungsrahmens halten; verkehrsregelnde Malinahmen auf der
Grundlage des Stralenverkehrsrechts finden mithin ihre Grenzen an der wegerecht-
lichen Widmung’. Mit anderen Worten ermdglicht das StraRenverkehrsrecht nur Re-
gelungen innerhalb des Rahmens, in dem der Verkehr durch die wegerechtliche
Widmung zugelassen ist’. Die Widmung bestimmt daher den Rahmen, innerhalb

dessen die Stralienverkehrsvorschriften zur Anwendung gelangen, die ihrerseits das

® So die Konstellation in BVerwGE 107, 38.

° BVerwG, NJW 1982, 840

! Papier, Recht der 6ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 107.

® Hiervon geht auch die Rspr. aus, vgl. insbesondere BVerfGE 40, 371/378.
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Verhaltnis der Verkehrsteilnehmer zueinander unter dem Gesichtspunkt der Sicher-
heit und Ordnung sowie Leichtigkeit des Verkehrs regeln.

Das Strallenverkehrsrecht ist danach das Recht der Nutzungsausubung innerhalb
des strallenrechtlich vorgegebenen Widmungsrahmens. Es knupft an die wegerecht-
liche Widmung an, kann aber weder ihre Voraussetzungen noch ihren Umfang re-

geln.

Ein Vorrang des Stral’enverkehrsrechts gegenuber dem Strallenrecht kommt nur
dann in Betracht, wenn auf der Grundlage des StralRenverkehrsrechts (insbes. § 45
StVO) Verkehrsverbote und Verkehrsbeschrankungen aus Grinden der Sicherheit
oder Ordnung des Strallenverkehrs in Rede stehen. Verkehrsverbote und Verkehrs-
beschrankungen verkehrsrechtlicher Art sind mithin nur dann zulassig, wenn sie aus
Grunden der Sicherheit oder Ordnung des StralRenverkehrs Verkehrs- und Benut-
zungsarten rechtlich ausschlieRen, die an sich innerhalb des widmungsrechtlichen
Rahmens liegen®. Daher darf z. B. eine verkehrsrechtliche Anordnung zum Schutz
der Nachtruhe den Lkw- oder Motorradverkehr beschranken (§ 45 I Nr. 3, I b 1 Nr. 5
Stv0)™.

Doch gilt es insoweit zu berucksichtigen, dass durch die Anordnung von Verkehrs-
verboten und Verkehrsbeschrankungen keine dauerhaften Entwidmungen oder Wid-
mungsbeschrankungen der Stralle, also dauerhafte Ausschlisse bestimmter Ver-
kehrsarten, bewirkt werden durfen. Beschrankungen des abstrakten Verkehrsge-
brauchs und der abstrakten Verkehrsaufgabe der Stralle kdonnen nur durch eine
Widmungsverfugung ausgesprochen werden.

Eine stralRenverkehrsrechtliche Losung ist mithin dann ausgeschlossen, wenn und
soweit es nicht mehr um Ordnungsbedurfnisse innerhalb eines bestimmungsgema-
Ren Gebrauchs geht, sondern um eine (Neu-)Festsetzung der Verkehrsbestimmung

und Verkehrsfunktion. Davon abgesehen, hat auch das Bundesverwaltungsgericht

® Papier, Recht der &ffentlichen Sachen, 3. Aufl., 1998, S. 108.
'% S0 der Hinweis von Papier, Recht der 6ffentlichen Sachen, 3. Aufl.,, 1998, S. 108.
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klargestellt, dass MalRnahmen nach § 45 StVO nur zur Gefahrenabwehr zulassig
sind und daher voraussetzungsgemal wegen dieser finalen Ausrichtung situations-
bedingt sein miissen und nicht von dauerhafter Natur sein diirfen'’. Auf § 45 StVO
gestutzte MaRnahmen sind daher nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts
stets abhangig vom Fortbestehen der Gefahrensituation, durch die ihre Anordnung
veranlasst wurde, wie das beispielsweise bei einem Nebeneinander von starkem

FuRgangerverkehr und starkem Fahrzeugverkehr der Fall sein kann'?.

(2) Hier:

Mit Blick auf diese samtlichen Vorgaben begegnet die Intention des Vorschlags Be-
denken. Sie lauft im Ergebnis darauf hinaus, die stral3enrechtliche Widmung und
damit das Strallenrecht mit Hilfe des Strallenverkehrsrechts zu unterlaufen und da-

mit die beiden Spharen unzuldssigerweise zu vermengen.

Wird durch die zustandige Behorde eine Stralle zum Zwecke des Gemeingebrauchs
gewidmet, so kann diese Widmung nicht durch stral3enverkehrsrechtliche Malinah-
men unterlaufen oder enggefuhrt werden. Eine strallenverkehrsrechtliche Mal3nah-
me muss sich stets innerhalb des strallenrechtlichen Widmungsrahmens halten; die-
ser gibt mit anderen Worten den Rahmen fur stral3enverkehrsrechtliche Regelungen
und Einschrankungen vor. Anders formuliert: straldenverkehrsrechtliche Regelungen
ermoglichen nur solche Malnahmen, die die stralRenrechtlichen Vorgaben nicht

missachten.

Und genau hierauf lauft der Vorschlag unter seiner Ziffer 15 hinaus, da er stralen-
verkehrsrechtliche Malnahmen ohne Vorliegen einer Gefahrenlage ermoglichen soll.

Das Strallenverkehrsrecht lasst jedoch nur Mallnahmen zu, die aus Grunden der

"' BVerwG, DOV 1980, S. 915.
12 30 die Konstellation in BVerwG, DOV 1980, S. 915.
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Sicherheit oder Ordnung des Stral3enverkehrs vorgenommen werden, mithin insbe-
sondere an das Bestehen einer Gefahr anknupfen.

Wird indes dieser Anknupfungspunkt aufgehoben, so fuhrt dies im Ergebnis zu einer
Verdrangung des Straldenrechts durch das Straldenverkehrsrecht — und damit zu ei-
nem Systembruch im Verhaltnis von Stral3enrecht und Stralenverkehrsrecht.

Letztlich wird damit auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kon-

terkariert. Dieses hat insoweit klargestellt:

,Das Strallenverkehrsrecht dient hiernach dem Zweck, die spezifischen Gefahren,
Behinderungen und Belastigungen auszuschalten oder wenigstens zu mindern, die
mit der StralRenbenutzung unter den Bedingungen des modernen Verkehrs verbun-
den sind. Es regelt in diesem Rahmen die (polizeilichen) Anforderungen, die an den
Verkehr und an die Verkehrsteilnehmer gestellt werden, um Gefahren von anderen
Verkehrsteilnehmern oder Dritten abzuwenden und den optimalen Ablauf des Ver-
kehrs zu gewahrleisten. Das Strallenverkehrsrecht ist sachlich begrenztes Ord-
nungsrecht, fur das dem Bund — abweichend vom sonstigen (Polizei-)Ordnungsrecht

— die Gesetzgebungskompetenz zusteht*'>.

Eine stralRenverkehrsrechtliche Regelung kann vor dem Hintergrund dieser verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben daher keine Privilegierungen aussprechen, die nicht
durch Aspekte der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gedeckt sind. Das Stra-
Renverkehrsrecht ist als Ordnungsrecht privilegienfeindlich und kann nicht durch an-
dere Aspekte — Umweltschutz, Wirtschaftsforderung — verwassert werden.

bb. Die Einrichtung von FahrradstraBen
Bei der Umsetzung dieses Vorschlags wird zu berlcksichtigen sein, dass eine un-
verhaltnismalige Hemmung des Autoverkehrs durch Vorrangregelungen und bauli-

3 BVerfGE 40, 371/380.
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che MalRnahmen fur Durchfahrtsbeschrankungen zu vermehrten Staus in Innenstad-
ten und damit zu einer erhohten Belastung der Luft mit Schadstoffen fuhren kann.

cc. Begegnungszonen

Gegen den Vorschlag bestehen keine Bedenken.

dd. Experimentierklausel

Der Vorschlag begegnet Bedenken. Auch er ist geeignet, die Unterscheidung zwi-
schen Stralenrecht und Stral3enverkehrsrecht zu unterlaufen, da auch im Zusam-
menhang mit der Anwendung der Experimentierklausel auf das Vorhandensein einer
konkreten Gefahr fur Sicherheit und Ordnung verzichtet werden soll.

Dass die strallenrechtliche Widmung auf der Grundlage des StralRenverkehrsrechts
aus Grunden der Forderung von umwelt-, klima- und gesundheitsfreundlichem Ver-
kehr oder der Aufenthalts- und Erholungsqualitat durch stralRenverkehrsrechtliche
Malnahmen unterlaufen werden kann — wenn auch im Rahmen einer Experimentier-

klausel —, begegnet aus rechtssystematischen Grinden grundlegenden Bedenken.
ee. Wirksame Sanktionen

Der Vorschlag verdient uneingeschrankt Zustimmung, um die zunehmende RuUck-
sichtslosigkeit im Straldenverkehr einzudammen.

gez. Michael Brenner

Professor Dr. Michael Brenner

57



Deutscher Bundestag
Ausschuss fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache
19(15)268-1
Stellungnahme zur 50. Sitzung -
Offentl. Anhérung am 25.09.2019

Positionspapier zur Anderung
der StVO

Forderungen von

changingcities

Changing Cities e.V., Kulmer StraBe 20, 10783 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg VR 34922 B


verlietzma
Textfeld
Deutscher Bundestag
Ausschuss für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Ausschussdrucksache

19(15)268-I
Stellungnahme zur 50. Sitzung - 
Öffentl. Anhörung am 25.09.2019



Changing Cities e.V., Kulmer StraBe 20, 10783 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg VR 34922 B

59



Grundlagen

In der Neufassung der StVO liegt eine gute Chance, Verkehr zeitgemaB zu lenken und zu
regeln, indem auf aktuelle Herausforderungen eingegangen wird: die Klimakrise sowie eine
mangelnde Lebensqualitat durch extreme Zunahme des motorisierten Individualverkehrs
(MIV). DAs Bundesministerium flr Verkehr und digitale Infrastruktur strebt aktuell eine
Verordnung zur Anderung straBenverkehrsrechtlicher Vorschriften an. Bei den Anpassungen
der StraBenverkehrsordnung (StVO) und notwendigerweise auch der darauf Bezug
nehmenden Verwaltungsvorschrift (VwV) missen daher folgende Aspekte beriicksichtigt
werden:

e Sichere Mobilitdt muss fir alle Menschen ermoglicht werden, auch fir Kinder und
dltere Menschen

e \ision Zero = keine Verkehrstoten, weder durch Unfélle noch als Folge von Larm
oder Luftverschmutzung

e Die WHO-Empfehlungen in Bezug auf Luftschadstoffe, La&rm und Gesundheitsschutz
sind zu erflllen.

e Vorrang des Gemeinwohls, unserer Natur und des Weltklimas
e Schaffung von lebenswerten stadtischen und landlichen Raumen

e Gleichberechtigung der Verkehrsarten des Umweltverbundes

Das StraBenverkehrsrecht muss grundlegend geéndert werden. Seine Grundpfeiler sind
bislang die Flussigkeit und Leichtigkeit des Kraftverkehrs, Sicherheit und Ordnung des
Verkehrs sowie die Gefahrenabwehr. In der Neuordnung muss die Gleichstellung der
Verkehrsarten des Umweltverbundes einen hohen Stellenwert haben.

Die Bundesregierung hat alle wichtigen Abkommen zum Klimaschutz unterzeichnet.
Trotzdem steigen die Verkehrsemissionen durch den StraBenverkehr seit 2009 weiter an.
Daher missen, auch Uber die StVO, alle Mdglichkeiten zum Klimaschutz ausgeschoépft
werden. Die Leichtigkeit und Flissigkeit aller Verkehrsarten, nicht nur des motorisierten
Verkehrs, sondern besonders des Umweltverbundes sind in der Praambel der StVO
festzuschreiben. Die Privilegien des motorisierten Individualverkehr sind aus sozialen und
Okologischen Griinden nicht mehr zu rechtfertigen, und missen sukzessive abgebaut
werden. Der Vorrang des flieBenden vor dem ruhenden Verkehr ist konsequent umzusetzen.

Die Verkehrsdichte in Innenstadten hat stetig zugenommen: Die Anzahl der vorgehaltenen
KFZ, durch ihre AbmaBe und durch ein wachsendes Bedurfnis nach Mobilitat. Der
verfigbare Verkehrsraum hingegen lasst sich nicht mehr erweitern. Als Lésung bleibt
deshalb nur die Umverteilung von StraBenraum zugunsten effizienter Verkehrsarten im

Changing Cities e.V., Kulmer StraBe 20, 10783 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg VR 34922 B
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Sinne des Verhaltnisses von Personenbeférderungskapazitat und Flachenverbrauch. Nur so
l&sst sich innerstadtischer Verkehr wieder flissiger gestalten.

Bisher wurde versucht, dieses Dilemma technisch zu I6sen. Der beschrankte Verkehrsraum
und die Nutzungsvorgaben wurden immer weiter optimiert: nutzbare Spurbreiten wurden
verandert , Schaltzeiten von Lichtsignalanlagen geandert usw.. (Wiederholung)

Die wichtigsten Forderungen an StVO und
VwV-StVO

Grundregeln, § 1 StVO: Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer*innen

Der Benachteiligung ungeschutzter Verkehrsteilnehmer*innen durch das vorherrschende
Verhalten motorisierter Verkehrsteilnehmer*innen im StraBenverkehr ist durch Klarstellung -
schwarz auf weiB3 — in der StVO und anderen Regelwerken zu begegnen. Es mussen
grundsétzlich gelten:

— Sicherheit vor Leichtigkeit

— Schutz der Schwécheren

— Gleichberechtigung der nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen
Der Staat ist in der Pflicht gegenzusteuern.

§ 1 1 StVO: “Die Teilnahme am StraBenverkehr erfordert stéandige Vorsicht und gegenseitige
Rucksicht, insbesondere gegentiber schwécheren Verkehrsteilnehmern.”

§ 1 1a StVO (neu): “FuB-, Fahrrad- und motorisierter Verkehr sind gleichberechtigt.”

§ 1 1l StVO: “Wer am Verkehr teilnimmt hat sich stets so zu verhalten, dass kein anderer
geschadigt, gefahrdet oder mehr, als nach den Umstanden unvermeidbar, behindert oder
belastigt wird.”

VwV-StVO zu § 1 (neu): “IV. Ziel allen staatlichen Handelns ist, dass sich keine
Verkehrsunfalle mit schweren Personenschaden ereignen. Diese ,Vision Zero“ ist Leitlinie
fur alle Planungen, Standards und MaBnahmen mit Einfluss auf die Entwicklung der
Verkehrssicherheit.”

Besonders der Fahrradverkehr ist einer Vielzahl an Regelungen unterworfen, die letztlich der
Leichtigkeit des Kraftverkehrs dienen, jedoch mit der Sicherheit der Radfahrenden
begriindet wurden. Im Ergebnis haben diese die Bevorrechtigung des Kraftverkehrs
zementiert. FUr Radfahrende bedeuten diese Regelungen eine Verdrangung, die in der
Folge die Akzeptanz und Regelbefolgung der StVO insgesamt vermindert. Fir einen
zumutbaren stadtischen Verkehr gilt es, diese Regelungen zurlickzunehmen'.

" Vgl. Manssen 2009 (Fn. 3), S. 517: “Der zweite Konzeptionsfehler der StraBenverkehrs-Ordnung besteht darin,

dass sie fast vollstandig auf den Kraftfahrzeugverkehr bezogen ist. Andere Verkehrsteilnehmer wie FuBganger
und Radfahrer sind normativ ‘Beiwerk’ der Kraftfahrzeugfiihrer-Verhaltensregeln.”

Changing Cities e.V., Kulmer StraBe 20, 10783 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg VR 34922 B
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1. Kommunale Regelungen

Kommunen sollen abweichend von den nationalen Regelungen weitergehende
Festlegungen treffen kdnnen. Auch ,,ohne Not“ (z. B. Sicherheitsgefahren) und ohne
Bedarfsnachweis sollen Innovationen und Versuche im Verkehrsbereich ermédglicht werden.
Hierzu ist eine Innovationsklausel erforderlich. Changing Cities begrliBt die Erweiterung der
Erprobungsklausel, die Modellversuche unabhéngig von der Gefahrenlage ermdéglicht und
die stadtplanerische Handlungsféhigkeit der Kommunen stérkt. Jedoch ist dafiir eine echte
Innovationsklausel, also eine Anpassung des StraBenverkehrsrechts notig.

2. Geschwindigkeitsanpassungen

Die wichtigste MaBnahme flr die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen*innen, flir den
Gesundheitsschutz der Menschen, unserer Natur und des Klimas ist eine Anpassung der
zulassigen Hochstgeschwindigkeiten fir den Kraftfahrzeugverkehr. Diese MaBnahme ist
schnell und nur mit geringen Kosten umzusetzen.

Zulassige StraBen

Hdéchst-

geschwindigkeit

20 In Wohngebieten als Fahrradzonen (ehemalige

Tempo-30-Zonen sind entsprechend umzuwandeln.)

30 Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften

50 DurchfahrtsstraBen innerhalb geschlossener Ortschaften nur in
begriindeten Ausnahmen

80 AuBerhalb geschlossener Ortschaften/ Autobahnen innerhalb
geschlossener Ortschaften

100 SchnellstraBen mit baulicher Trennung der Fahrbahnen

120 Autobahnen

Die Reduzierung der Héchstgeschwindigkeiten ermdglicht effektiv die Reduktion sdmtlicher
Emissionen (CO2, NOx, Feinstaub, Larm).

Changing Cities e.V., Kulmer StraBe 20, 10783 Berlin
Amtsgericht Charlottenburg VR 34922 B
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Neben dem offensichtlichen Reduktionspotential durch ein Tempolimit auf Autobahnen
spielt die Senkung der Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften auf
30 km/h eine ganz entscheidende Rolle. Der Verkehr flieBt besser, gleichzeitig wird die
Verkehrssicherheit deutlich gesteigert. Laut niederldndischer Statistik ereigneten sich 95 %
aller Unfalle mit Todesfolge oder Schwerverletzung an Kreuzungen, die mit einer zulassigen
Hoéchstgeschwindigkeit von 50 km/h passiert werden durften.?

Durch die Angleichung der Geschwindigkeiten unterschiedlicher Verkehrsarten steigt
zusétzlich das subjektive Sicherheitsgefuhl der Radfahrenden erheblich. Die wird vor allem
unter den Vertreter*innen der gréBten Bevdlkerungsgruppe der am Radfahren
“interessierten, aber besorgten” den Umstieg auf das Fahrrad erleichtern.®

Innerhalb geschlossener Ortschaften kommt eine Anhebung der zuldssigen
Hdéchstgeschwindigkeit auf héchstens 50 km/h dabei grundsatzlich nur auf VorfahristraBen
in Betracht, auf denen geschiitzte Rad- und FuBverkehrsanlagen vorhanden sind (vgl. § 45
VIII StVO). Laut VwV-StVO zu § 45 Abs. 8 (neu): Il. “Eine Erhéhung der
Hdéchstgeschwindigkeit kommt nur in Betracht, wenn fir den nicht-motorisierten Verkehr
sichere, gleichwertige Verkehrswege zu Verfligung stehen. Mit der héheren
Geschwindigkeit verbundene zusétzliche Gefahrdungen, Luftschadstoff- und
Larmemissionen missen ausgeschlossen werden.”

3. Radverkehrsanlagen

In Tempo-30-StraBen sind Radverkehrsanlagen zu errichten, wenn diese mehrere
Kfz-Fahrspuren je Fahrtrichtung, eine hohe Kfz-Verkehrsdichte und/ oder einen hohen Anteil
an Schwerlast- und Busverkehr aufweisen.

Geschiitzte Radwege

In StraBen mit einer zulassigen Hochstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h missen
geschitzte Radverkehrsanlagen gebaut werden. Diese schitzen mittels einer mdglichst
breiten, offensichtlichen und physischen Barriere den Radverkehr vor dem flieBenden
Kraftfahrzeugverkehr und verhindern ein Halten von Kraftfahrzeugen auf diesen Radwegen
zuverlassig.

Um langfristig ausreichend Platz fiir eine kontinuierlich steigende Zahl an Radfahrenden zu
schaffen, der sowohl das Befahren mit Kinderanhangern oder Transport- und
Lastenfahrradern®, als auch auch ein Uberholen innerhalb eines geschiitzten Radweges
ermdglicht, missen diese mit einer Regelbreite von 3 m angelegt werden. Eine

2 CROW S. 131

8 vgl. Dill, Jennifer und Nathan McNeil 2016: Revisiting the Four Types of Cyclists. Transportation Research
Record: Journal of the Transportation Research Board 2587: 90-99.

* Die gemaB DIN 79010 bis zu 2 m breit sein diirfen
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Mindestbreite von 2,50 m darf nur verwendet werden, wenn andernfalls kein geschutzter
Radweg errichtet werden kann.

Sichere Kreuzungen

An Knotenpunkten geht Sicherheit grundsétzlich vor Leistungsféhigkeit. Wenn
Leistungsféhigkeit betrachtet wird, dann wird der Leistungsfahigkeit des Umweltverbunds
Vorrang gewahrt.

Um Einmindungen und Kreuzungen grundsétzlich sicher zu machen, ist vor allem die
Sichtbarkeit im Kreuzungsbereich durch ein Halteverbot von Kraftfahrzeugen 10 m vor bzw.
nach einer Kreuzung (Beginn/Ende der Eckenausrundungen der Knotenpunktarme) zu
verbessern. In jedem Fall ist mindestens ein freier Blickwinkel von 45° zu gewéhrleisten.

Elemente des niederlandischen Kreuzungsdesigns, der sogenannten ‘protected
intersections’, sind umzusetzen: v. a. von der Fahrbahn abgerlckte Radwege, die mehr
Abstand (und damit Reaktionszeit bei Konflikten) zu abbiegenden KFZ gewahrleisten. Durch
bauliche Elemente (z.B. “Schutzlinsen”) wird sowohl die KFZ-Abbiegegeschwindigkeit auf
ein erforderliches MaB reduziert, als auch eine geschutzte Aufstellfliche fur indirekt
linksabbiegende Radfahrende geschaffen. Wo baulich méglich, sind durch getrennte
Ampelschaltungen die Konfliktpunkte der Verkehrsstréme zu beseitigen, was die
Wahrscheinlichkeit von Abbiegeunfallen erheblich reduzieren wird.

Ziel der Umgestaltungen muss eine fehlerverzeihende Infrastruktur an Kreuzungen sein, die
ideale Sichtbeziehungen und eine leicht verstéandliche Verkehrsfihrung herstellt, sowie
MaBnahmen ergreift, um die Abbiegegeschwindigkeiten zu reduzieren.

4. FuBverkehr

Einen bislang unterschétzten Beitrag zur Verkehrswende leistet der FuBverkehr. Eine
Erhéhung der urbanen Aufenthaltsqualitat ist entscheidend flir die Férderung des
FuBverkehrs. Vorrang fir zu FuB Gehende mittels deutlicher Regelungen (z. B. durch
Zebrastreifen an Ampeln, verkehrsberuhigte Zonen oder durch die erleichterte Einrichtung
von Querungsstellen) sowie die Einrichtung von Begegnungszonen fur Mischverkehr (Rad-,
FuBverkehr und notwendiger KFZ-ErschlieBungsverkehr) sind wichtige MaBnahmen zur
Forderung des FuBverkehrs. Auch lebenswerte Quartiere oder Zonen, die verdeutlichen,
dass KFZ hier allenfalls zu Gast sind, sind einzurichten.

5. Parken

Der 6ffentliche Raum ist zu bepreisen. Das Ziel ist die Verringerung des Parkraums.
Grundsatzlich soll das Abstellen von Privat-Kfz im 6ffentlichen Raum als Sondernutzung
verstanden und entsprechend bepreist werden.

Die Gesetzeslage muss grundsatzlich umgekehrt werden: Parken innerorts im 6ffentlichen
Raum ist nicht generell, sondern nur in Ausnahmeféllen gestattet.
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Eine Parkraumbewirtschaftung muss unabhéngig von einer konkreten verkehrlichen
Begrindung maéglich sein.

In Bezug auf Gebuhren fur das sog. Anwohnerparken muss die GebOSt, die einen
Geblhrenrahmen zwischen 10,20 Euro und héchstens 30,70 Euro pro Jahr vorsieht,
geédndert werden. Die Regelung und Bepreisung des ruhenden Verkehrs soll den
Kommunen zugesprochen werden.

Die StVO muss die Umwidmung von Parkflachen fir andere Nutzungen durch den Abbau
burokratischer Hirden erleichtern.

Das Fahrradparken auf KfZ-Stellplatzen soll erlaubt werden.

6. BuBgelder

RegelverstdBe sollen konsequenter geahndet werden, damit die BuBgelder tiberhaupt ihre
Wirkung entfalten kdnnen.

Halten in der zweiten Reihe sowie Parken auf FuB- und Radwegen muss geahndet und die
entsprechenden BuBgelder erhéht werden.

Gefahrdung von FuB-und Radverkehr soll in den Mittelpunkt rlicken, anstatt den Fluss des
motorisierten Verkehrs in den Vordergrund zu stellen.

Desweiteren ist eine niedrigschwellige Abwicklung tber ein smartes
E-Government-Verfahren einzurichten.

7. Mindestiiberholabstand fiir Kfz beim Uberholen von
Radfahrenden und Zu FuB Gehenden

Changing Cities begrti3t die MaBnahme (innerorts 1,5 m, auBerorts 2 m).

8. Schrittgeschwindigkeit fur rechtsabbiegende Lkw

Die Geschwindigkeit fur rechtsabbiegende Lkw soll héchstens 7 km/h betragen und soll
den verpflichtenden Abbiegeassistenten erganzen.

9. Griiner Pfeil fiir Radfahrer

Die StVO soll das Fahrrad-Rechtsabbiegen grundsatzlich (bei Vorrang des FuBverkehrs)
erlauben; eine Beschilderung entféllt somit.

10. Einrichtung von Fahrradzonen

Fahrradzonen sollen unabh&ngig von vorherrschender Verkehrsart oder Zahlungen
eingerichtet werden kdnnen. Es soll den Kommunen ermoglicht werden, birokratiefrei
T30-Zonen in Fahrradzonen umzuwandeln. Hierbei sollen Modalfilter Verwendung finden.
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11. Nebeneinanderfahren von Radfahrenden

Prazisierung: Wo Tempo 30 gilt, kbnnen Radfahrer nebeneinander fahren. Nachfolgender

Kfz-Verkehr wird bei dieser Geschwindigkeit nicht unzumutbar behindert und sollte
groBzligig Abstand halten.

12. Ladezonen fur Lastenrader
Changing Cities begrut die MaBnahme.

13. Verkehrszeichen Radschnellwege

Unklare Absicht. Radschnellwege sollen allein durch ihre bauliche Gestaltung intuitiv
erkennbar sein und grundsétzlich nur auf befestigtem Untergrund gebaut werden.

14. Uberholverbot von Radfahrenden

Ergibt sich aus dem Mindestlberholabstand. Weiteres Verkehrszeichen Uberflissig.

15. Vereinfachte Offnung von EinbahnstraBen fiir Radfahrer in

Gegenrichtung
Changing Cities begrit die MaBnahme.

16. Freigabe von Busspuren fir KFZ mit mehr als drei Personen
Die FlieBgeschwindigkeit des OPNV muss gewahrleistet werden.

17. Aufhebung der Radwegsbenutzungspflicht

Gute Radwege brauchen keine Benutzungspflicht.
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